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Gesetz zur  

Zusammenführung der Universität Karlsruhe und der Forschungszentrum 
Karlsruhe GmbH im Karlsruher Institut für Technologie 

- KIT-Zusammenführungsgesetz - 
 

Vorblatt 
 
A. Zielsetzung 
 
Mit diesem Gesetz soll das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) als Körperschaft 
des öffentlichen Rechts nach baden-württembergischem Landesrecht errichtet wer-
den. In ihm werden die Universität Karlsruhe und die Forschungszentrum Karlsruhe 
GmbH (FZK GmbH) in einheitlicher Rechtsform zusammengeführt. Mit dem KIT sol-
len die seit Jahrzehnten vorgegebene, aber zunehmend auch als trennendes Hin-
dernis für den wissenschaftlichen Fortschritt erkannte „Versäulung“ und das Neben-
einander von Universitäten und außeruniversitären Forschungseinrichtungen auf-
gebrochen und soweit möglich überwunden werden. Durch diese bislang erstmalige 
Fusion einer nationalen Großforschungseinrichtung mit einer großen technischen 
Forschungsuniversität soll die deutschlandweit größte Forschungs- und Lehreinrich-
tung entstehen. Sie ermöglicht eine einzigartige Zusammenführung international her-
ausragender Forschung und Lehre in den Natur- und Ingenieurwissenschaften. Das 
KIT soll insbesondere zum führenden europäischen Zentrum der Energieforschung 
ausgebaut werden. Seine weitere Entwicklung soll durch gemeinsame zentrale Or-
gane, eine abgestimmte Strategie-, Struktur- und Entwicklungsplanung und durch ei-
ne darauf abgestellte Berufungspolitik und Bau- und Investitionsplanung vorangetrie-
ben werden. 
 
Die Universität Karlsruhe war in der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder 
mit ihrem Gesamtkonzept und der damit verbindlich verfolgten Umsetzung der Idee 
des Zusammenwachsens von Universität und Forschungszentrum Karlsruhe erfolg-
reich und konnte sich bereits in der ersten Auswahlrunde im Jahr 2007 bei der DFG 
in hartem Wettbewerb durchsetzen. Die internationalen Gutachter lobten dieses Kon-
zept und empfahlen nachhaltig, auf den weiteren Zusammenschluss hinzuwirken. 
 
In der Zwischenzeit wurden von der Universität Karlsruhe, der FZK GmbH, vom Bund 
und vom Land zahlreiche weitere Schritte in Richtung einer Fusion unternommen. So 
hat das Land im Gesetz zur Umsetzung der Föderalismusreform im Hochschulbe-
reich vom 20. November 2007 (GBl. S. 505) gesetzliche Sonderregelungen geschaf-
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fen, die schon im Vorfeld der Fusion eine Verschränkung der Organe der Universität 
und der FZK GmbH ermöglichten, um so das Zusammenwachsen zu befördern. 
 
Die mit diesem Gesetz als nächste Stufe vorgesehene vollständige Fusion der bei-
den Einrichtungen Universität und FZK GmbH grenzt das KIT von allen anderen, in 
Deutschland bisher praktizierten und derzeit geplanten institutionalisierten Formen 
der Zusammenarbeit ab, die die Ebene der intensiven Kooperation letztlich nicht ver-
lassen. Der KIT-Prozess ist auch nach erfolgter Fusion auf Weiterentwicklung ange-
legt. Es sollen weitere Schritte folgen, in denen die Handlungsspielräume in wissen-
schaftlicher, finanztechnischer und personalrechtlicher Hinsicht vergrößert und ins-
besondere das KIT selbst Arbeitgeber seines Personals und Träger seines Vermö-
gens werden soll. 
 
B. Wesentlicher Inhalt 
 
Die gesetzgeberischen Schwerpunkte liegen in den beiden ersten Artikeln des Ge-
setzes. Artikel 1, das Gesetz über das Karlsruher Institut für Technologie (KIT-
Gesetz), regelt den Status, die Ziele und Aufgaben sowie die Organisation und die 
Arbeit des KIT. Artikel 2 enthält das Gesetz zur Errichtung des KIT (KIT-
Errichtungsgesetz - KIT-ErrichtG). In ihm finden sich die Errichtungsanordnung als 
Körperschaft des öffentlichen Rechts und zugleich staatliche Einrichtung des Landes, 
Regelungen zu den Gründungsorganen und sonstige Übergangsregelungen. Es fol-
gen erforderliche Änderungen in anderen Gesetzen. 
 
Das Gesetz führt die Aufgaben der beiden bisherigen Einrichtungen in einer Rechts-
einheit, dem KIT, zusammen. Ebenso wie die Hochschulen des Landes wird das KIT 
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und zugleich staatliche Einrichtung. Das 
KIT-Gesetz ist auf maximale Synergie bei gleichzeitiger Wahrung der Vorgaben des 
Grundgesetzes (GG) und der Landesverfassung Baden-Württemberg (LV) angelegt. 
Nach Artikel 91b Abs. 1 Nr. 1 GG dürfen Bund und Land zusammenwirken bei der 
Förderung einer Forschungseinrichtung „außerhalb von Hochschulen“. Dies bedingt, 
dass das KIT nicht insgesamt Hochschule sein kann, insbesondere nicht der Bereich 
des KIT, in dem künftig die von Bund und Land gemeinsam finanzierte Großfor-
schung nach Artikel 91b Abs. 1 GG betrieben wird. Das Gesetz ordnet dem KIT da-
her zwei Bereiche mit jeweils eigenen Aufgaben zu: Der Großforschungsbereich mit 
der Großforschungsaufgabe - das sind die bisherigen FZK-Aufgaben - und den Uni-
versitätsbereich mit den Aufgaben der bisherigen Universität Karlsruhe („Zwei-
Aufgaben-Modell“). Gemeinsame zentrale Organe steuern beide Bereiche: Dies sind 
Vorstand, Aufsichtsrat und KIT-Senat. Weitere Regelungen stellen sicher, dass die 
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Vorgaben des Artikel 91b Abs. 1 GG eingehalten werden, nach denen sich der Bund 
nicht an der Finanzierung von Hochschulen beteiligen darf. Aus diesem Grund wird 
beispielsweise ein Sondervermögen „Großforschung“ geschaffen, das die Beiträge 
des Bundes und des Landes für die Großforschung nach Artikel 91b Abs. 1 GG auf-
nimmt. Aus ihm wird die Erfüllung der Großforschungsaufgabe finanziert. Dieses 
Sondervermögen wird vom Vermögen des Landes und der Universität getrennt 
gehalten. Auch die Artikel 20 und 85 LV erfordern, dass der Universitätsteil innerhalb 
des KIT adäquate Regelungen behält, die die wissenschaftliche Freiheit und Selbst-
verwaltung für diesen Bereich gewährleisten. Dem tragen die Regelungen zum Uni-
versitätsteil Rechnung. 
 
Diese verfassungsrechtlich gebotene „dualistische Grundanlage“ des KIT wird aller-
dings überwölbt vom Gedanken des Zusammenführens, Verbindens und Verschrän-
kens sowie der Synergie. Dies stellt bereits die Zieldefinition des § 1 KIT-Gesetz in 
den Mittelpunkt. Dem wird ferner Rechnung getragen durch die Pflicht zur gemein-
samen Struktur- und Entwicklungsplanung, durch die gemeinsamen zentralen Orga-
ne, durch die Mitwirkung der Wissenschaftler des einen Bereichs im jeweils anderen 
Bereich (§ 15 KIT-Gesetz) und die Schaffung von Möglichkeiten gemeinsamer For-
schung (§ 12 KIT-Gesetz), wenngleich - aus den genannten verfassungsrechtlichen 
Gründen - bei grundsätzlich getrennter Finanzierung. 
 
Das KIT-Gesetz regelt ferner das Zusammenwirken von Bund und Land. Zentral fin-
det diese in der Kommission der Finanzgeber (§ 19 KIT-Gesetz) statt, über die Bund 
und Land ihre Verantwortung für das KIT ausüben. Bund und Land wirken ferner bei 
der Bestellung der Aufsichtsratmitglieder in der Findungskommission zusammen. Sie 
sind an der Auswahl der Vorstandsmitglieder beteiligt und bestellen diese nur im 
wechselseitigen Einvernehmen. 
 
C. Alternativen 
 
Keine. 
 
D. Kosten für die öffentlichen Haushalte 
 
Der Großforschungsbereich des künftigen KIT wird - wie bisher die FZK GmbH - von 
Bund und Land gemeinsam nach dem Schlüssel 90 zu 10 finanziert. Der Universi-
tätsbereich wird wie bisher die Universität Karlsruhe aus dem Landeshaushalt finan-
ziert, so dass unter diesem Aspekt keine zusätzlichen Kosten für den Landeshaus-
halt entstehen. Es sind allerdings zusätzliche (einmalige) Kosten für den Vollzug der 
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Übertragung des Vermögens der Forschungszentrum Karlsruhe GmbH (FZK) auf das 
neue Sondervermögen des Landes zu erwarten (Notar, Grundbuch), ferner ggf. 
Grunderwerbsteuer für das zu übertragende Erbbaurecht in Höhe von 3,5 % des von 
der Finanzverwaltung noch zu ermittelnden Wertes des FZK-Vermögens. 
 
E. Sonstige Kosten 
 
Keine. 
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Artikel 1 

Gesetz über das Karlsruher Institut für Technologie 
(KIT-Gesetz - KITG) 

 
 

§ 1 
Ziele  

 
(1) Ziel des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) ist die Zusammenführung der 
Aufgaben einer Universität und einer Einrichtung der Großforschung nach Artikel 91b 
Abs. 1 des Grundgesetzes (Großforschungseinrichtung) in einer Rechtsperson. Da-
bei werden insbesondere die universitäre und außeruniversitäre Forschung und die 
Aktivitäten zur Gewinnung von Innovationen am Standort Karlsruhe zusammenge-
führt. Die Ziele des KIT umfassen die universitäre wie die programmorientierte For-
schung im Auftrag des Staates, die akademische Lehre und die Innovationsgewin-
nung in ihrer Wechselwirkung mit Forschung und Lehre. Eine übergreifende und zu-
sammenhängende Strategie-, Struktur- und Entwicklungsplanung bildet die Basis für 
die Erreichung der Ziele des KIT.  
 
(2) In der Forschung verfolgt das KIT insbesondere das Ziel, die Forschungskompe-
tenzen und -kapazitäten zu bündeln und zu verschränken. In geeigneten Themenfel-
dern soll es den Zyklus von der Grundlagenforschung über die anwendungsorientier-
te Forschung bis zum Technologietransfer abdecken. 
 
(3) Durch die Verbindung von Universitäts- und Großforschungsaufgaben soll eine 
frühzeitige Integration der in der Großforschung gewonnenen Erkenntnisse in die a-
kademische Lehre und der Zugang der Studierenden zur Infrastruktur einer Großfor-
schungseinrichtung ermöglicht werden. Nachwuchsförderung und Großforschung 
sollen vernetzt werden, insbesondere soll den Nachwuchskräften verstärkt die Mit-
wirkung in der Großforschung und den in der Großforschung tätigen Wissenschaft-
lern die Mitwirkung in der Nachwuchsförderung und der Betreuung von Nachwuchs-
wissenschaftlern der verschiedenen Qualifikationsstufen im universitären Rahmen 
ermöglicht werden. Aus der Verbindung universitärer Forschung und Großforschung 
sollen besondere Angebote für Studierende, Doktoranden und Postdoktoranden er-
wachsen.  
 
(4) Im Bereich der Innovation hat das KIT das Ziel, den Zugang der Wirtschaft zu den 
im KIT vorhandenen Kompetenzen zu verbessern und den Technologietransfer in die 
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Wirtschaft zu stärken. Das KIT betreibt aus der Verbindung von universitärer For-
schung, Großforschung und Innovation erwachsende wissenschaftliche Weiterbil-
dung. 
 
 

§ 2 
Aufgaben 

 
(1) In Verfolgung der Ziele nach § 1 nimmt das KIT die Aufgabe einer Universität (U-
niversitätsaufgabe) und die Aufgabe einer Großforschungseinrichtung nach Artikel 
91b Abs. 1 des Grundgesetzes (Großforschungsaufgabe) nach näherer Maßgabe 
dieses Gesetzes wahr.  
 
(2) Die Erfüllung der Universitätsaufgabe richtet sich nach dem Landeshochschulge-
setz (LHG) in der jeweiligen Fassung, soweit es in diesem Gesetz für anwendbar er-
klärt wird. Bei der Wahrnehmung der Universitätsaufgabe ist das KIT Universität ge-
mäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 LHG. 
 
(3) Das KIT nimmt die Großforschungsaufgabe auf der Grundlage und nach Maßga-
be des Artikel 91b Abs. 1 des Grundgesetzes (GG) und des Verwaltungsabkommens 
zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer Gemeinsamen Wissen-
schaftskonferenz vom 11. September 2007 wahr. Zur Wahrnehmung der Großfor-
schungsaufgabe betreibt das KIT im Interesse der Allgemeinheit Forschung und 
Entwicklung zu friedlichen Zwecken vorwiegend auf dem Gebiet der Technik und ih-
rer Grundlagen, insbesondere in den Bereichen Nukleartechnik, Umweltforschung 
und anderer zukunftsweisender Technologien. Diese Aufgabe umfasst 
 
a) Forschung und Entwicklung, 
b) den Aufbau von Forschungsanlagen sowie die Durchführung von Versuchs- und 

Betriebsprogrammen auch in Zusammenarbeit mit Unternehmen der Wirtschaft 
und Einrichtungen der Öffentlichen Hand, 

c) die Nutzbarmachung von gewonnenen Kenntnissen und Erfahrungen durch Über-
tragung an Unternehmen der Wirtschaft, Einrichtungen der Öffentlichen Hand und 
der Wissenschaft, sowie die sachverständige Beratung zuständiger Stellen in der 
Bundesrepublik Deutschland, 

d) die Förderung der Aus- und Weiterbildung insbesondere des wissenschaftlichen 
und technischen Nachwuchses. 
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Das KIT kann mit Zustimmung der Kommission der Zuwendungsgeber (§ 19) weitere 
Aufgaben auf dem Gebiet der Forschung und technischen Entwicklung übernehmen. 
Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Arbeiten sollen der Öffentlichkeit in geeigne-
ter Weise zugänglich gemacht werden.  
 
(4) Unbeschadet der in diesem Gesetz eröffneten Möglichkeiten und Pflichten zur 
Zusammenarbeit und zur Schaffung gemeinsamer Bereiche erfüllt das KIT seine 
Aufgaben jeweils in den rechtlich unselbständigen Bereichen Universität (Universi-
tätsbereich) und Großforschung (Großforschungsbereich). Der Großforschungsbe-
reich ist nicht Hochschule im Sinne des Hochschulrechts. Im Rahmen der durch die-
ses Gesetz eröffneten Möglichkeiten und unter Beachtung der sich aus Artikel 91b 
Abs. 1 GG ergebenden Bedingungen schafft sich das KIT die zur Erfüllung seiner 
Aufgaben geeigneten Strukturen.  

 
 

§ 3 
Rechtsnatur; Satzungsrecht; Mitgliedschaft und Mitwirkung, Wahlen 

 
(1) Das KIT ist eine rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts und zugleich 
staatliche Einrichtung. Es hat das Recht der Selbstverwaltung im Rahmen dieses 
Gesetzes und handelt, auch in Weisungsangelegenheiten, in eigenem Namen. 
 
(2) Das KIT gibt sich eine Gemeinsame Satzung nach Maßgabe dieses Gesetzes. 
Die Gemeinsame Satzung besteht aus der Grundordnung im Sinne von § 8 Abs. 4 
LHG und der Grundsatzung, die Angelegenheiten des Großforschungsbereichs re-
gelt, soweit es in diesem Gesetz vorgesehen ist. Ferner enthält die Gemeinsame 
Satzung übergreifende Regelungen, soweit dies in diesem Gesetz vorgesehen ist. 
Die Gemeinsame Satzung bedarf der Zustimmung des Wissenschaftsministeriums. 
Hinsichtlich der Grundsatzung und der übergreifenden Regelungen bedarf die Ertei-
lung der Zustimmung des Einvernehmens des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung. 
 
(3) Das KIT kann seine Angelegenheiten durch sonstige Satzungen regeln, soweit 
die Gesetze keine Vorschriften enthalten. Bei Weisungsangelegenheiten und Ange-
legenheiten des Großforschungsbereichs können Satzungen nur erlassen werden, 
wenn dies in diesem Gesetz vorgesehen ist. 
 
(4) Die Gemeinsame Satzung und die sonstigen Satzungen sind nach Maßgabe ei-
ner besonderen Satzung bekannt zu machen. Die Gemeinsame Satzung und die 
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sonstigen Satzungen treten am ersten Tag des auf ihre Bekanntmachung folgenden 
Monats in Kraft, wenn kein anderer Zeitpunkt bestimmt ist. 
 
(5) Das KIT führt ein eigenes Siegel, das der Zustimmung des Wissenschaftsministe-
riums im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Technologie bedarf; bis da-
hin führt es ein Siegel mit dem kleinen Landeswappen. 
 
(6) In Angelegenheiten, die Hochschulprüfungen betreffen, gilt § 8 Abs. 2 LHG ent-
sprechend. 
 
(7) Die Mitglieder des KIT sind dem Universitätsbereich oder dem Großforschungs-
bereich zugeordnet. Für die Mitgliedschaft und Mitwirkung im KIT, für Wahlen und 
Verfahrensregelungen gelten die §§ 9, 10 Abs. 2 und 4 bis 8 LHG entsprechend; 
§ 10 Abs. 1 LHG gilt für die Besetzung des Universitätsteils des KIT-Senats entspre-
chend, § 10 Abs. 3 LHG gilt für Entscheidungen innerhalb des Universitätsteils des 
KIT-Senats entsprechend.  
 
 

§ 4 
Zentrale Organe 

 
Zentrale Organe des KIT sind 
1. der Vorstand 
2. der KIT-Senat 
3. der Aufsichtsrat. 
 
 

§ 5 
Vorstand 

 
(1) Der kollegiale Vorstand leitet das KIT. Dem Vorstand gehören hauptamtlich an 
1. der Vorstandsvorsitzende, 
2. ein Vorstandsmitglied für Lehre und akademische Angelegenheiten (Universitäts-

bereich, ohne Forschung), 
3. ein Vorstandsmitglied für Forschung (universitäre Forschung und Forschung im 

Großforschungsbereich), 
4. ein Vorstandsmitglied für den Bereich Wirtschaft und Finanzen, 
5. ein Vorstandsmitglied für den Bereich Personal, 
6. ein Vorstandsmitglied für den Bereich Innovation und Energieforschung. 
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Der Vorstand führt die Bezeichnung „Präsidium“. Der Aufsichtsrat kann mit Zustim-
mung des Landes, das dazu das Einvernehmen mit dem Bund herstellt, abweichen-
de Regelungen hinsichtlich der Zahl der Vorstandsmitglieder und des Zuschnitts der 
Geschäftsbereiche treffen; er legt die Zahl der nebenamtlichen und nebenberuflichen 
Vorstände fest.  
 
(2) Der Vorstandsvorsitzende legt die Richtlinien für die Erledigung der Aufgaben des 
Vorstandes fest. Innerhalb dieser Richtlinien erledigen die Mitglieder des Vorstands 
die Geschäfte der laufenden Verwaltung in eigener Zuständigkeit. Auf Vorschlag des 
Vorstandsvorsitzenden legt der Vorstand eine ständige Vertretung und bestimmte 
Geschäftsbereiche für seine nebenamtlichen und nebenberuflichen Mitglieder fest. 
Das für Wirtschaft und Finanzen zuständige Vorstandsmitglied ist zugleich Beauf-
tragter für den Haushalt nach § 9 LHO; der Vorstand kann vorsehen, dass es im Ver-
hinderungsfall von einem anderen sachkundigen Vorstandsmitglied oder einem sach-
kundigen Dezernenten vertreten werden kann. Im Übrigen gelten § 16 Abs. 2 Sätze 4 
bis 6 sowie die Abs. 5 bis 7 LHG entsprechend. 
 
(3) Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten zuständig, für die in diesem Gesetz o-
der in der Gemeinsamen Satzung nicht ausdrücklich eine andere Zuständigkeit fest-
gelegt ist. Er ist insbesondere für folgende Angelegenheiten zuständig: 
1.  die Struktur- und Entwicklungsplanung einschließlich der Personalentwicklung, 
2.  die Planung der baulichen Entwicklung, 
3.  die Aufstellung der Ausstattungspläne, 
4.  den Abschluss von Hochschulverträgen und Zielvereinbarungen gemäß § 13 

Abs. 2 LHG, 
5.  die kontinuierliche Bewertung und Verbesserung der Strukturen und Leistungs-

prozesse durch Einrichtung und Nutzung eines Qualitätsmanagementsystems, im 
Großforschungsbereich auch Maßnahmen für die Durchführung der Erfolgskon-
trolle der wissenschaftlichen und technischen Arbeiten, 

6.  die Aufstellung des Wirtschaftsplans und des Finanzplans, einschließlich der 
Ausbau- und Investitionsprogramme, 

7. den Vollzug des Wirtschaftsplans, 
8. die Verteilung der für das KIT verfügbaren Stellen und Mittel, für den Universitäts-

bereich nach den Grundsätzen von § 13 Abs. 2 LHG , 
9.  die Entscheidungen über die Grundstücks- und Raumverteilung, für den Universi-

tätsbereich nach den Grundsätzen des § 13 Abs. 2 LHG, 
10. die Entscheidungen über das Körperschaftsvermögen nach § 14 LHG, 
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11. die Festsetzung von Leistungsbezügen nach § 33 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Bun-
desbesoldungsgesetzes (BBesG) aus Anlass von Berufungs- und Bleibeverhand-
lungen, 

12. die Festsetzung von Leistungsbezügen nach § 33 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BBesG für 
besondere Leistungen in Forschung, Lehre, Kunst, Weiterbildung und Nach-
wuchsförderung; die Fakultätsvorstände können hierzu Vorschläge unterbreiten; 
der Vorstand ist an diese Vorschläge nicht gebunden, 

13. die Festsetzung von Leistungsbezügen nach § 33 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BBesG für 
die Wahrnehmung von sonstigen Funktionen oder besonderen Aufgaben im 
Rahmen der Hochschulselbstverwaltung, soweit nicht der Aufsichtsrat nach § 8 
Abs. 1 Satz 4 zuständig ist; der Aufsichtsrat ist über die Entscheidung zu unter-
richten, 

14. die Festsetzung von Forschungs- und Lehrzulagen nach § 12 des Landesbesol-
dungsgesetzes (LBesG) . 

Festsetzungen nach Satz 2 Nr. 11 bis 14 schließen nach Maßgabe der Rechtsver-
ordnungen nach § 11 Abs. 5 und § 12 Abs. 3 LBesG die Zuständigkeit für Entschei-
dungen über die Befristung nach § 33 Abs. 1 Satz 2 BBesG, über die Ruhegehaltfä-
higkeit nach § 33 Abs. 3 BBesG sowie den Widerruf nach § 11 Abs. 2 Satz 4 LBesG 
mit ein. Der Vorstand ist außerdem für Entscheidungen nach den Grundsätzen für 
die Anwendung des Professorenbesoldungsreformgesetzes in der Helmholtz-
Gemeinschaft (HGF) im Großforschungsbereich zuständig. 
 
(4) Darüber hinaus obliegen dem Vorstand die Entscheidungen in folgenden Angele-
genheiten des Großforschungsbereichs: 
1. Übernahme weiterer und Einstellung bisheriger Aufgaben, 
2. Initiierung, Koordination und Kontrolle der Forschungs- und Entwicklungspro-

gramme und sonstigen wissenschaftlich-technischen Arbeiten einschließlich der 
Koordinierung und Fortschreibung der Programmanträge, 

3. Berufung und Abberufung der Leiter der Institute, der Programme und der selb-
ständigen wissenschaftlichen Abteilungen, 

4. Gründung, Auflösung und Zusammenlegung von Instituten und selbständigen 
wissenschaftlichen Abteilungen; Rahmen- oder Einzelordnungen für Institute und 
selbstständige wissenschaftliche Abteilungen,  

5.  Grundsätze für die Verwendung der Forschungs- und Entwicklungsergebnisse 
des Großforschungsbereichs, 

6. die Aufteilung des Personal- und Sachmittelbudgets im Rahmen der zugewiese-
nen Mittel, 

7. das Erbringen von Leistungs- und Verwendungsnachweisen im Rahmen des wis-
senschaftlichen Jahresberichts (Fortschrittsberichts). 



Anhörungsentwurf 
Stand 25.03.2009 

14

In Angelegenheiten der Nummern 1 bis 5 trifft der Vorstand seine Entscheidungen im 
Einvernehmen mit dem KIT-Senat. Wird ein Einvernehmen nicht erzielt, so entschei-
det der Aufsichtsrat auf der Grundlage der Vorschläge des Vorstands und des KIT-
Senats. Der Vorstand stimmt im Benehmen mit dem KIT-Senat die Arbeiten der Insti-
tute und der selbständigen wissenschaftlichen Abteilungen zur Durchführung des 
Forschungs- und Entwicklungsprogramms des Großforschungsbereichs aufeinander 
ab. Die Leiter der Institute und der selbstständigen wissenschaftlichen Abteilungen 
sind dem Vorstand in ihrem Zuständigkeitsbereich und im Rahmen der Instituts- und 
Projektordnungen für die Durchführung des Forschungs- und Entwicklungspro-
gramms des Großforschungsbereichs verantwortlich. Der Vorstand kann ihnen inso-
weit Weisungen erteilen. 
 
(5) Der Vorstand legt für die Großforschungsaufgabe dem Aufsichtsrat und der 
Kommission der Zuwendungsgeber (§ 19) in der ersten Jahreshälfte einen mit dem 
KIT-Senat abgestimmten Fortschrittsbericht über das vergangene Kalenderjahr vor. 
Er unterrichtet den Aufsichtsrat über den Gang der Geschäfte und die Lage des 
Großforschungsbereichs sowie den Vorsitzenden des Aufsichtsrats und seinen Stell-
vertreter bei wichtigem Anlass schriftlich. Die Berichte müssen den Grundsätzen ei-
ner gewissenhaften und getreuen Rechenschaft entsprechen. 
 
(6) Beim Vorstand wird ein Ausschuss aus Mitgliedern des Vorstands und gleich vie-
len Vertretern der Arbeitnehmerschaft gebildet (Gemeinsamer Ausschuss), sofern 
der Vorstand oder der Personalrat dies verlangen. Der Ausschuss soll mindestens 
sechs Personen umfassen. Die Vertreter der Arbeitnehmerschaft werden vom Per-
sonalrat entsandt. Im Gemeinsamen Ausschuss erörtern die Beteiligten in vertrau-
ensvoller Zusammenarbeit Vorgänge und Vorhaben, welche die Interessen der Ar-
beitnehmer des KIT wesentlich berühren können. Dazu zählen insbesondere die fi-
nanzielle Lage des KIT, Rationalisierungsvorhaben, Einführung neuer Arbeitsmetho-
den, Verlegung, Einschränkung oder Stilllegung von Teilen des KIT sowie die Ände-
rung der Betriebsorganisation. Über Gegenstände, die unter Satz 4 fallen, informiert 
der Vorstand den Gemeinsamen Ausschuss rechtzeitig und umfassend. Einzelheiten 
regelt die Geschäftsordnung, die sich der Gemeinsame Ausschuss im Einvernehmen 
beider Seiten gibt; lässt sich kein Einvernehmen erzielen, kann die Schlichtungsstelle 
nach § 94c Nr. 8 LPVG angerufen werden. 
 
 

§ 6 
Vorstandsmitglieder 
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(1) Der Vorstandsvorsitzende vertritt das KIT. Er ist Vorsitzender des Vorstands, des 
KIT-Senats und seiner Ausschüsse. Er kann den Vorsitz in einem Ausschuss auf ein 
Mitglied des Ausschusses übertragen. 
 
(2) Mit den hauptamtlichen Vorstandsmitgliedern wird ein Beamtenverhältnis auf Zeit 
oder durch Vertrag ein befristetes Dienstverhältnis begründet. Die Amtszeit beträgt 
sechs Jahre. Die Amtszeit beginnt mit dem Amtsantritt. Im Falle der unmittelbaren 
Wiederernennung oder Wiederbestellung schließt sich die neue Amtszeit an das En-
de der vorangegangenen an. Tritt das hauptamtliche Vorstandsmitglied in den Ruhe-
stand, endet auch seine Amtszeit. 
 
(3) Zum Vorstandsvorsitzenden kann bestellt werden, wer dem KIT hauptberuflich als 
Professor oder leitender Wissenschaftler (§ 14 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1) angehört oder 
wer eine abgeschlossene Hochschulausbildung besitzt und auf Grund einer mehrjäh-
rigen leitenden beruflichen Tätigkeit, insbesondere in Wissenschaft, Kunst, Wirt-
schaft, Verwaltung oder Rechtspflege, erwarten lässt, dass er den Aufgaben des Am-
tes gewachsen ist. Die hauptamtlichen Vorstandsmitglieder für den Bereich der Wirt-
schaft und Finanzen und den Bereich Personal müssen die Befähigung zum Richter-
amt oder zum höheren Verwaltungsdienst oder einen anderen Hochschulabschluss 
haben und auf Grund einer mehrjährigen leitenden beruflichen Tätigkeit, insbesonde-
re im Bereich Personal und Wirtschaft, erwarten lassen, den Aufgaben des Amtes 
gewachsen zu sein; für die übrigen hauptamtlichen Vorstandsmitglieder gilt Satz 1 
entsprechend. Hauptamtliche Vorstandsmitglieder können während ihrer Amtszeit 
kein anderes Amt im KIT wahrnehmen; § 15 Abs. 4 LHG bleibt unberührt. § 48 LHO 
findet keine Anwendung. 
 
(4) Der Vorstandsvorsitzende wird, soweit nicht durch Vertrag ein befristetes Dienst-
verhältnis begründet wird, zum Präsidenten des Karlsruher Instituts für Technologie 
ernannt; die weiteren Vorstandsmitglieder werden zu Vizepräsidenten des Karlsruher 
Instituts für Technologie ernannt; wird das Dienstverhältnis durch Vertrag begründet, 
führen sie die Bezeichnung „Präsident des KIT“ oder „Vizepräsident des KIT“.  
 
(5) Der Aufsichtsrat wählt nach öffentlicher Ausschreibung mit der Mehrheit seiner 
Mitglieder die hauptamtlichen Vorstandsmitglieder, die ernannt werden sollen oder 
mit denen ein Dienstvertrag geschlossen werden soll; der Wahlvorschlag bedarf des 
Einvernehmens des Wissenschaftsministeriums, das nur nach vorheriger Zustim-
mung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung erteilt wird. Der Aufsichts-
rat regelt das Verfahren in seiner Geschäftsordnung. Die Wahl bedarf der Bestäti-
gung durch den KIT-Senat mit der Mehrheit der Stimmen jeweils des Universitäts- 
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und des Großforschungsteils des KIT-Senats (§ 9). § 17 Abs. 5 Satz 5 LHG findet 
Anwendung.  
 
(6) Der Aufsichtsrat kann nach Anhörung des KIT-Senats und im Einvernehmen mit 
dem Wissenschaftsministerium und dem Bund jedes hauptamtliche Vorstandsmit-
glied mit der Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder abwählen. Im Falle der Ab-
wahl ist das betroffene hauptamtliche Vorstandsmitglied aus dem Beamtenverhältnis 
auf Zeit zu entlassen oder sein Dienstvertrag zu beendigen, soweit in Satz 3 nichts 
anderes bestimmt ist. Gehört ein hauptamtliches Vorstandsmitglied in einem Beam-
tenverhältnis auf Zeit nicht als hauptberuflicher Professor einer Hochschule des Lan-
des Baden-Württemberg an, tritt es mit Ablauf des Kalendermonats, in dem die Ab-
wahl erfolgte, für den Rest seiner Amtszeit kraft Gesetzes in den einstweiligen Ruhe-
stand. 
 
(7) § 17 Abs. 4, 8, 9 und 10 LHG gelten entsprechend.  
 
(8) § 18 LHG gilt für die nebenamtlichen Vorstandsmitglieder entsprechend mit der 
Maßgabe, dass leitende Wissenschaftler aus dem Großforschungsbereich (§ 14 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 1) hauptberuflich tätigen Professoren des Universitätsbereichs 
gleichgestellt sind. 
 
 

§ 7 
Zusammensetzung des Aufsichtsrats 

 
(1) Der Aufsichtsrat besteht aus 10 Mitgliedern, die vom Wissenschaftsminister be-
stellt werden. Bund und Land benennen jeweils einen Vertreter als Mitglied. Zur 
Auswahl der weiteren acht Mitglieder des Aufsichtsrats wird eine Findungskommissi-
on gebildet, der 
1. drei Mitglieder des Bundes, 
2.  drei Mitglieder des Landes, 
3.  drei Mitglieder des KIT-Senats, die dem Universitätsteil (§ 9 Satz 1 Nr. 3) angehö-

ren, sowie  
4.  drei Mitglieder des KIT-Senats aus den Reihen des wissenschaftlichen Personals 

des Großforschungsbereichs (§ 14 Abs. 3) 
angehören. Das Nähere zur Bestimmung der Mitglieder nach Satz 3 Nr. 3 und 4 re-
gelt die Gemeinsame Satzung. Die Findungskommission erarbeitet einvernehmlich 
eine Liste, auf der mindestens fünf der Vorgeschlagenen nicht Mitglieder des KIT 
nach § 3 Abs. 7 sein dürfen. Die Mitglieder der Gruppen nach Satz 3 Nr. 1 bis 4 ge-
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ben ihre Stimmen jeweils einheitlich ab; besteht innerhalb einer Gruppe kein Einver-
nehmen, entscheidet die Mehrheit innerhalb der Gruppe. Die Liste bedarf der Zu-
stimmung des KIT-Senats jeweils mit der Mehrheit der Mitglieder des Universitätsteils 
und des Großforschungsteils des KIT-Senats. Lässt sich in der Findungskommission 
ein Einvernehmen nicht erzielen, so schlägt jede der Gruppen nach Satz 3 Nr. 1 bis 4 
zwei Kandidaten zur Bildung einer Liste vor. Eine solche Liste bedarf der Zustim-
mung des KIT-Senats mit der Mehrheit der Mitglieder des Universitätsteils des KIT-
Senats, des Bundes und des Landes. Die Mitglieder des Aufsichtsrats, die nicht Mit-
glieder des KIT im Sinne des § 3 Abs. 7 sind, nehmen ihre Aufgabe ehrenamtlich 
wahr; im Übrigen gilt § 20 Abs. 6 Satz 2 LHG entsprechend. Der Aufsichtsrat kann in 
seiner Geschäftsordnung Regelungen zum Gaststatus von Personen, die nicht Mit-
glieder des Aufsichtsrats sind, treffen. 
 
(2) Der Aufsichtsrat wählt mit der Mehrheit der Mitglieder einen Vorsitzenden und ei-
nen Stellvertreter. Die Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrats beträgt vier Jahre. 
Wiederbestellung ist zulässig. 
 
 

§ 8 
Aufgaben des Aufsichtsrats  

 
(1) Der Aufsichtsrat trägt Verantwortung für die Entwicklung des KIT und schlägt 
Maßnahmen vor, die der Profilbildung und der Erhöhung der Leistungs- und Wettbe-
werbsfähigkeit dienen. Er beaufsichtigt die Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und 
Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung des Vorstands. Zu den Aufgaben des Auf-
sichtsrats gehören insbesondere: 
1. die Wahl der hauptamtlichen Vorstandsmitglieder nach Maßgabe von § 6 Abs. 5 

und deren Abwahl nach Maßgabe von § 6 Abs. 6, 
2. die Bestätigung der Wahl der nebenamtlichen Vorstandsmitglieder nach Maßgabe 

von § 6 Abs. 8, 
3. die Beschlussfassung über den Struktur- und Entwicklungsplan sowie über die 

Planung der baulichen Entwicklung, 
4. die Beschlussfassung über den Entwurf des Wirtschaftsplans und des Finanz-

plans, einschließlich der Ausbau- und Investitionsprogramme, 
5. die Zustimmung zur Gründung von Unternehmen, zur Beteiligung an Unterneh-

men sowie zu Verfügungen darüber, 
6. die Beschlussfassung auf Vorschlag des Vorstands über Grundsätze für die Aus-

stattung und für den wirtschaftlichen und aufgabengerechten Einsatz der Mittel für 
Forschung und Lehre nach leistungs- und belastungsorientierten Kriterien, im U-



Anhörungsentwurf 
Stand 25.03.2009 

18

niversitätsbereich nach Evaluationsergebnissen auf der Grundlage von § 13 Abs. 
2 LHG, 

7. Empfehlung an die Kommission der Zuwendungsgeber über die Feststellung des 
Jahresabschlusses, 

8. die Zustimmung zu außergewöhnlichen, über den Rahmen des laufenden Ge-
schäftsbetriebes hinausgehenden Rechtsgeschäften und Maßnahmen, die die 
Wahrnehmung der Aufgaben des KIT erheblich beeinflussen können wie zum 
Beispiel bedeutende Vereinbarungen über eine Zusammenarbeit mit anderen in- 
und ausländischen Unternehmen und sonstigen Stellen, 

9. die Zustimmung zu einrichtungsübergreifenden Kooperationen und zu Stellung-
nahmen des Vorstandes gegenüber dem Bund und dem Land, die den Bestand, 
den Standort oder die Aufgabenstruktur des KIT betreffen, 

10. die Stellungnahme zur Gemeinsamen Satzung und deren Änderungen, 
11. die Erörterung des Jahresberichts des Vorstandsvorsitzenden und die Entlastung 

des Vorstands, 
12. die Erörterung des jährlichen Fortschrittsberichts des Großforschungsbereichs. 
 
(2) Im Universitätsbereich obliegen dem Aufsichtsrat insbesondere folgende Aufga-
ben: 
1. die Zustimmung zum Abschluss von Hochschulverträgen gemäß § 13 Abs. 2 

LHG, 
2. die Zustimmung zur Bildung, Veränderung, Aufhebung und Zuordnung von Hoch-

schuleinrichtungen und gemeinsamen Einrichtungen und Kommissionen im Sinne 
von § 15 Abs. 6 LHG; die Zustimmung entfällt bei Übereinstimmung mit dem be-
schlossenen Struktur- und Entwicklungsplan, 

3. die Beschlussfassung über die Funktionsbeschreibung von Stellen für Hochschul-
lehrer; die Beschlussfassung kann bei Übereinstimmung mit dem beschlossenen 
Struktur- und Entwicklungsplan entfallen, 

4. die Stellungnahme zur Einrichtung, Änderung oder Aufhebung eines Studiengan-
ges; die Stellungnahme entfällt bei Übereinstimmung mit dem beschlossenen 
Struktur- und Entwicklungsplan. 

 
(3) Im Großforschungsbereich obliegen dem Aufsichtsrat insbesondere folgende 
Aufgaben: 
1. die Entscheidung über die allgemeinen Forschungsziele und wichtige for-

schungspolitische und finanzielle Angelegenheiten, 
2. der Beschluss über die Grundsätze für eine Erfolgskontrolle der wissenschaftli-

chen und technischen Arbeiten,  
3. die Zustimmung zu 
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a) der Übernahme weiterer und die Einstellung bisheriger Aufgaben; der Grün-
dung, Auflösung und Zusammenlegung von Instituten und selbständigen wis-
senschaftlichen Abteilungen; dem Erlass von Rahmenordnungen für Institute 
und selbständige wissenschaftliche Abteilungen; dem Erlass von Projektord-
nungen, 

b) den Forschungs- und Entwicklungsprogrammen; dem Bau-, Betriebs- und 
Versuchsprogramm der Versuchsanlagen,  

c) den Grundsätzen für die Verwendung der Forschungs- und Entwicklungser-
gebnisse. 

Der Aufsichtsrat kann dem Vorstand in wichtigen forschungspolitischen und wichti-
gen finanziellen Angelegenheiten und für die Durchführung der Erfolgskontrolle der 
wissenschaftlichen und technischen Arbeiten Weisungen erteilen.  

 
(4) Der Aufsichtsrat kann für bestimmte Arten von Rechtsgeschäften und Maßnah-
men seine Zustimmung allgemein erteilen. Der Aufsichtsrat kann beratende Aus-
schüsse einsetzen. 
 
(5) Sofern nichts Abweichendes bestimmt ist, entscheidet der Aufsichtsrat mit der 
Mehrheit der Stimmen.  
 
 

§ 9 
Zusammensetzung des KIT-Senats 

 
Dem KIT-Senat gehören an 
1. die Vorstandsmitglieder nach § 5 Abs. 1 kraft Amtes, 
2. die Gleichstellungsbeauftragte nach § 4 Abs. 2 LHG sowie die Beauftragte für 

Chancengleichheit nach § 16 Abs. 5 Satz 1 kraft Amtes, 
3. gewählte Vertreter aus dem Universitätsbereich (Universitätsteil), 
4. gewählte Vertreter aus dem Großforschungsbereich (Großforschungsteil).  
Dem Universitätsteil gehören KIT-Mitglieder aus dem Universitätsbereich, dem Groß-
forschungsteil KIT-Mitglieder aus dem Großforschungsbereich an. Das Nähere über 
Zahl und Zusammensetzung regelt die Gemeinsame Satzung. Die Senatsteile nach 
Satz 1 Nr. 3 und 4 müssen jeweils gleich viele stimmberechtigte Mitglieder haben. In 
dem Universitätsteil müssen alle Mitgliedergruppen nach § 10 Abs. 1 LHG und im 
Großforschungsteil Angehörige des wissenschaftlichen Personals des Großfor-
schungsbereichs (§ 14 Abs. 3) stimmberechtigt vertreten sein (Wahlmitglieder). Dem 
Großforschungsteil gehören mindestens so viele stimmberechtigte wissenschaftliche 
Mitarbeiter des Großforschungsbereichs (§ 14 Abs. 3 Nr. 2) an wie stimmberechtigte 
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Akademische Mitarbeiter des Universitätsbereichs (§ 14 Abs. 2 in Verbindung mit § 
52 LHG) dem Universitätsteil angehören. Die Gemeinsame Satzung regelt die 
Amtsmitgliedschaft von Inhabern eines Leitungsamtes im Universitäts- und Großfor-
schungsbereich unterhalb der Vorstandsebene; auch solche Amtsmitglieder sind ei-
nem Senatsteil nach Satz 1 Nr. 3 und 4 zuzuordnen. Die Wahl der Mitglieder wird in 
der Wahlordnung geregelt. Die Amtszeit der nichtstudentischen Wahlmitglieder be-
trägt vier Jahre. § 10 Abs. 3 LHG bleibt unberührt. 
 
 

§ 10 
Aufgaben des KIT-Senats 

 
(1) Der KIT-Senat entscheidet in Angelegenheiten von Forschung, Lehre, Studium 
und Weiterbildung, soweit diese nicht durch Gesetz einem anderen zentralen Organ, 
einer dezentralen Gliederung im Großforschungsbereich oder den Fakultäten zuge-
wiesen sind. Der KIT-Senat ist insbesondere zuständig für die 
1. Bestätigung der Wahl der hauptamtlichen Vorstandsmitglieder nach Maßgabe von 

§ 6 Abs. 5, 
2. Wahl der nebenamtlichen Vorstandsmitglieder nach Maßgabe von § 6 Abs. 8, 
3. Stellungnahme zum Struktur- und Entwicklungsplan, 
4. Stellungnahme zum Entwurf des Wirtschaftsplans und des Finanzplans, ein-

schließlich der Ausbau- und Investitionsprogramme, 
5. Beschlussfassung über die Gemeinsame Satzung und ihre Änderungen, 
6. Erörterung des Jahresberichts des Vorstandsvorsitzenden, 
7. Erörterung des Jahresberichts der Gleichstellungsbeauftragten und der Beauf-

tragten für Chancengleichheit. 
 
(2) Der KIT-Senat ist ferner zuständig für folgende Angelegenheiten des Universi-
tätsbereichs: 

1. Stellungnahme zum Abschluss von Hochschulverträgen und Zielvereinbarungen, 
2.  Stellungnahme zur Funktionsbeschreibung von Stellen für Hochschullehrer; die 

Stellungnahme entfällt bei Übereinstimmung mit dem beschlossenen Struktur- 
und Entwicklungsplan, 

3. Beschlussfassung im Zusammenhang mit der Einrichtung, Änderung und Aufhe-
bung von Studiengängen, Hochschuleinrichtungen, Fachgruppen sowie gemein-
samen Einrichtungen und Kommissionen im Sinne von § 15 Abs. 6 LHG, 

4. Beschlussfassung im Zusammenhang mit der Festsetzung von Zulassungszah-
len, 
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5. Beschlussfassung auf Grund der Vorschläge der Fakultäten über die Satzungen 
für Hochschulprüfungen oder Stellungnahme zu Prüfungsverordnungen, durch 
die ein Hochschulstudium abgeschlossen wird, 

6. Beschlussfassung über Satzungen, insbesondere für die Verwaltung und Benut-
zung der Hochschuleinrichtungen einschließlich Gebühren und Entgelte, für die 
Wahlen sowie über die Eignungsfeststellung, Studienjahreinteilung, Zulassung, 
Immatrikulation, Beurlaubung und Exmatrikulation von Studierenden, 

7. Entscheidungen von grundsätzlicher Bedeutung in Fragen der Forschung und der 
Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses sowie des 
Technologietransfers. 

 
(3) Der KIT-Senat berät die Kommission der Zuwendungsgeber, den Aufsichtsrat und 
den Vorstand in allen wissenschaftlichen und wichtigen technischen Fragen, insbe-
sondere bei der Festlegung zentraler Forschungsziele und Forschungsaufgaben, bei 
der Beteiligung an Programmen der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher For-
schungszentren (HGF) und anderen Forschungsprogrammen und bei der Entwick-
lung der Organisationsstruktur zur Verfolgung der zentralen Forschungsziele und -
aufgaben. Er entscheidet über das Einvernehmen zu den vom Vorstand getroffenen 
Entscheidungen in den in § 5 Abs. 4 Nr. 1 bis 5 aufgezählten Angelegenheiten des 
Großforschungsbereichs. 
 
(4) Der KIT-Senat kann beschließende und beratende Ausschüsse bilden. Die 
stimmberechtigten Mitglieder der beschließenden Ausschüsse müssen Mitglieder des 
KIT-Senats sein; die Hochschullehrer müssen in diesen Ausschüssen die Mehrheit 
haben, sofern es sich um Aufgaben nach Absatz 2 handelt. Die in Absatz 1 Satz 2 
Nr.1 bis 3 und 5 bis 7 sowie die in Absatz 2 Nr. 3 und 6 aufgeführten Angelegenhei-
ten können beschließenden Ausschüssen nicht übertragen werden. 
 
(5) Sofern nichts Abweichendes bestimmt ist, entscheidet der KIT-Senat mit der 
Mehrheit der Stimmen. Entscheidungen nach Absatz 1 Satz 2 bedürfen der Mehrheit 
der Mitglieder des Universitätsteils des KIT-Senats und der Mehrheit der Mitglieder 
des Großforschungsteils des KIT-Senats. Entscheidungen nach Absatz 2 bedürfen 
außer der Mehrheit des KIT-Senats auch der Mehrheit der Mitglieder des Universi-
tätsteils des KIT-Senats. Entscheidungen nach Absatz 3 Satz 2 bedürfen außer der 
Mehrheit des KIT-Senats auch der Mehrheit der Mitglieder des Großforschungsteils 
des KIT-Senats. 
 
 

§ 11  
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Dezentrale Organisation 
 
(1) Die Organisation des KIT unterhalb der zentralen Ebene richtet sich vorbehaltlich 
anderer Regelungen in § 12 
 
1. für den Universitätsbereich nach § 15 Abs. 3 bis 7 LHG und den §§ 22 bis 26 

LHG; 
2. für den Großforschungsbereich nach Absatz 2. 
 
(2) Der wissenschaftlich-technische Teil des Großforschungsbereichs wird als Mat-
rixorganisation von Programmen und Instituten organisiert. Weitere Organisationsre-
geln werden vom Vorstand in einer Organisationsordnung im Benehmen mit dem 
KIT-Senat geregelt. Für die Institute werden Institutsordnungen erlassen (§ 5 Abs. 4 
Satz 1 Nr. 4); in ihnen ist eine angemessene Mitwirkung der wissenschaftlichen Mit-
arbeiter vorzusehen. Die Leiter der Institute tragen die Verantwortung für die Planung 
und Durchführung der Forschungs- und Entwicklungsarbeiten und für die Verwen-
dung der Finanzen ihrer Institute. 
 
 

§ 12  
Organisation der KIT-Forschung 

 
(1) Zur Erreichung der Ziele des KIT nach § 1 wird die Forschung im KIT unter Wah-
rung der Festlegungen des § 14 Abs. 1 sowie des § 17 bereichsübergreifend ver-
schränkt (KIT-Forschung). Dazu bedient sich das KIT entsprechender Formen der 
Forschungsorganisation, wie bereichsübergreifender Kompetenzbereiche, Kompe-
tenzfelder, KIT-Zentren und KIT-Schwerpunkte. Auf Vorschlag des Vorstands und im 
Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat erlässt der KIT-Senat allgemeine Regelungen 
über Aufgaben, Organisation, Aufbau und Leitung solcher Einheiten. Über die Ein-
richtung dieser Einheiten entscheidet der Vorstand im Einvernehmen mit dem KIT-
Senat. Durch Satzung kann vorgesehen werden, dass Angehörige des wissenschaft-
lichen Personals des KIT hinsichtlich der Forschung einer Einheit nach Satz 2 zuge-
ordnet werden. 
 
(2) Zur Verbesserung der organisatorischen Voraussetzungen für die Erreichung der 
Ziele des KIT, insbesondere für die Verschränkung der KIT-Forschung können auf 
Vorschlag des Vorstands durch Satzung mit Zustimmung des Wissenschaftsministe-
riums Abweichungen von § 15 Abs. 3 bis 7 LHG sowie von den §§ 22 bis 26 und 28 
LHG zugelassen werden (Optimierungsklausel). 
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(3) Die Mitarbeit in Forschungseinheiten nach Absatz 1 gehört zur Dienstaufgabe des 
wissenschaftlichen Personals des KIT. Die Wahrnehmung dieser Aufgabe ist bei 
Hochschullehrern durch entsprechende Festlegung in der Funktionsbeschreibung 
der Stelle und der Dienstaufgabenbeschreibung, bei leitenden Wissenschaftlern und 
weiteren Angehörigen des wissenschaftlichen Personals des KIT vertraglich sicher-
zustellen. 
 
 

§ 13 
Personal 

 
(1) Personen, die am KIT aus Mitteln des Staatshaushaltsplans oder aus Zuwendun-
gen auf der Grundlage des Artikels 91b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GG beschäftigt werden, 
stehen in einem unmittelbaren Dienst- oder Arbeitsverhältnis zum Land Baden-
Württemberg. 
 
(2) Für Amtspflichtverletzungen der in Absatz 1 genannten Beschäftigten trifft die 
Verantwortlichkeit das KIT. Ansprüche auf Schadensersatz und Rückgriff nach § 96 
LBG gegen Beamte stehen dem Land zu, wenn diese Aufgaben im Rahmen des § 3 
Abs. 1 Satz 2 und Abs. 6 wahrgenommen haben. Ansprüche des KIT gegen Organe 
und Mitglieder von Organen werden im Namen des KIT vom Wissenschaftsministeri-
um geltend gemacht. 
 
(3) Dienstvorgesetzter der Hochschullehrer sowie der hauptamtlichen Vorstandsmit-
glieder ist der Wissenschaftsminister. Er kann bestimmte Befugnisse als Dienstvor-
gesetzter allgemein oder im Einzelfall auf den Vorstandsvorsitzenden übertragen. 
Dienstvorgesetzter der übrigen Beamten ist der Vorstandsvorsitzende. Ist der Vor-
standsvorsitzende nicht Beamter, so ist das hauptamtliche Vorstandsmitglied für den 
Bereich Personal, ist auch dieses nicht Beamter, das weitere beamtete lebensälteste 
hauptamtliche Vorstandsmitglied untere Disziplinarbehörde. 
 
(4) Entstehen Beschäftigten des KIT durch eine geplante Betriebsänderung wirt-
schaftliche Nachteile, so einigen sich der Vorstand des KIT und die Personalvertre-
tung (Beteiligte) auf Maßnahmen zum Ausgleich oder Milderung dieser Nachteile. 
Kommt eine Einigung nicht zustande, gibt die Schlichtungsstelle nach § 94c Nr. 8 
LPVG auf Antrag eines Beteiligten eine Empfehlung zur Streitbeilegung (Schieds-
spruch). Wird dieser Schiedsspruch nicht von beiden Seiten angenommen, entschei-
det auf Antrag eines Beteiligten das Wissenschaftsministerium, soweit der Großfor-
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schungsbereich betroffen ist, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung. Schlichtungsstelle und Wissenschaftsministerium haben vor-
rangig eine gütliche Einigung der Beteiligten zu versuchen. Keine Betriebsänderun-
gen im Sinne des Satzes 1 sind die Errichtung, Änderung oder Aufhebung von Fakul-
täten sowie die Einrichtung, Änderung und Aufhebung von Studiengängen, Hoch-
schuleinrichtungen, Fachgruppen oder gemeinsamen Einrichtungen nach § 15 Abs. 
6 LHG sowie des Informationszentrums nach § 28 LHG. 
 
(5) Frauen und Männer führen alle Status-, Funktions- und Berufsbezeichnungen in 
der jeweils ihrem Geschlecht entsprechenden Sprachform. 
 
 

§ 14  
Wissenschaftliches Personal 

 
(1) Das wissenschaftliche Personal des KIT setzt sich aus dem wissenschaftlichen 
Personal des Universitätsbereichs (Absatz 2) und dem wissenschaftlichen Personal 
des Großforschungsbereichs (Absatz 3) zusammen. 
 
(2) Für das wissenschaftliche und künstlerische Personal im Universitätsbereich gel-
ten die §§ 44 bis 57 LHG. 
 
(3) Das wissenschaftliche Personal des Großforschungsbereichs gliedert sich in 
1. Wissenschaftler, die Funktionen als Leiter von Instituten, selbständigen wissen-

schaftlichen Abteilungen, die in ihrer Bedeutung den Instituten gleichgestellt sind, 
oder von Projekten, wenn das Projekt über den Rahmen eines Instituts oder einer 
wissenschaftlichen Abteilung hinausgeht, oder eine nach Feststellung des Vor-
standes gleichwertige Funktion wahrnehmen (leitende Wissenschaftler) und  

2.  wissenschaftliche Mitarbeiter; als solche gelten auch die wissenschaftlich-
technischen Mitarbeiter. 

Programmleiter, die die Einstellungsvoraussetzungen nach Absatz 4 Satz 1 erfüllen 
und in einem Berufungsverfahren nach Absatz 4 Satz 2 ausgewählt wurden, gehören 
zur Gruppe der leitenden Wissenschaftler. 
 
(4) Leitende Wissenschaftler nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 müssen über die Einstel-
lungsvoraussetzungen für Professoren an Hochschulen nach § 47 LHG verfügen. Für 
sie wird ein Berufungsverfahren in sinngemäßer Anwendung des § 48 Abs. 2 und 
Abs. 3 Sätze 1 und 2 sowie Sätze 4 und 5 LHG durchgeführt; die Berufungskommis-
sion wird vom Vorstand gebildet. Das Nähere zum Verfahren und zur Zusammenset-
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zung der Berufungskommission regeln die vom Vorstand zu erlassenden Leitlinien 
für Berufungsverfahren, die der Zustimmung des KIT-Senats bedürfen. Der Vorstand 
kann leitenden Wissenschaftlern die Befugnis zur Führung der Bezeichnung „Profes-
sor“ oder, in Abhängigkeit von der wahrgenommenen Funktion, der Bezeichnung 
„Professor und Forschungsdirektor am KIT“ verleihen. Neben den allgemeinen Pflich-
ten der Mitwirkung in Organen, Gremien, Ausschüssen und sonstigen Wahlämtern 
obliegt ihnen als Dienstaufgabe Forschung im Rahmen der Großforschungsaufgabe 
des KIT und die Leitung der ihnen anvertrauten Forschungseinheiten (Institute, Pro-
gramme, Abteilungen, Projekte). Ihre Rechte bei der Erfüllung der Universitätsaufga-
be bestimmen sich nach § 15. Die Fakultäten können leitende Wissenschaftler durch 
Kooptation zu Mitgliedern bestellen; im Hinblick auf eine Mitgliedschaft im KIT-Senat 
oder Aufsichtsrat gelten sie als Angehörige des Großforschungsbereichs. 
 
(5) Wissenschaftliche Mitarbeiter im Sinne des Absatzes 3 Nr. 2 sind alle an For-
schungs- und Entwicklungsaufgaben des Großforschungsbereichs tätigen Mitarbei-
ter, die in der Regel über einen Hochschulabschluss verfügen und nicht leitende 
Wissenschaftler im Sinne des Absatzes 3 Nr. 1 sind; im Zweifelsfall entscheidet der 
Vorstand. Ihnen obliegt die weisungsgebundene Mitwirkung an Forschung und Ent-
wicklung im Großforschungsbereich im Rahmen der Vorgaben und Entscheidungen 
der Organe des KIT und der Leitung der Einheit (Institut, Abteilung, Gruppe, Projekt), 
der sie zugeordnet sind. 
 
 

§ 15 
Mitwirkung von leitenden Wissenschaftlern im Universitätsbereich; 

Mitwirkung von Hochschullehrern im Großforschungsbereich 
 
(1) Leitende Wissenschaftler des Großforschungsbereichs haben im Universitätsbe-
reich im Rahmen der für Hochschullehrer im Sinne des § 44 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LHG 
geltenden Bestimmungen das Recht der professoralen Lehre, der Mitwirkung in Prü-
fungen, der Betreuung von Doktoranden und Habilitanden und der Mitwirkung in der 
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses; sie sind berechtigt, die weiteren in 
§ 46 Abs. 1 Sätze 1 und 2 LHG beschriebenen Aufgaben im Rahmen der für Hoch-
schullehrer geltenden Bestimmungen wahrzunehmen. Die von leitenden Wissen-
schaftlern für den Universitätsbereich erbrachten Dienstleistungen werden zwischen 
dem Universitätsbereich und dem Großforschungsbereich verrechnet, sofern sie mit 
den zuständigen Verantwortlichen des Universitätsbereich (z.B. Fakultätsvorstand, 
Prüfungsamt etc.) abgestimmt waren und der leitende Wissenschaftler dafür eine 
Entlastung bei seinen Dienstaufgaben im Großforschungsbereich erhalten hat; nimmt 
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er Lehraufgaben im Universitätsbereich ohne Entlastung bei seinen Dienstaufgaben 
im Großforschungsbereich wahr, so kann er hierfür eine Vergütung aus den Mitteln 
des Universitätsbereichs nach den dort geltenden Regeln erhalten. Lehrleistungen, 
die Wissenschaftler des Großforschungsbereichs in Wahrnehmung ihrer Rechte 
nach Satz 1 im Universitätsbereich erbringen, dienen der Verbesserung der Relation 
von Lehrangebot zur Lehrnachfrage und bleiben bei der Berechnung der Aufnahme-
kapazität außer Betracht. Die Sätze 2 und 3 gelten für Wissenschaftliche Mitarbeiter 
entsprechend. 
 
(2) Ein Hochschullehrer nach § 44 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LHG kann mit seiner Zustim-
mung von seinen Pflichten nach § 46 LHG ganz oder teilweise freigestellt werden, 
sofern ihm für die Dauer und in dem Umfang der Freistellung die Aufgaben eines lei-
tenden Wissenschaftlers im Großforschungsbereich zur Wahrnehmung im Hauptamt 
übertragen werden. Die Entscheidung trifft der Vorstand. Das KIT erstattet dem Land 
die Besoldungsausgaben zuzüglich eines Versorgungszuschlags je nach Umfang der 
Freistellung ganz oder anteilig aus den Mitteln des Großforschungsbereichs. Wird 
der Hochschullehrer für die Wahrnehmung der Aufgaben eines leitenden Wissen-
schaftlers im Großforschungsbereich in einem Beschäftigungsverhältnis von seinem 
Amt als Hochschullehrer nach § 31 der Arbeitszeit- und Urlaubsverordnung (AzUVO) 
beurlaubt, findet § 31 Abs. 1 Satz 4 AzUVO keine Anwendung. Solche Beurlaubun-
gen dienen dienstlichen Interessen. Die Zeit der Beurlaubung ist ruhegehaltfähig. 
Das KIT erstattet dem Land den Versorgungszuschlag aus den Mitteln des Großfor-
schungsbereichs.  
 
 
(3) Soll ein Hochschullehrer nach § 44 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1LHG im Großforschungs-
bereich Aufgaben eines leitenden Wissenschaftlers im Sinne des § 14 Abs. 3 Satz 1 
Nr. 1 wahrnehmen, ohne von seinen Pflichten als Hochschullehrer nach § 46 LHG 
ganz oder teilweise freigestellt oder von seinem Amt beurlaubt zu werden, so wird 
ihm die Erfüllung dieser zusätzlichen Aufgaben im Nebenamt mit seiner Zustimmung 
vom Vorstand übertragen; die Regelungen des Nebentätigkeitsrechts finden keine 
Anwendung. Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach Satz 1 wird ihm eine Funkti-
onszulage nach § 12a Landesbesoldungsgesetz gewährt. Das KIT erstattet dem 
Land die Zulage aus den Mitteln des Großforschungsbereichs. 
 
(4) Hochschullehrern, die nach den Absätzen 2 oder 3 mit der Aufgabenwahrneh-
mung im Großforschungsbereich betraut werden, kann der Vorstand, in Abhängigkeit 
von der wahrgenommenen Funktion, die Befugnis zur Führung der Bezeichnung 
„Forschungsdirektor am KIT“ verleihen.  
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§ 16 
Chancengleichheit 

 
 
(1) Alle Beschäftigten des KIT, insbesondere diejenigen mit Vorgesetzten- und Lei-
tungsaufgaben, fördern die tatsächliche Durchsetzung der Chancengleichheit von 
Frauen und Männern sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und berücksich-
tigen diese in allen Aufgabenbereichen als durchgängige Leitprinzipien. 
 
(2) Auf das wissenschaftliche Personal des Universitätsbereichs finden § 2 Abs. 3 
Satz 1, §§ 4, 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3, §§ 7, 10 Abs. 2 Satz 2 und § 13 Abs. 2 Satz 
2 LHG Anwendung.  
 
(3) Für die nicht unter Absatz 2 fallenden Beschäftigten (sonstige Beschäftigte) gilt 
das Gesetz zur Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern im 
öffentlichen Dienst des Landes Baden-Württemberg (ChancenG) in seiner jeweils 
geltenden Fassung nach Maßgabe der Absätze 4 bis 7; § 3 Abs. 1 Nr. 2 ChancenG 
findet keine Anwendung, soweit für außeruniversitäre wissenschaftliche Einrichtun-
gen die Geltung des ChancenG ausgeschlossen wird.  
 
(4) Dienststellenleitung im Sinne des § 19 Abs. 1 Satz 1 ChancenG ist der Vor-
standsvorsitzende.  
 
(5) Zusätzlich zur Beauftragten für Chancengleichheit nach § 16 Abs. 1 ChancenG 
bestellt die Dienststellenleitung drei fachliche Beraterinnen für das nichtwissenschaft-
liche Personal des Universitätsbereichs, das nichtwissenschaftliche Personal des 
Großforschungsbereichs und für das wissenschaftliche und wissenschaftlich-
technische Personal des Großforschungsbereichs. Die Dienststellenleitung legt zu 
Beginn der Amtszeit der Beauftragten für Chancengleichheit im Einvernehmen mit 
der Beauftragten für Chancengleichheit die näheren Einzelheiten der Zusammenar-
beit fest, insbesondere die Zuständigkeitsbereiche der Beauftragten für Chancen-
gleichheit, ihrer Stellvertreterinnen und der fachlichen Beraterinnen sowie den Um-
fang ihrer jeweiligen Entlastung. Die Beauftragte für Chancengleichheit ist Senats-
mitglied nach § 9 Satz 1 Nr. 2. 
 
(6) Für sonstige Beschäftigte sollen in Bereichen, in denen ein Geschlecht unterrep-
räsentiert ist, soweit möglich ebenso viele Frauen wie Männer zum Vorstellungsge-
spräch oder besonderen Auswahlverfahren eingeladen werden, soweit sie die von 
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der personalverwaltenden Dienststelle vorgesehenen Voraussetzungen für die Be-
setzung der Personalstelle oder des zu vergebenden Amtes erfüllen. 
 
(7) Die Beauftragte für Chancengleichheit berichtet dem KIT-Senat jährlich über Fälle 
nach § 21 Abs. 1 ChancenG. 
 
 

§ 17  
Finanzwesen 

 
(1) Für das Finanz- und Berichtswesen des KIT sind die für die Hochschulen des 
Landes Baden-Württemberg geltenden haushalts- und hochschulrechtlichen Rege-
lungen sowie für den Großforschungsbereich die Grundsätze der HGF anzuwenden.  
 
(2) Der KIT-Senat erlässt im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat eine Finanzordnung 
als Satzung, die die betriebliche Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen re-
gelt. Diese Satzung bedarf der Zustimmung des Wissenschaftsministeriums und des 
Finanzministeriums des Landes Baden-Württemberg. Ferner bedarf die Satzung hin-
sichtlich der Regelungen, die die betriebliche Wirtschaftsführung und das Rech-
nungswesen des Sondervermögens Großforschung betreffen, der Zustimmung der 
Kommission der Zuwendungsgeber und des Bundes. Die Finanzordnung regelt auch 
die Finanzbeziehungen zwischen Universitäts- und Großforschungsbereich. 
 
(3) Die Bewirtschaftung des Sondervermögens erfolgt nach den für die Wirtschafts-
führung bei Landesbetrieben geltenden Grundsätzen. Die Bücher werden in sinnge-
mäßer Anwendung der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs geführt. Die Regelun-
gen der HGF sind anzuwenden. 
 
(4) Das KIT unterhält eine Innenrevision. 
 
 

§ 18  
Sondervermögen Großforschung 

 
(1) Das Sondervermögen Großforschung hat die Aufgabe, die Erfüllung der Großfor-
schungsaufgabe des KIT nach § 2 Abs. 3 zu finanzieren. Zuwendungen des Bundes 
und der Landeszuschuss aufgrund der Vereinbarung über die Förderung des KIT flie-
ßen dem Sondervermögen Großforschung zu. Daraus oder aus sonstigen Mitteln des 
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Sondervermögens Großforschung beschaffte Vermögensgegenstände gehen in die 
Trägerschaft des Sondervermögens Großforschung über. 
 
(2) Die Mittel des Sondervermögens Großforschung sind ausschließlich zweckge-
bunden für die Aufgabe nach Absatz 1 Satz 1 zu verwenden; eine Verwendung zur 
Beteiligung an der Finanzierung der Universitätsaufgabe nach § 2 Abs. 2 ist ausge-
schlossen. 
 
(3) Das Sondervermögen Großforschung ist ein Sondervermögen des Landes Ba-
den-Württemberg; es wird vom KIT verwaltet. Das Sondervermögen Großforschung 
ist vom übrigen Vermögen des Landes und des KIT sowie von deren Rechten und 
Verbindlichkeiten getrennt zu halten. 
 
(4) Das Sondervermögen Großforschung ist nicht rechtsfähig. Es kann unter seinem 
Namen im Rechtsverkehr handeln, klagen und verklagt werden. Der allgemeine Ge-
richtsstand des Sondervermögens Großforschung ist Karlsruhe. 
 
 

§ 19 
Zusammenwirken von Bund und Land in Bezug auf das KIT; 

Staatliche Mitwirkung, Aufsicht 
 
(1) Bund und Land wirken in Fragen der Finanzierung der Großforschungsaufgabe 
des KIT in der beim KIT eingerichteten staatlichen Kommission der Zuwendungsge-
ber (Kommission) zusammen. In der Kommission erörtern und behandeln die Zu-
wendungsgeber in vertrauensvoller Zusammenarbeit die die Großforschungsaufgabe 
des KIT betreffenden gemeinsamen Fragen. Die Mitglieder und ihre Vertreter werden 
vom Bund und vom Land benannt und vom Wissenschaftsminister bestellt. Die 
Stimmverhältnisse spiegeln die Finanzierungsanteile der Großforschungsanteile wie-
der; Beschlüsse und Entscheidungen der Kommission der Finanzgeber, die finanziel-
le Auswirkungen für einen der beiden Finanzgeber haben, dürfen nicht gegen dessen 
Stimme getroffen werden. Das Nähere regelt die Geschäftsordnung. Entscheidungen 
und Beschlüsse der Organe bedürfen in folgenden Angelegenheiten der Zustimmung 
der Kommission: 
 
1. allgemeine Forschungsziele und wichtige forschungspolitische und finanzielle An-

gelegenheiten sowie die Feststellung des Jahresabschlusses, 
2. Struktur- und Entwicklungsplan, 
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3. außergewöhnliche, über den Rahmen des laufenden Geschäftsbetriebes hinaus-
gehende Rechtsgeschäfte und Maßnahmen, die die Wahrnehmung der Aufgaben 
des KIT erheblich beeinflussen können, 

4. Gründung von Unternehmen und Beteiligung an Unternehmen, 
5. Entwurf des  Wirtschaftsplans und des Finanzplans, einschließlich der Ausbau- 

und Investitionsmaßnahmen, 
6. Grundsätze für die Verwendung der Forschungs- und Entwicklungsergebnisse 

des Großforschungsbereichs, 
7. Beitritt zu Arbeitgebervereinigungen und der Austritt aus diesen; allgemeine Ver-

gütungs- und Sozialregelungen; Übernahme von Pensionsverpflichtungen. 
8. die Finanzordnung nach § 17 und Personalregelungen; solche Regelungen sind 

nur zulässig, sofern nicht gesetzliche oder tarifvertragliche Regelungen ent-
genstehen. 

 
(2) Für die staatliche Mitwirkung und die Aufsicht bei der Wahrnehmung der Universi-
tätsaufgabe nach § 2 Abs. 2 gelten die §§ 66 bis 68 LHG entsprechend. Die Wahr-
nehmung der Großforschungsaufgabe nach § 2 Abs. 3 unterliegt der Rechtsaufsicht 
des Wissenschaftsministeriums, das diese im Einvernehmen mit dem Bund ausübt. 
§ 67 Abs. 2 Satz 2 und § 68 LHG gelten für die Wahrnehmung dieser Rechtsaufsicht 
entsprechend.  
 
 

§ 20 
Anwendbarkeit des LHG 

 
(1) Die Vorschriften des Landeshochschulgesetzes finden keine Anwendung, es sei 
denn, sie werden in diesem Gesetz für anwendbar erklärt. § 12 Abs. 4 bis 6 LHG gilt 
für das KIT entsprechend. 
 
(2) Für die Wahrnehmung der Universitätsaufgabe nach § 2 Abs. 2 finden folgende 
Vorschriften des Landeshochschulgesetzes Anwendung: § 1 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 so-
wie Abs. 4; § 2 LHG, soweit sein Inhalt die Universitäten betrifft; § 3 LHG; § 4 LHG, 
soweit in diesem Gesetz keine abweichende Regelung getroffen wird; §§ 5 und 6 
LHG; § 7 LHG, soweit in diesem Gesetz keine abweichende Regelung getroffen wird; 
§ 10 LHG; § 11 Abs. 3 und Abs. 6 LHG; § 12 LHG; § 15 Abs. 3 Sätze 1, 5 und 6 so-
wie die Absätze 5 bis 7 LHG; §§ 22 bis 26 LHG; §§ 28 bis 37 LHG; §§ 38 bis 65 LHG 
sowie §§ 74 und 75 LHG. 
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(3) Das Körperschaftsvermögen der Universität (Körperschaftsvermögen) wird Kör-
perschaftsvermögen des KIT; es steht zweckgebunden für die Erfüllung der Universi-
tätsaufgabe des KIT zur Verfügung; § 14 LHG gilt weiterhin. Aus Rechtsgeschäften, 
die das KIT für das Körperschaftsvermögen oder sonst in Wahrnehmung der Univer-
sitätsaufgabe abschließt, wird das Sondervermögen Großforschung weder berechtigt 
noch verpflichtet. Aus Rechtsgeschäften, die das KIT für das Sondervermögen Groß-
forschung oder sonst in Wahrnehmung der Großforschungsaufgabe abschließt, wird 
das Körperschaftsvermögen der Universität weder berechtigt noch verpflichtet. Kör-
perschaftsvermögen und Sondervermögen Großforschung sind getrennt zu halten. 
 
 

§ 21 
Namensschutz; Ordnungswidrigkeit 

 
(1) Die Bezeichnungen „Karlsruher Institut für Technologie“ oder eine fremdsprachige 
Übersetzung oder die Abkürzung „KIT“ darf nur vom Karlsruher Institut für Technolo-
gie geführt werden. Ordnungswidrig handelt, wer entgegen Satz 1 für eine Bildungs-
einrichtung eine Bezeichnung oder Abkürzung nach Satz 1 oder eine auf das Karls-
ruher Institut für Technologie hinweisende Bezeichnung führt. Die Ordnungswidrigkeit 
kann mit einer Geldbuße bis zu 100 000 Euro geahndet werden. Verwaltungsbehör-
de im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist das 
Wissenschaftsministerium. 
 
(2) Die Bezeichnung „Universität Karlsruhe“ bleibt zur Verwendung durch das KIT bei 
der Erfüllung der Universitätsaufgabe nach § 2 Abs. 2 weiterhin geschützt. § 75 LHG 
findet insoweit weiterhin Anwendung. 
 
 

Artikel 2 
Gesetz zur Errichtung des Karlsruher Instituts für Technologie 

(KIT-Errichtungsgesetz - KIT-ErrichtG) 
 

§ 1  
Errichtung des Karlsruher Instituts für Technologie 

 
Das Land errichtet mit Inkrafttreten dieses Gesetzes/ mit Wirkung zum …# das Karls-
ruher Institut für Technologie (KIT) als Körperschaft des öffentlichen Rechts und 
zugleich staatliche Einrichtung. Dieses erfüllt die Aufgaben der Universität Karlsruhe 
und einer Großforschungseinrichtung nach Artikel 91b Abs. 1 Satz 1 des Grundge-
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setzes nach Maßgabe des Gesetzes über das Karlsruher Institut für Technologie 
(KIT-Gesetz). Das KIT ist hinsichtlich der Wahrnehmung der Aufgabe einer Universi-
tät nach § 2 KIT-Gesetz rechtsidentisch mit der Universität Karlsruhe; es nimmt de-
ren bisherige Aufgaben, Rechte, Pflichten, Befugnisse und Zuständigkeiten weiter 
wahr. 
 
 

§ 2 
Vermögensübernahme für das KIT 

 
Zur Erfüllung der Aufgabe einer Einrichtung der Großforschung nach § 1 Satz 2 
durch das KIT übernimmt das Land im Wege der Vermögensübertragung nach § 174 
Umwandlungsgesetz das Vermögen der Forschungszentrum Karlsruhe GmbH (FZK 
GmbH). Das auf das Land übertragene Vermögen geht in das Sondervermögen 
„Großforschung“ nach § 18 KIT-Gesetz ein. 
 
 

§ 3 
Gründungsorgane des KIT; 

Amtsbeendigung zentraler Universitätsorgane 
 
(1) Der Wissenschaftsminister bestellt für den Gründungsvorstand die Vorstandsmit-
glieder nach § 5 KIT-Gesetz. Er kann eine Position im Gründungsvorstand zwei Per-
sonen zur gemeinsamen Wahrnehmung übertragen. Die Bestellung erfolgt im Ein-
vernehmen mit der Bundesministerin für Bildung und Forschung. Auf die Mitglieder 
des Gründungsvorstandes finden § 6 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 und Satz 2 mit der Maß-
gabe, dass die Amtszeit vier Jahre beträgt, sowie die Sätze 3 bis 5, ferner Abs. 3 
Sätze 3 und 4 sowie Abs. 4 und 7 KIT-Gesetz Anwendung. 
 
(2) Der Gründungsaufsichtsrat setzt sich zusammen aus dem vom Wissenschaftsmi-
nister im Einvernehmen mit der Bundesministerin für Bildung und Forschung zu be-
stellenden Vorsitzenden, je einem Vertreter des Bundes und des Landes sowie vier 
Personen, die der Aufsichtsrat der Universität Karlsruhe und vier Personen, die der 
Aufsichtsrat der FZK GmbH  wählt; die gewählten Mitglieder bedürfen der Bestäti-
gung durch den Wissenschaftsminister im Einvernehmen mit der Bundesministerin 
für Bildung und Forschung. Die Wahl erfolgt nach dem Mehrheitswahlrecht. 
 
(3) Der Gründungssenat besteht 
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1. aus den Mitgliedern des Gründungsvorstandes, 
2. aus den vorläufigen Gleichstellungsbeauftragten des KIT nach § 6 Abs. 7 Satz 4, 
3. für den Universitätsteil aus 

a)  elf Dekanen, 
b)  sechs Professoren nach § 10 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 des Landeshochschulgeset-

zes (LHG),  
c)  drei akademischen Mitarbeitern nach § 10 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 LHG, 
d)  drei Studierenden nach § 10 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 LHG sowie 
e)  zwei sonstigen Mitarbeitern nach § 10 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 LHG. 
Die Mitglieder nach Buchstaben b bis e werden vom Senat der Universität aus 
seinen Reihen nach dem Mehrheitswahlrecht gewählt.  

4. für den Großforschungsteil aus ebenso vielen Mitgliedern wie im Universitätsteil, 
die vom Wissenschaftlich-Technischen Rat der FZK GmbH nach dem Mehrheits-
wahlrecht gewählt werden; dabei sind alle bisher im Wissenschaftlich-Techni-
schen Rat der FZK GmbH vertretenen Gruppen zu berücksichtigen. 

 
(4) Die Amtszeit von Gründungsaufsichtsrat und Gründungssenat endet mit Ablauf 
des … [2 Jahre nach Errichtung des KIT]. Bis dahin treffen sie im Rahmen ihrer Zu-
ständigkeiten die Maßnahmen, die für die Arbeitsaufnahme des KIT erforderlich sind; 
insbesondere sind die Gemeinsame Satzung  und die Wahlordnung zu erlassen und 
die für die Konstituierung der regulären Organe erforderlichen Wahlen durchzufüh-
ren. Im Übrigen bemessen sich Zuständigkeiten, Aufgaben und Verfahren des Grün-
dungsvorstands, des Gründungsaufsichtsrats und des Gründungssenats  nach den 
Regelungen des KIT-Gesetzes für den Vorstand, den Aufsichtsrat und den KIT-
Senat; die Funktion des Personalausschusses nach § 8 Abs. 1 Satz 4 KIT-Gesetz 
nimmt für den Gründungsaufsichtsrat der Wissenschaftsminister wahr.  
 
(5) Der Vorsitzende des Gründungsvorstands trägt dafür Sorge, dass die nach den 
Absätzen 2 und 3 erforderlichen Wahlakte bis spätestens ……. [1 Monat vor Errich-
tung des KIT] vorgenommen werden. Die konstituierenden Sitzungen der Grün-
dungsorgane finden unverzüglich nach Inkrafttreten dieses Artikels, sofern Wahlakte 
nach den Absätzen 2 und 3 vorzunehmen sind, unverzüglich nach der Wahl statt. 
Gründungsvorstand und Gründungssenat werden vom Vorsitzenden des Grün-
dungsvorstands, der Gründungsaufsichtsrat von dessen Vorsitzenden einberufen.  
 
(6) Die Amtszeit des Vorstands, des Senats und des Aufsichtsrats der Universität 
Karlsruhe und ihrer Mitglieder endet mit Errichtung des KIT nach § 1 Abs. 1. 
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§ 4 
Personalrechtliche Übergangsregelungen 

 
(1) Das Beamtenverhältnis auf Zeit eines hauptamtlichen Mitglieds des Vorstands der 
Universität Karlsruhe endet mit der Errichtung des KIT kraft Gesetzes. Gehört es 
nicht als hauptberuflicher Professor einer Hochschule des Landes an, tritt es mit Er-
richtung des KIT für den Rest seiner Amtszeit in den einstweiligen Ruhestand. Sätze 
1 und 2 gelten nicht, wenn das hauptamtliche Mitglied des Vorstandes der Universität 
Karlsruhe vom Wissenschaftsminister nach § 3 Abs. 1 Satz 1 zum hauptberuflichen 
Mitglied des Gründungsvorstands des KIT bestellt wird; in diesem Fall endet das 
Beamtenverhältnis auf Zeit erst nach Ablauf der Zeit, für die es begründet worden ist. 
Endet die Bestellung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 zum hauptberuflichen Mitglied des 
Gründungsvorstands des KIT vor dem Ablauf des Beamtenverhältnisses auf Zeit, 
gelten Sätze 1 und 2 entsprechend; endet das Beamtenverhältnis auf Zeit vor dem 
Ablauf der Dauer der Bestellung zum hauptberuflichen Mitglied des Gründungsvor-
stands des KIT nach § 3 Abs. 1 Satz 1, so wird auf Antrag des Bestellten das Beam-
tenverhältnis auf Zeit entsprechend verlängert, höchstens jedoch bis zur Vollendung 
des 68. Lebensjahr. 
 
(2) Sind an der Universität Karlsruhe tätige Professoren im Sinne des § 44 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 LHG vor Errichtung des KIT zur Wahrnehmung einer leitenden Tätigkeit 
an der FZK GmbH beurlaubt worden, so gilt diese Beurlaubung nach Errichtung des 
KIT als Beurlaubung  nach § 15 Abs. 2 Satz 4 bis 7 KIT-Gesetz weiter. 
 
(3) Nebentätigkeitsgenehmigungen, die an der Universität Karlsruhe tätige Professo-
ren im Sinne des § 44 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LHG vor Errichtung des KIT zur Wahrneh-
mung einer leitenden Tätigkeit an der FZK GmbH erhalten haben, gelten nach Errich-
tung des KIT als Übertragung der Aufgaben eines leitenden Wissenschaftlers im 
Großforschungsbereich des KIT im Sinne von § 15 Abs. 3 Satz 1 KIT-Gesetz. Endet 
eine Nebentätigkeitsgenehmigung nach Satz 1 nach Errichtung des KIT und soll die 
Tätigkeit des Professors im Großforschungsbereich fortgesetzt werden, so ist nach § 
15 Abs. 3 KIT-Gesetz zu verfahren.  
 
(4) § 12 Abs. 3 KIT-Gesetz ist nicht anwendbar auf Hochschullehrer im Sinne des 
§ 44 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LHG, die vor Errichtung des KIT an die Universität Karlsruhe 
berufen wurden, es sei denn, die Pflicht nach § 12 Abs. 3 KIT-Gesetz wird in einem 
Verfahren zur Änderung der Dienstaufgaben (§ 46 Abs. 3 LHG) zum Gegenstand der 
Dienstaufgaben gemacht. 
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§ 5 

Überleitungsregelungen 
hinsichtlich der Forschungszentrum Karlsruhe GmbH 

 
(1) Die von der FZK GmbH auf das Land übergehenden Arbeitnehmer erfüllen ihre 
arbeitsvertraglichen Pflichten am KIT. Sofern sie zum wissenschaftlichen Personal 
zählen, ordnet sie der Vorstand den organisationsrechtlichen Personalkategorien 
nach § 14 Abs. 3 KIT-Gesetz zu. 
 
(2) Der wissenschaftliche Bereich der FZK GmbH (insbesondere Institute, Projekte, 
Programme) bildet, soweit er auf das KIT übergeht, mit Errichtung des KIT den Groß-
forschungsbereich des KIT; die in diesem Bereich in der FZK GmbH bestehende 
Gliederung und Organisation bleibt im Großforschungsbereich des KIT bestehen, bis 
die nach dem KIT-Gesetz dafür zuständigen Organe sie ändern. Regelungen, Richt-
linien und Beschlüsse der FZK GmbH für den wissenschaftlichen Bereich gelten im 
Großforschungsbereich des KIT weiter, bis sie von den nach dem KIT-Gesetz zu-
ständigen Organen im dort vorgesehenen Verfahren geändert, ersetzt oder aufgeho-
ben werden. 
 
 

§ 6 
Personalvertretungsrechtliche Übergangsregelungen; Chancengleichheit 

 
(1) Bei der Dienststelle des KIT nach § 94c Nr. 1 Buchst. b des Landespersonalver-
tretungsgesetzes (LPVG) werden ein Übergangspersonalrat und eine Übergangs-
Jugend- und Auszubildendenvertretung gebildet.  
 
(2) Der Übergangspersonalrat nach Absatz 1 besteht aus 
1. den Mitgliedern des Personalrats bei der Universität Karlsruhe und  
2. einer der Gruppe der Arbeitnehmer im Personalrat bei der Universität Karlsruhe 

entsprechenden Anzahl von Arbeitnehmern, die am Tag vor der Errichtung des 
KIT Mitglied im Betriebsrat der FZK GmbH mit Ausnahme der Außenstelle in Gar-
misch-Partenkirchen waren.  

Die Mitglieder des Betriebsrats der FZK GmbH wählen die Mitglieder nach Satz 1 
Nr. 2 aus ihrer Mitte. Ersatzmitglieder sind  
1. für die Mitglieder des Übergangspersonalrats nach Satz 1 Nr. 1 deren bisherige 

Ersatzmitglieder und  
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2. für die Mitglieder des Übergangspersonalrats nach Satz 1 Nr. 2 die nicht in den 
Übergangspersonalrat eingetretenen Mitglieder des Betriebsrats sowie im Übri-
gen die bisherigen Ersatzmitglieder nach § 25 Abs. 2 des Betriebsverfassungs-
gesetzes.  

 
(3) Die Übergangs-Jugend- und Auszubildendenvertretung nach Absatz 1 besteht 
aus 
1. den fünf Jugend- und Auszubildendenvertretern der Jugend- und Auszubilden-

denvertretung bei der Universität Karlsruhe und  
2. den neun Jugend- und Auszubildendenvertretern der FZK GmbH. 
Für Ersatzmitglieder gilt Absatz 2 Satz 3 entsprechend. 
 
(4) Bei der Dienststelle des KIT nach § 94c Nr. 1 Buchst. a LPVG besteht der am Tag 
vor der Errichtung des KIT in der Außenstelle der FZK GmbH in Garmisch-
Partenkirchen vorhandene Betriebsrat als Übergangspersonalrat fort.  
 
(5) Für die Übergangspersonalräte gelten die Vorschriften des Landespersonalvertre-
tungsgesetzes mit folgenden Abweichungen entsprechend: 
1. § 34 Abs. 1 LPVG ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass das lebensälteste Mit-

glied des Übergangspersonalrats nach Absatz 1 die Aufgaben des Wahlvorstands 
wahrnimmt;  

2. zu der Beratung und der Beschlussfassung über Angelegenheiten, die nicht ledig-
lich die Angehörigen einer Gruppe betreffen, treten in den Übergangspersonalrat 
nach Absatz 1 so viele Ersatzmitglieder nach Absatz 2 Satz 3 Nr. 2 zusätzlich ein, 
wie der Gruppe der Beamten im Personalrat bei der Universität Karlsruhe ent-
sprechen; 

3. für die Freistellung der Mitglieder des Übergangspersonalrats gilt § 47 Abs. 3 
LPVG; § 47 Abs. 4 LPVG findet keine Anwendung. 

Satz 1 Nr. 1 und 3 gilt für die Übergangs-Jugend- und Auszubildendenvertretung ent-
sprechend. 
 
(6) Die Amtszeiten der Übergangspersonalräte und der Übergangs-Jugend- und 
Auszubildendenvertretung enden mit der Neuwahl des Personalrats, spätestens mit 
Ablauf des 31. Mai 2010. 
 
(7) Die zum Zeitpunkt der Errichtung des KIT amtierende Gleichstellungsbeauftragte 
der Universität Karlsruhe nimmt ab diesem Zeitpunkt im Universitätsbereich die Auf-
gaben der Gleichstellungsbeauftragten wahr. Die zum Zeitpunkt der Errichtung des 
KIT amtierende Beauftragte für Chancengleichheit der Universität Karlsruhe und die 
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Gleichstellungsbeauftragte der FZK GmbH nehmen ab diesem Zeitpunkt für ihren je-
weiligen Bereich die Aufgaben einer Beauftragten für Chancengleichheit nach dem 
Gesetz zur Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern im öffent-
lichen Dienst des Landes Baden-Württemberg (ChancenG) wahr. Die bestehenden 
Vertretungsregeln bleiben unberührt. Die Gleichstellungsbeauftragten des Universi-
täts- und des Großforschungsbereichs sind vorläufige Gleichstellungsbeauftragte im 
Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2. Die Amtszeiten enden einheitlich, spätestens mit 
Ablauf des 31. Oktober 2010.  
 
 

§ 7 
Körperschaftsvermögen der Universität und Sondervermögen „Großforschung“ 

 
Das Körperschaftsvermögen der Universität Karlsruhe ist mit Errichtung des KIT Kör-
perschaftsvermögen des KIT. Es dient der Erfüllung der Universitätsaufgabe des KIT.  
 
 

Artikel 3 
Änderung des Landeshochschulgesetzes 

 
Das Landeshochschulgesetz vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Dezember 2008 (GBl. S. 435) wird wie folgt geändert: 
 
§ 1 Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 
1. Nummer 1 erhält folgende Fassung: 

 
„1. die Universitäten Freiburg, Heidelberg, Hohenheim, Konstanz, Mannheim 
Stuttgart, Tübingen, Ulm sowie das Karlsruher Institut für Technologie, soweit es 
die Aufgabe einer Universität nach § 2 KIT-Gesetz wahrnimmt;“. 
 

2. In Nummer 4 werden die Worte „Esslingen (Sozialwesen), Esslingen (Technik)“ 
durch das Wort „Esslingen“ und die Worte „Mannheim (Sozialwesen), Mannheim 
(Technik)“ durch das Wort „Mannheim“ ersetzt. 

 
 

Artikel 4 

Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes 
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Das Landespersonalvertretungsgesetz in der Fassung vom 1. Februar 1996 (GBl. 
S. 205), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 3. Dezember 2008 (GBl. 
S. 435), wird wie folgt geändert: 
 
1. § 94 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 1 Nr. 2 wird der Punkt durch ein Komma ersetzt und es wird folgen-
de Nummer 3 angefügt: 

 
„3. Leitende Wissenschaftler im Sinne des § 14 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 

Satz 2 KIT-Gesetz.“ 
 

b) Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 
 

„Wissenschaftliche Mitarbeiter im Sinne des § 14 Abs. 5 KIT-Gesetz gelten als 
Akademische Mitarbeiter im Sinne des Satzes 1 Nr. 1, wenn sie in einem be-
fristeten Arbeitsverhältnis eingestellt werden sollen und sie nach der vertragli-
chen Vereinbarung wenigstens die Hälfte ihrer Arbeitszeit zur Weiterqualifika-
tion (Promotion, postdoktorale Qualifikation) zur Verfügung haben sollen. 

 
 
2. Nach § 94b wird folgender neuer § 94c eingefügt: 

 
„§ 94c 

Besondere Vorschriften für das Karlsruher Institut für Technologie 
 
 Für das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) gilt dieses Gesetz nach Maßgabe 

der folgenden Vorschriften: 
 

1. Im KIT sind 
a) das Institut für Atmosphärische Umweltforschung des KIT in Garmisch-

Partenkirchen, 
b) die Einrichtungen, Institute und sonstigen Stellen des KIT im Übrigen  
jeweils eine Dienststelle im Sinne von § 9 Abs. 1. § 94b findet entspre-
chende Anwendung. Leiter der Dienststellen ist der Vorsitzende des Vor-
stands des KIT.  

 
2. Der Personalrat  der Dienststelle nach Nummer 1 Buchst. a besteht aus 

37 Mitgliedern.  
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3. Abweichend von § 33 Satz 1 wählt der Personalrat neun weitere Mitglieder 

in den Vorstand.  
 
4. Auf Antrag des Personalrats sind bis zu 13 Mitglieder des Personalrats bei 

der Dienststelle nach Nummer 1 Buchst. a von ihrer dienstlichen Tätigkeit 
frei zu stellen.  

 
5. Der Personalrat kann bis zu vier Mal in jedem Kalenderjahr eine Personal-

versammlung im Sinne des § 50 Abs. 1 einberufen.  
 

6. Die Jugend- und Auszubildendenvertretung bei der Dienststelle nach 
Nummer 1 Buchst. a besteht aus 13 Jugend- und Auszubildendenvertre-
tern. Abweichend von § 63 Satz 7 können drei weitere Jugend- und Aus-
zubildendenversammlungen während der Arbeitszeit stattfinden. 

 
7. Der Leiter der Dienststelle oder sein Beauftragter und die Personalvertre-

tungen treten mindestens einmal im Monat zu gemeinschaftlichen Bespre-
chungen zusammen. 

 
8. a) Vor der Vorlage einer Angelegenheit an das Wissenschaftsministerium 

nach § 69 Abs. 3 oder § 72 Abs. 4 ist ein Schlichtungsversuch zu un-
ternehmen, der abgesehen von Verfahren nach § 69 Abs. 2 Satz 4 oder 
§ 72 Abs. 2 Satz 2 auf Antrag des Personalrats oder der Dienststelle 
vor einer von Fall zu Fall zu bildenden Schlichtungsstelle erfolgt. Ein 
Antrag hemmt die Frist nach § 69 Abs. 3 Satz 1 oder § 72 Abs. 4 
Satz 1.  

 
b) Das Nähere zur Bildung der Schlichtungsstelle, zum Verfahren und zu 

Einigungsvorschlägen der Schlichtungsstelle ist auf Grund einer 
Dienstvereinbarung zu regeln. Einigen sich die Personalvertretungen 
und die Dienststelle nicht auf eine Dienstvereinbarung, trifft nach ent-
sprechender Anwendung des Verfahrens nach § 69 Abs. 3 das Wis-
senschaftsministerium endgültig die Bestimmungen.  

 
9. In den Personalangelegenheiten nach §§ 76, 79 Abs. 3 Nr. 15 und § 80 

Abs. 1 Nr. 8 Buchst. a und b der wissenschaftlichen Mitarbeiter des Groß-
forschungsbereichs im Sinne des § 14 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 des KIT-
Gesetzes wird anstelle der Vorlage an das Wissenschaftsministerium nach 
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§ 69 Abs. 3 oder § 72 Abs. 4 das Verfahren nach Nummer 8 durchgeführt. 
§ 94 Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt.“  

 
3. Der bisherige § 94c wird § 94d. 

 

 

Artikel 5 

Änderung des Landesbesoldungsgesetzes 
 

Das Landesbesoldungsgesetz in der Fassung vom 12. Dezember 1999 (GBl. 2000 
S. 2), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 3. Dezember 2008 (GBl. 
S. 435), wird wie folgt geändert: 

 

1. § 10 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Hochschulen“ die Worte „und 
am Karlsruher Institut für Technologie“ eingefügt.  

 

b) In Absatz 3 Satz 1 werden nach den Worten „Dualen Hochschule“ die 
Worte „, der hauptberuflichen Vorstandsmitglieder am Karlsruher Institut 
für Technologie“ eingefügt.  
 

2. § 11b wird folgender Absatz angefügt: 
 
„(4) Bei einer Personalkostenerstattung im Rahmen von Gemeinsamen Beru-
fungen oder einer Personalkostenerstattung nach § 15 Abs. 2 des Gesetzes 
über das Karlsruher Institut für Technologie (KIT-Gesetz) werden die erstatte-
ten Besoldungsausgaben, soweit sie zu einer Überschreitung des für die je-
weilige Hochschule maßgeblichen Besoldungsdurchschnitts führen, bei der 
Berechnung des Vergaberahmens nur bis zur Höhe dieses Besoldungsdurch-
schnitts berücksichtigt.“ 

 

3. Nach § 12 wird folgender § 12a eingefügt: 
 

„§ 12a 
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Funktionszulagen für die Wahrnehmung von Leitungsaufgaben 

im Großforschungsbereich des KIT 

 

(1) Professoren in Ämtern der Landesbesoldungsordnung W und den Bun-
desbesoldungsordnungen W und C, die nach § 15 Abs. 3 KIT-Gesetz Aufga-
ben für den Großforschungsbereich des KIT wahrnehmen, kann für die Dauer 
der Wahrnehmung dieser Aufgabe aus den Mitteln des Großforschungsbe-
reichs des KIT eine nicht ruhegehaltfähige Zulage (KIT-Funktionszulage) be-
willigt werden.  
 
(2) Über die Festsetzung von KIT-Funktionszulagen entscheidet der Vorstand 
nach Maßgabe des KIT-Gesetzes.“ 
 

4. Die Landesbesoldungsordnung W (Anlage I zum Landesbesoldungsgesetz) 
wird in Besoldungsgruppe W 3 wie folgt geändert: 
 

a) Nach der Amtsbezeichnung „Präsident der Dualen Hochschule Baden-
Württemberg“ wird die Amtsbezeichnung „Präsident des Karlsruher Insti-
tuts für Technologie“ eingefügt.  

 

b) Nach der Amtsbezeichnung „Vizepräsident der Dualen Hochschule Baden-
Württemberg“ wird die Amtsbezeichnung „Vizepräsident des Karlsruher In-
stituts für Technologie“ eingefügt. 
 

 

 

Artikel 7 

Inkrafttreten 

 
# [Nach Unterzeichnung der Verwaltungsvereinbarung mit dem Bund einsetzen] 
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Begründung 
 
A. Allgemeiner Teil 
 
1. Ziele und Vision 
 
Im Karlsruher Institut für Technologie (KIT) werden die Universität Karlsruhe und die 
Forschungszentrum Karlsruhe GmbH (FZK GmbH), die der Helmholtz-Gemeinschaft 
angehört, in einer neuen Körperschaft des öffentlichen Rechts nach baden-württem-
bergischem Landesrecht in einheitlicher Rechtsform zusammengeführt.  
 
Mit dem KIT sollen, für Deutschland beispielgebend, die seit Jahrzehnten vorgege-
bene, aber zunehmend auch als trennendes Hindernis für den wissenschaftlichen 
Fortschritt erkannte Versäulung und das Nebeneinander von Universitäten und au-
ßeruniversitären Forschungseinrichtungen aufgebrochen und modellhaft überwunden 
werden.  
 
Durch diese bislang erstmalige Fusion einer nationalen Großforschungseinrichtung 
mit einer großen technischen Forschungsuniversität entsteht die deutschlandweit 
größte Forschungs- und Lehreinrichtung. Sie ermöglicht eine einzigartige Zusam-
menführung international herausragender Forschung und Lehre in den Natur- und 
Ingenieurwissenschaften. Mit rund 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und ei-
nem Jahresbudget von rund 700 Millionen Euro hat das KIT eine personelle und fi-
nanzielle Ausstattung, die das Potenzial besitzt, auf ausgewählten Gebieten eine 
weltweit führende Wissenschaftseinrichtung zu werden. 
 
Das KIT soll insbesondere zum führenden europäischen Zentrum der Energiefor-
schung ausgebaut werden und eine international sichtbare Rolle im Bereich der Na-
nowissenschaften spielen. Seine weitere Entwicklung wird durch eine abgestimmte 
Strategie-, Struktur- und Entwicklungsplanung und durch eine darauf abgestellte Be-
rufungspolitik und Bau- und Investitionsplanung vorangetrieben werden.  
 
2. Vorgeschichte 
 
Die Universität Karlsruhe war in der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder 
mit ihrem Gesamtkonzept und der damit verbindlich verfolgten Umsetzung der Idee 
des Zusammenwachsens von Universität und Forschungszentrum Karlsruhe erfolg-
reich und konnte sich bereits in der ersten Tranche im Jahr 2007 bei der DFG in ei-
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nem harten Wettbewerb durchsetzen. Die internationalen Gutachter lobten dieses 
Konzept und empfahlen nachdrücklich, auf den weiteren Zusammenschluss hinzu-
wirken. 
 
Im Jahr 2007 haben Universität und Forschungszentrum gemeinsam mit dem Minis-
terium für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes (MWK) und dem Bun-
desministerium für Bildung und Forschung (BMBF) ein Gründungskonzept entwickelt 
und in der ersten Stufe der Zusammenführung im Dezember 2007 einen Gründungs-
vertrag geschlossen. In diesem Gründungskonzept sind, für beide Partner verbindlich 
vereinbart, die Ziele des Zusammenwachsens und die wesentlichen Grundzüge der 
gemeinsam geplanten und anzustrebenden Struktur und Entwicklungsschritte festge-
legt. Es ist dort eine richtungweisende Binnenstruktur in Matrixform mit KIT-Zentren 
und KIT-Schwerpunkten, überlagernd zu den bisherigen Abteilungs- und Fakultäts-
strukturen vorgesehen. Damit sind die Eckpunkte der inneren Verfasstheit und der 
Forschungsschwerpunkte für die nächsten Jahre festgelegt worden. Vorgesehen 
sind zunächst KIT-Zentren für Energie, Elementar- und Astroteilchenphysik, Nano-
mikro- und Vernetzte Adaptive Systeme sowie das „Steinbuch-Center for Compu-
ting“. Weitere Zentren werden folgen. KIT-Zentren sind die größten Organisations-
einheiten im KIT, in denen, an großen thematischen Schwerpunkten orientiert, Wis-
senschaftler und Mitarbeiter aus den verschiedenen Bereichen und Abteilungen des 
KIT in einer übergeordneten Organisationsstruktur zusammenwirken. Darunter sind 
die KIT-Schwerpunkte angeordnet.  
 
Bereits in dieser ersten Stufe wurde, um die wechselseitige Einflussnahme und ge-
genseitige Verantwortlichkeit für den Prozess des Zusammenwachsens zu bestär-
ken, gesetzlich die Möglichkeit vorgesehen, die zentralen Organe Senat, Vorstand 
und Aufsichtsrat mit mehreren Mitgliedern, mit der Option für volle Stimmrechte, 
wechselseitig zu verschränken und hierfür eigens im Gesetz zur Umsetzung der Fö-
deralismusreform im Hochschulbereich vom 20. November 2007 (GBl. S. 505) eine 
gesetzliche Sonderregelung geschaffen. 
 
Die mit diesem Gesetz als nächste Stufe vorgesehene vollständige Fusion der bei-
den Einrichtungen Universität und FZK GmbH grenzt KIT von allen anderen, in 
Deutschland bisher praktizierten und derzeit geplanten institutionalisierten Formen 
der Zusammenarbeit ab, die die Ebene der intensiven Kooperation letztlich nicht ver-
lassen. 
 
3. Mehrwert und Aufgaben 
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Ziel ist es, in einer Institution mit gemeinsamen Strukturen und unter einheitlicher 
Führung außeruniversitäre und universitäre Spitzenforschung mit exzellenter akade-
mischer Ausbildung zu verbinden und zentraler Kristallisationspunkt für umfassende 
Innovationen zu werden. Durch die institutionelle Zusammenführung beider Einrich-
tungen, die schon bisher in weiten Bereichen auf denselben oder verwandten For-
schungsgebieten gearbeitet und zusammengewirkt haben, wird ein hohes Maß an 
Synergie erzeugt: Beide Partner erhalten künftig als vereintes KIT die Rahmenbedin-
gungen und besitzen mit ihrem gebündelten Potenzial die für komplexe Forschungs-
bereiche kritische Masse, um in der internationalen naturwissenschaftlich-techni-
schen Spitzenforschung an führender Stelle weltweit konkurrenzfähig und in den 
Rankings sichtbar zu sein. 
 
Das KIT ist damit zugleich Universität und außeruniversitäre Forschungseinrichtung. 
Beide Aufgaben, die einer vollwertigen Universität mit universitärer Forschung und 
akademischer Lehre, sowie die eines nationalen Großforschungszentrums als au-
ßeruniversitäre Großforschungseinrichtung in der Helmholtz-Gemeinschaft mit pro-
grammatisch ausgerichteter Forschung im Auftrag des Staates, werden weiterge-
führt. Es hat damit die übergreifende Aufgabe, vereint in umfassender Weise Platt-
form für große Innovationen zu sein. 
 
4. Verfassungsrechtliche Vorgaben 
 
Die Kompetenzordnung des Grundgesetzes weist die Verantwortung für die Universi-
täten ausschließlich den Ländern zu. Dem wird hier für den universitären Teil Rech-
nung getragen. Nur für den Bereich der außeruniversitären Forschungseinrichtungen 
ist nach Artikel 91 b GG eine gemeinsame Finanzierung durch Bund und Länder zu-
lässig. Die bisherige FZK GmbH - und dem entsprechend der Bereich der nationalen 
Großforschung im KIT - ist in diesem Sinne eine von Bund und Land im Verhältnis 
90 : 10 gemeinschaftsfinanzierte Einrichtung und Mitglied in der Helmholtz-Gemein-
schaft. Hieran wird sich nichts ändern. Das KIT bleibt für den gesamten Bereich der 
nationalen Großforschung Mitglied der Helmholtz-Gemeinschaft und wird nach den 
dort geltenden Regularien finanziert. Bund und Land tragen im bisherigen Verhältnis 
für diesen Teil die Verantwortung und die Finanzierung gemeinsam. Die Modalitäten 
des Zusammenwirkens zwischen Bund und Land für den Bereich der gemeinsam fi-
nanzierten Großforschung werden in einer gesonderten Verwaltungsvereinbarung 
festgelegt. Auch die Artikel 20 und 85 LV erfordern, dass der Universitätsteil inner-
halb des KIT eine eigene Sichtbarkeit behält und die wissenschaftliche Freiheit für 
diesen Bereich gewährleistet ist. Dem tragen die Regelungen zum Universitätsteil 
Rechnung. 
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5. Organisationsprinzipien 
 
Das KIT wird insgesamt in der organisationsrechtlichen Verantwortung des Landes 
betrieben. Es entsteht keine verfassungsrechtlich unzulässige Mischverwaltung.  
 
Für den universitären Teil gilt, soweit dies im KIT-Gesetz angeordnet ist, das Lan-
deshochschulrecht, im Übrigen dieses Gesetz.  
 
Beide Teile werden nach getrennten Vorgaben finanziert. 
 
Die unterschiedlichen Verantwortlichkeiten und Aufgaben der beiden Bereiche des 
KIT spiegeln sich in einem durchgehend getrennten Rechnungswesen sowie in ei-
nem auf die universitären Bedürfnisse einerseits und die außeruniversitären For-
schungsbedürfnisse andererseits ausgerichteten Personalkörper wider.  
 
Im Außenverhältnis tritt das KIT einheitlich auf. Es wird durch seinen Vorstandsvor-
sitzenden in allen Angelegenheiten vertreten.  
 
 
6. Größtmögliche Freiheiten und Flexibilitäten, offene Organisationsstrukturen 
 
Durch die Verschränkung und das gemeinsame Handeln und strategische Planen 
außeruniversitärerer und universitärer Forschung und Innovation können auch neue, 
für jede der bisherigen Organisationen isoliert nicht leistbare Aufgaben in der For-
schung, aber auch in der Aus- und Weiterbildung und bei der Entwicklung von Inno-
vationen wie beim Technologietransfer in Arbeitsteilung in Angriff genommen wer-
den.  
 
Hier wird das Anliegen des Landes und des Bundes, den wissenschaftlichen Einrich-
tungen weitestgehende Autonomie und Freiheiten zu gewähren, wie dies in der Wis-
senschafts-Freiheits-Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
(BMBF) und in den vorangegangenen Hochschulgesetz-Novellen des Landes bereits 
angestoßen und zum Teil umgesetzt ist, konsequent weitergeführt. Bund und Land 
schaffen damit die Rahmenbedingungen in Abkehr von einer Detailsteuerung zu 
Gunsten einer eigenverantwortlichen, output-orientierten Selbststeuerung nach Ziel-
vorgaben und Zielvereinbarungen. Der neuen Einrichtung werden hierzu größtmögli-
che Handlungsspielräume gewährt. Soweit dies wegen anderer Vorgaben derzeit 
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noch nicht möglich ist, vereinbaren Bund und Land, weitere Schritte auf diesem Weg 
gemeinsam zu prüfen und umzusetzen. 
 
Den Organen des KIT wird größtmögliche Freiheit eingeräumt, die Organisations-
strukturen selbst festzulegen. Durch das Gesetz werden nur Vorgaben für die zentra-
len Leitungsorgane gemacht. Für die dezentrale Ebene ermöglicht eine Optimie-
rungsklausel auch im Universitätsbereich eine dem KIT angemessene Gestaltung. In 
der Forschung sieht das Gesetz flexible Organisations- und Matrixstrukturen in Form 
von KIT-Zentren und KIT-Schwerpunkten u. ä. vor. Auch im Bereich der Innovation 
und des Technologietransfers können neue übergreifende Formen und Projekte ge-
schaffen werden. 
 
Durch eine durchgehende Verschränkung der Aufsichts-, Leitungs- und Mitbestim-
mungsgremien im KIT wird eine kohärente Strategieplanung und Leitung ermöglicht. 
Im akademischen Bereich behält der Universitätsteil im bisherigen Umfang seine vol-
len Rechte und Möglichkeiten, einschließlich der akademischen Selbstverwaltung 
und dem Promotionsrecht. Auch dem Großforschungsteil werden weitreichende 
Handlungsspielräume eröffnet.  
 
Das KIT kann so neue Maßstäbe auch in der Lehre und Nachwuchsförderung set-
zen, zum führenden Innovationspartner der Wirtschaft werden und Anziehungspunkt 
für herausragende Wissenschaftler aus der ganzen Welt werden.  
 
Dem übergeordneten Ziel entsprechend, das KIT zu einer neuen selbstbestimmten 
Einrichtung zu entwickeln, sollen sukzessive eine weitgehende Autonomie, und wo 
dies aus den Notwendigkeiten der Wissenschaft ableitbar erforderlich ist, auch be-
wusst Abweichungen von den im staatlichen Bereich sonst geltenden Regelungen 
gewährt werden. Dies gilt insbesondere auch im Bereich des Personal- und Haus-
haltswesens.  
 
7. Weiterentwicklung 
 
Das KIT ist auch nach erfolgter Fusion auf eine kontinuierliche Weiterentwicklung - 
auch seiner eigenen Rahmenbedingungen - hin angelegt. Es ist erklärtes gesetzge-
berisches Ziel, weitere Reformschritte hin zu einer vollständigen Autonomie des KIT 
folgen zu lassen. Dabei sollen die Handlungsspielräume in wissenschaftlicher, fi-
nanztechnischer und personalrechtlicher Hinsicht vergrößert und insbesondere das 
KIT selbst Arbeitgeber seines Personals und Träger seines Vermögens werden. 
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B. Einzelbegründung 
 
Zu Artikel 1 (Gesetz über das Karlsruher Institut für Technologie) 
 
§ 1 - Ziele 
 
Das KIT-Gesetz stellt mit § 1 eine Beschreibung der Ziele des KIT in den Vorder-
grund. Diese beruhen auf der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Land 
über Errichtung, Gestaltung und Betrieb des KIT und dienen der Umsetzung der ver-
traglichen Verpflichtung. Sie beschreiben damit in Gesetzesform, was Bund und 
Land mit der Errichtung des KIT bezwecken. Ihre Rechtswirkung entfalten sie zum 
einen bei der Auslegung des nachfolgenden Gesetzestextes, die diejenige Variante 
vorzuziehen hat, die der Zielerreichung am besten Rechnung trägt. Zum anderen hat 
sie für alle Organe, Amtsträger und KIT-Mitglieder unmittelbar handlungsleitende 
Funktion bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. 
 
§ 2 - Aufgaben 
 
Zu Absatz 1 
 
Absatz 1 bildet die Grundlage für die Aufgaben und letztlich auch für die Personal-, 
Organisations- und Finanzstruktur des KIT. Das KIT nimmt zwei Aufgaben wahr: Die 
einer Universität (Universitätsaufgabe) und die einer Großforschungseinrichtung 
nach Artikel 91b Abs. 1 GG (Großforschungsaufgabe). Dieses „Zwei-Aufgaben-
Modell“ trägt der verfassungsrechtlichen Ausgangsposition Rechnung. Artikel 91b 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GG lässt die gemeinsame Förderung von Forschung durch Bund 
und Land zu, wenn die Vorhaben oder die Einrichtung, denen die Förderung zu-
kommt, außeruniversitär sind. Soweit das KIT die Großforschungsaufgabe wahr-
nimmt, ist es nach wie vor eine „Einrichtung außerhalb einer Hochschule“ . Dafür 
sorgen eine Reihe von Strukturvorgaben im KIT-Gesetz. So ist nach Absatz 4 der 
Aufgabe „Universität“ der Universitätsbereich, der Aufgabe „Großforschung“ der 
Großforschungsbereich zugeordnet. Diese Binnentrennung zieht sich auch durch 
weitere Normen. So setzt sich nach § 14 das wissenschaftliche Personal des KIT aus 
dem wissenschaftlichen Personal des Universitätsbereichs und dem wissenschaftli-
chen Personal des Großforschungsbereichs zusammen. In § 14 finden sich auch die 
jeweils für die Wissenschaftler in den beiden Bereichen geltenden Regelungen. Be-
sonderen Wert legt das Gesetz auf eine klare Regelung bei den Finanzangelegen-
heiten, um sicherzustellen, dass die Finanzierung des Bundes auf der Grundlage des 
Artikel 91 b Abs. 1 Nr. 1 GG in vollem Umfang der Erfüllung der Großforschungsauf-



Anhörungsentwurf 
Stand 25.03.2009 

49

gabe zugute kommt. Die Erfüllung der Universitätsaufgabe wird weiterhin aus dem 
Landeshaushalt finanziert. Um die Trennung der verschiedenen Geldzuflüsse sicher-
zustellen, wird für die Großforschungsaufgabe ein Sondervermögen eingerichtet, in 
das nicht nur das von der FZK GmbH übernommene Vermögen einfließt, sondern 
auch die laufenden Beiträge des Bundes und des Landes auf der Basis des Artikel 
91b Abs. 1 Nr. 1 GG zur Finanzierung der Großforschungsaufgabe. Aus diesem 
Sondervermögen werden auch die laufenden Ausgaben der Großforschungsaufgabe 
finanziert. Dieses Sondervermögen wird vom Vermögen des Landes, das die Univer-
sität nutzt, und dem Körperschaftsvermögen der Universität getrennt gehalten (vgl. 
§ 18). 
 
Diese dualistische Struktur des KIT ist im Übrigen auch aufgrund der Landesverfas-
sung Baden-Württemberg (LV) geboten. Nach Artikel 20 LV steht den Hochschulen 
das Recht der Wissenschaftsfreiheit und der Selbstverwaltung zu; nach Artikel 85 LV 
bleiben die Universitäten in ihrem Bestand erhalten. Dies bedingt, dass der Universi-
tätsbereich des KIT, der die Aufgaben der Universität wahrnimmt, auch innerhalb des 
KIT erkennbar bleiben und mit der Wahrnehmung von Selbstverwaltung ausgestattet 
sein muss. Dem tragen die Organisationsregelungen Rechnung (siehe Näheres dazu 
in der Vorbemerkung zu den §§ 4 bis 10). 
 
Zu Absatz 2 
 
In Satz 1 wird der Grundsatz festgelegt, dass das Landeshochschulgesetz für die Er-
füllung der Universitätsaufgabe soweit gilt, wie es im KIT-Gesetz für anwendbar er-
klärt wird. Welche Normen dies im Einzelnen sind, ist in verschiedenen Normen so-
wie in § 20 geregelt. Satz 2 stellt klar, dass das KIT bei Wahrnehmung der Universi-
tätsaufgabe Universität im Sinne des Hochschulrechts ist. Damit gelten alle Gesetze, 
die Regelungen zu Hochschulen enthalten (vgl. z.B. § 3 Satz 1 LHGebG), für den U-
niversitätsbereich auch weiterhin. 
 
Zu Absatz 3 
 
Hier sind die Aufgaben des Großforschungsbereichs geregelt. Sie entsprechen den 
Aufgaben der bisherigen FZK GmbH, die mit der Übertragung von Vermögen und 
Personal auch auf das KIT übergegangen sind.  
 
Zu Absatz 4 
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Satz 1 setzt die „dualistische Binnenstruktur“ der Aufgaben des KIT in den ihnen zu-
geordneten Bereichen - dem Universitäts- und dem Großforschungsbereich - fort. 
Gleichzeitig weist die Norm allerdings auch darauf hin, dass diese Binnenstruktur nur 
soweit reichen darf, wie im Gesetz nicht den Dualismus überwindende Regelungen 
vorgesehen sind. Satz 2 stellt im Hinblick auf das Erfordernis nach Artikel 91 b Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 GG klar, dass der Großforschungsbereich nicht Hochschule im Sinne 
des Hochschulrechts ist. Satz 3 betrifft die weitere Binnengliederung durch Akte des 
KIT selbst. Einerseits wird die Beachtung der Vorgaben des Artikel 91b Abs. 1 GG 
noch einmal betont, andererseits aber, bei Wahrung dieses Rahmens, die Ver-
schränkung der beiden Aufgaben und Bereiche, wo sinnvoll zur Erreichung der Ziele 
nach § 1, festgelegt. 
 
 
§ 3 - Rechtsnatur; Satzungsrecht; Mitgliedschaft und Mitwirkung, Wahlen 
 
Zu Absatz 1 
 
Das KIT ist eine rechtsfähige Körperschaft und zugleich staatliche Einrichtung. Die 
Formulierung entspricht derjenigen für die Hochschulen in § 8 Landeshochschulge-
setz (LHG). Die Körperschaftlichkeit drückt sich in der Wahrnehmung der Universi-
tätsaufgabe im Rahmen der gewährten Selbstverwaltung aus; die Tatsache der 
staatlichen Einrichtung kommt bei den Hochschulen in Baden-Württemberg unter an-
derem darin zum Ausdruck, dass ihr Personal solches des Landes ist (vgl. § 11 Abs. 
1 LHG), dass sie dem staatlichen Haushaltssystem des Landes angehören (vgl. § 13 
Abs. 1 Satz 1 LHG), dass eine Reihe von Angelegenheiten als (staatliche) Wei-
sungsangelegenheiten definiert ist, die der Fachaufsicht des Landes unterliegen (vgl. 
§ 67 Abs. 2 LHG), dass der Staat bei der Bestellung der Organe (vgl. § 17 Abs. 5 und 
§ 20 Abs. 3 und 4 LHG) und auch über eine Reihe von Zustimmungsvorbehalten (vgl. 
§ 66 LHG) in den Hochschulen mitwirkt. Dies wird für den Universitätsbereich des 
KIT nach näherer Maßgabe dieses Gesetzes so bleiben. Auch im Großforschungsbe-
reich hat das KIT nicht die Arbeitgebereigenschaft (§ 13 Abs. 1), erfolgt die Finanzie-
rung über den Staat (§ 17), wirkt der Staat bei der Bestellung von Organen mit (§ 6 
Abs. 5, § 7 Abs. 1), und hat über die Zustimmungsvorbehalte der Kommission der 
Zuwendungsgeber nach § 19 auch fachlich-inhaltlichen Einfluss auf die Arbeit des 
KIT im Großforschungsteil. Mit diesen Zustimmungsvorbehalten ist ein kondominialer 
Bereich des Zusammenwirkens von Staat und KIT geschaffen, in dem die Erfüllung 
der Großforschungsaufgabe gemeinsam determiniert wird. Im Übrigen aber be-
schränkt sich das Gesetz bei der Wahrnehmung der Großforschungsaufgabe auf die 
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Rechtsaufsicht des Landes, die im Einvernehmen mit dem Bund ausgeübt wird (vgl. 
§ 19 Abs. 2 Satz 2). 
 
Zu Absatz 2 
 
Die hier geregelte „Gemeinsame Satzung“ setzt sich aus drei Komponenten zusam-
men: der Grundordnung im Sinne des § 8 Abs. 4 LHG, die die Regelungen für den 
Universitätsbereich enthält, aus der Grundsatzung, die Regelungen für den Großfor-
schungsbereich enthält und den übergreifenden Regelungen, die für beide Bereiche 
gelten. Allen drei Bereichen ist gemeinsam, dass nur dann Regelungen in der Ge-
meinsamen Satzung zulässig sind, wenn und soweit solche in diesem Gesetz oder 
durch die Verweisung in § 20 dieses Gesetzes im LHG vorgesehen sind. 
 
Zu Absatz 3 
 
Hier wird das Satzungsrecht der Körperschaft geregelt. Wie bei den Hochschulen er-
streckt es sich auf Weisungsangelegenheiten nur, soweit dazu eine Ermächtigung in 
diesem Gesetz vorgesehen ist (z.B. § 20 Abs. 2 in Verbindung mit § 58 Abs. 4 bis 8 
und § 19 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit § 67 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 LHG). Derselbe 
Vorbehalt gilt für die Angelegenheiten des Großforschungsbereichs. 
 
Zu den Absätzen 4 bis 6 
 
Absatz 4 enthält eine Formvorschrift für die Satzungsgebung zur Veröffentlichung 
und zum Inkrafttreten, Absatz 5 über die Wappenführung, da das KIT auch in Zukunft 
Urkunden siegelt (Promotionsurkunden, Prüfungszeugnisse etc.) und Absatz 6 regelt 
durch den Verweis auf § 8 Abs. 2 LHG die Zuständigkeit in Prüfungsangelegenhei-
ten. 
 
Zu Absatz 7 
 
Als Körperschaft ist das KIT mitgliedschaftlich verfasst. Neben den Mitgliedern der 
Universität, die innerhalb des KIT dem Universitätsbereich zugeordnet werden, sind 
im KIT auch die übernommenen Beschäftigten der FZK GmbH aufgrund der entspre-
chenden Anwendung des § 9 LHG Mitglieder oder Angehörige des KIT. Die Mitglie-
der werden entweder dem Universitäts- oder dem Großforschungsbereich zugeord-
net; dies ist Voraussetzung dafür, dass für den Senat des KIT jeder der beiden Be-
reiche aus seinen Reihen Mitglieder für den jeweiligen Senatsteil (Universitätsteil o-
der Großforschungsteil) wählen kann. Vgl. hierzu im Einzelnen die Begründung zu 
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§ 9. Nach § 9 Satz 5 müssen im Universitätsteil des KIT-Senats alle universitären 
Gruppen nach § 10 Abs. 1 LHG repräsentiert sein. Die Regelungen über die erforder-
lichen Professorenmehrheiten nach § 10 Abs. 3 LHG gelten für den Universitätsteil 
entsprechend. 
 
Vorbemerkung zu den §§ 4 bis 10 
 
Unabhängig davon, dass die Binnenstruktur mit den beiden Aufgaben und den die-
sen zugeordneten Bereichen in der Grundanlage dualistisch ist, ist doch die Lei-
tungsebene über den beiden Bereichen einheitlich. Zwischen den zentralen Organen 
und den beiden Aufgabenbereichen Universität und Großforschung ist keine Zwi-
schenebene, etwa in Form einer „Bereichsleitung“, eingezogen. Die Zuständigkeit der 
drei zentralen Leitungsorgane erstreckt sich unmittelbar auf beide Bereiche. Der Vor-
stand ist ohne Beschränkung im Rahmen der ihm in § 5 zugewiesenen Aufgaben für 
jeden der beiden Bereiche zuständig. Dem entspricht, dass jedes seiner Mitglieder 
seine Legitimation sowohl von der Universitätsseite als auch von der Großfor-
schungsseite als auch von Bund und Land (vgl. § 6 Abs. 5) erhält (Einheitsmodell). 
Ein solches Modell verfolgt das Gesetz auch beim Aufsichtsrat, der ebenfalls von al-
len Seiten legitimiert ist (vgl. Begründung zu § 7 Abs. 1). Beim KIT-Senat ist demge-
genüber ein „Bereichsmodell“ vorgesehen. Neben den Amtsmitgliedern setzt er sich 
zum einen aus den Vertretern des Universitätsbereichs zusammen, die nach den an 
den anderen Hochschulen üblichen Wahlverfahren aus den Reihen der dem Univer-
sitätsbereich zugeordneten Mitglieder des KIT gewählt werden (Universitätsteil des 
KIT-Senats). Zum anderen bilden die Vertreter, die von den dem Großforschungsbe-
reich zugeordneten Mitgliedern des KIT aus ihren Reihen gewählt werden, den Groß-
forschungsteil des KIT-Senats. Beide Senatsteile verfügen damit über eine Legitima-
tion aus ihrem jeweiligen Bereich. Dementsprechend gliedern sich die Senatszustän-
digkeiten in drei Teile: solche Zuständigkeiten, die das KIT übergreifend betreffen, 
solche, die schwerpunktmäßig den Universitätsbereich und solche, die schwer-
punktmäßig den Großforschungsbereich betreffen (vgl. § 10). Diese Ordnung der Zu-
ständigkeiten bedingt auch eine spezielle Gestaltung bei den erforderlichen Be-
schlussmehrheiten. So bedarf ein Beschluss des KIT-Senats bei übergreifenden Fra-
gen der Mehrheit der Vertreter beider Senatsteile; bei Fragen, die schwerpunktmäßig 
einen Bereich betreffen, ist neben der Mehrheit des Gesamtgremiums auch die 
Mehrheit der Vertreter des jeweiligen Bereichs erforderlich. Mit dieser Gestaltung 
trägt das Gesetz einmal der Tatsache Rechnung, dass es um ein gleichberechtigtes 
Zusammenwirken von Großforschung und Universität geht und damit keine Seite die 
andere majorisieren können darf; zum anderen wird durch die getroffene Regelung 
die akademische Selbstverwaltung nach Artikel 20 Abs. 2 LV sichergestellt: Der Uni-
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versitätsbereich ist durch eigene Vertreter im KIT-Senat präsent, ihnen sind bestimm-
te Zuständigkeiten zugeordnet, bei denen sie nicht überstimmt werden können (vgl. § 
10). Zu den Einzelheiten vgl. die jeweiligen Normen und die zugehörige Begründung. 
 
 
§ 4 - Zentrale Organe 
 
Hier werden die zentralen Organe des KIT - Vorstand, KIT-Senat und Aufsichtsrat - 
aufgezählt. Zu den Grundlagen vgl. die Vorbemerkung, zu den Einzelheiten die Be-
gründung zu den §§ 5 bis 10. 
 
 
§ 5 - Vorstand 
 
Zu Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Sätze 1 und 2 
 
Der Vorstand ist als kollegiales Organ ausgestaltet. Allerdings gewährt das Gesetz 
dem Vorstandsvorsitzenden eine Richtlinienkompetenz für die Erledigung der Aufga-
ben des Vorstands. Im Rahmen dieser Richtlinienkompetenz gilt das Ressortprinzip, 
nach dem die Mitglieder des Vorstands selbständig handeln. Der Vorstand als Kolle-
gialorgan entscheidet in den Fällen, in denen dies durch dieses Gesetz angeordnet 
ist. 
 
Zu Absatz 1 Satz 2 
 
Das KIT wird eine der größten Lehr- und Forschungseinrichtungen in Europa sein. 
Deshalb legt das Gesetz sechs hauptberufliche Vorstandsmitglieder fest, die einen 
gesetzlich definierten Aufgabenkreis wahrnehmen. Die Position des Kanzlers sieht 
das Gesetz angesichts der Größe des KIT nicht vor, sondern verteilt dessen Zustän-
digkeiten - Wirtschaft und Personal - auf zwei Vizepräsidenten. 
 
Zu Absatz 2 Sätze 3 bis 5 
 
Der Vorstand kann auf Vorschlag des Vorsitzenden Regelungen über ständige Ver-
tretungen treffen, soweit hierfür ein praktisches Bedürfnis besteht. Das Gesetz (vgl. 
auch § 5 Abs. 1 Satz 4 Halbsatz 2) sieht die Möglichkeit nebenberuflicher und ne-
benamtlicher Vorstandsmitglieder vor; hier ist geregelt, dass der Vorstand deren Ge-
schäftsbereiche festlegt. Da das KIT dem System des staatlichen Haushalts zuge-
ordnet ist, findet sich in Satz 4 eine Regelung zum Beauftragten für den Haushalt 
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und dessen Vertretung. Durch die Verweisung in Satz 5 auf § 16 Abs. 2 Sätze 4 bis 6 
LHG ist das Widerspruchsrecht des Beauftragten für den Haushalt, durch Verweis 
auf § 16 Abs. 5 bis 7 LHG sind die Rechte und Pflichten des Vorstandes gegenüber 
anderen Organen und Gremien in das KIT-Gesetz inkorporiert. 
 
Zu Absatz 3 
 
Satz 1 legt generalklauselartig die zentrale Zuständigkeit des Vorstands in all den 
Fällen fest, in denen die Zuständigkeit nicht explizit einem anderen Organ des KIT 
zugewiesen ist. Im Zweifelsfall ist also jeweils der Vorstand zuständig. Von dieser 
Organkompetenz des Vorstands gegenüber der Organkompetenz anderer Organe ist 
die Binnenkompetenz innerhalb des Vorstands abzugrenzen. Wenn die Absätze 3 
und 4 dem Vorstand enumerierte Zuständigkeiten zuweist, sagt dies nichts darüber 
aus, wer innerhalb des Vorstands für die Erledigung der Aufgabe zuständig ist. Dies 
richtet sich im Zweifel nach dem Ressortprinzip. Die Aufzählung in Satz 2 enthält le-
diglich Regelbeispiele. 
 
Zu Absatz 4 
 
Auch die Aufzählung in Satz 1 enthält Regelbeispiele, die nicht ausschließen, dass 
der Vorstand aufgrund der Generalklausel in Absatz 3 Satz 1 weitere Zuständigkeiten 
wahrnimmt. Satz 2 enthält einen Einvernehmensvorbehalt zugunsten des KIT-
Senats, wonach in den Fällen des Satzes 1 Nr. 1 bis 5 Entscheidungen und Maß-
nahmen des Vorstand in Fragen des Großforschungsbereichs des Einvernehmens 
des KIT-Senats bedürfen. Diese Regelung dient der Erhaltung des gegenständlichen 
Bereichs des Einvernehmensrechts des früheren Wissenschaftlich-Technischen Rats 
der FZK GmbH, dessen Funktion im KIT im Wesentlichen der KIT-Senat übernimmt. 
Sie ist ein wesentlicher Bestandteil der wissenschaftlichen Mitbestimmung im Groß-
forschungsbereich. 
 
Absatz 5 regelt Berichts- und Rechenschaftspflichten des Vorstandes gegenüber 
dem KIT-Senat. 
 
Zu Absatz 6 
 
Mit Absatz 6 wird ein sog. „Gemeinsamer Ausschuss“ von Vorstand und Arbeitneh-
mervertretern eingerichtet, der einem regelmäßigen Austausch in den Angelegenhei-
ten dient, die die Arbeitnehmer wesentlich betreffen können. Beispielhaft werden ei-
nige Bereiche genannt. Den Vorstand trifft eine Unterrichtungspflicht. Das Nähere re-
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gelt eine Geschäftsordnung, auf die sich die Beteiligten einigen müssen; gelingt das 
nicht, kann die Schlichtungsstelle angerufen werden. Die Regelung soll einen Aus-
gleich dafür schaffen, dass die von der FZK GmbH übergehenden Arbeitnehmer frü-
here Informationsmöglichkeiten verlieren. In der FZK GmbH waren wissenschaftliche 
und wissenschaftlich-technische Mitarbeiter im Aufsichtsrat und ein Mitglied des Be-
triebsrats im Wissenschaftlich-technischen Rat vertreten. 
 
 
§ 6 - Vorstandsmitglieder 
 
Absatz 1 regelt die im öffentlich-rechtlichen Bereich übliche Einzelvertretung des KIT 
durch den Vorstandsvorsitzenden, den Vorsitz im Vorstand, im KIT-Senat und in den 
Senatsausschüssen. 
 
Absatz 2 regelt die dienstrechtlichen Grundlagen der Beschäftigung der Vorstands-
mitglieder. Es ist sowohl die Beschäftigung im Beamtenverhältnis auf Zeit als auch in 
einem Dienstvertrag nach Zivilrecht möglich und eröffnet damit größtmögliche Flexi-
bilität. Die Amtszeit wird einheitlich auf sechs Jahre festgelegt. Für die Beschäftigung 
im Zeitbeamtenverhältnis werden in der Landesbesoldungsordnung die Ämter des 
„Präsidenten des Karlsruher Institut für Technologie“ und des „Vizepräsidenten des 
Karlsruher Instituts für Technologie“ neu geschaffen (vgl. Artikel 5). 
 
Zu Absatz 3 
 
Hier sind die persönlichen Voraussetzungen einer Bestellung zum Vorstandsmitglied 
geregelt. Nach Satz 1 kommt als Vorstandsvorsitzender in Betracht, wer dem KIT als 
Professor oder leitender Wissenschaftler nach § 14 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 angehört. Es 
können sich aber auch externe Interessenten bewerben, die nicht dem KIT angehö-
ren, sofern sie eine abgeschlossene Hochschulausbildung besitzen, über eine mehr-
jährige leitende berufliche Tätigkeit, insbesondere in Wissenschaft, Kunst, Wirtschaft, 
Verwaltung oder Rechtspflege verfügen und deshalb erwarten lassen, dass sie den 
Anforderungen des Amtes gewachsen sind. Nach Satz 2 ist Einstellungsvorausset-
zung für die Vorstandsmitglieder für Wirtschaft und Finanzen oder Personal entweder 
die Befähigung zum Richteramt oder zum höheren Verwaltungsdienst oder ein Hoch-
schulabschluss und eine mehrjährige leitende berufliche Tätigkeit, insbesondere im 
Bereich Personal und Wirtschaft, die erwarten lässt, dass sie den Anforderungen des 
Amtes gewachsen sind. Für die weiteren Vorstandsmitglieder gelten vergleichbare 
Einstellungsvoraussetzungen. 
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Zu Absatz 4 
 
Hier ist geregelt, dass der Vorstandsvorsitzende zum Präsidenten ernannt wird, wenn 
er in ein Zeitbeamtenverhältnis berufen wird. Dem entspricht die Schaffung eines ent-
sprechenden Amtes in der Landesbesoldungsordnung (vgl. Artikel 5). Wird er in ei-
nem privatrechtlichen Angestelltenverhältnis eingestellt, dann ermöglicht ihm Satz 2 
die Führung der Bezeichnung „Präsident“. Entsprechendes gilt für die Vizepräsiden-
ten.  
 
Zu Absatz 5 
 
Wahlgremium für die Wahl der hauptamtlichen Vorstandsmitglieder ist der Aufsichts-
rat. Der Wahlvorschlag bedarf des Einvernehmens des Wissenschaftsministeriums 
des Landes, das dazu die Zustimmung des Bundes einholt. Der Vorstand leitet das 
gesamte KIT mit beiden Bereichen; seine Zuständigkeiten erstrecken sich sowohl auf 
die Universitäts- als auch die Großforschungsaufgabe. Der Vorstand ist nach dem 
Einheitsmodell gestaltet (vgl. Vorbemerkung zu den §§ 4 bis 10). Deshalb bedürfen 
seine Mitglieder einer allseitigen Legitimation. Zum einen wird diese durch die Ertei-
lung des Einvernehmen des Landes und die Zustimmung des Bundes, zum anderen 
durch die Bestätigung der Wahl des Aufsichtsrats durch den KIT-Senat mit der Mehr-
heit beider Senatsteile vermittelt. Insbesondere durch die Mehrheit des Universitäts-
teils des KIT-Senats bei der Bestätigung erhalten sie auch die auf der Grundlage des 
Selbstverwaltungsrechts des Universitätsteils erforderliche autonome Legitimation. 
 
Absatz 6 regelt die Abwahl der hauptamtlichen Mitglieder des Vorstands, die ein Re-
gulativ zu ihrer Amtsdauer und starken Stellung ist. 
 
Absatz 7 nimmt auch auf im KIT erforderliche Normen des LHG Bezug, um die Rege-
lungen im KIT-Gesetz schlank zu halten. 
 
Absatz 8 eröffnet auch für das KIT die Möglichkeit der Bestellung nebenamtlicher 
Vorstandsmitglieder und erweitert den Kreis der dazu wählbaren Personen auf die 
leitenden Wissenschaftler des Großforschungsbereichs. 
 
 
§ 7 - Zusammensetzung des Aufsichtsrats 
 
Zu Absatz 1 
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Dem Aufsichtsrat gehören zehn Mitglieder an. Zwei Mitglieder sind Vertreter von 
Bund und Land und werden von diesen benannt. Die Mitgliedschaft zweier Vertreter 
aus dem staatlichen Bereich ist ein Ausfluss kondomininialer Aspekte in der Grund-
anlage des KIT und der Tatsache, dass das KIT zugleich auch staatliche Einrichtung 
ist (§ 3 Abs. 1 Satz 1). Die weiteren Mitglieder des Aufsichtsrat werden von einer 
Findungskommission ausgewählt und vom Wissenschaftsminister Baden-
Württembergs bestellt; die Mitwirkung des Bundes bei der Auswahl ergibt sich dar-
aus, dass er Mitglied der Findungskommission ist und dort die Auswahlliste das Ein-
vernehmen aller Mitglieder erfahren muss. Diese Kommission setzt sich zusammen 
aus jeweils drei Mitgliedern des Bundes und des Landes sowie jeweils drei Vertretern 
der Senatsteile Universität und Großforschung. Der Aufsichtsrat hat sowohl in Fragen 
der Universitätsaufgabe als auch der Großforschungsaufgabe Kompetenzen. Anders 
als beim KIT-Senat wählt das Gesetz hier ein Einheitsmodell (vgl. Vorbemerkung zu 
den §§ 4 bis 10). Deshalb bedürfen seine Mitglieder einer allseitigen Legitimation. 
Zum einen wird diese durch die Erteilung des Einvernehmens des Landes und des 
Bundes zur Liste der Findungskommission, zum anderen durch die Bestätigung der 
Liste der Findungskommission durch den KIT-Senat mit der Mehrheit beider Se-
natsteile vermittelt. Insbesondere durch die Mehrheit des Universitätsteils des KIT-
Senats bei der Bestätigung erhalten sie auch die auf der Grundlage des Selbstver-
waltungsrechts des Universitätsteils erforderliche autonome Legitimation. Absatz 1 
Satz 11 eröffnet dem Aufsichtsrat die Möglichkeit, Personen, die nicht Mitglieder des 
Aufsichtsrats sind, einen Gaststatus zu gewähren. Dieser kann temporär oder auf 
Dauer gewährt werden. Die Entscheidung, ob und für welche Personen er diese 
Möglichkeit nutzen will, trifft der Aufsichtsrat autonom; er kann sie insbesondere dazu 
nutzen, die in den bisherigen Teileinrichtungen Universität und FZK GmbH gepflegte 
Einbindung weiterer Personen, deren Sachkenntnis zur Aufgabenerfüllung des Auf-
sichtsrats konstruktiv beitragen kann, auch künftig punktuell oder auf Dauer zu betei-
ligen  
 
Ferner sind in § 7 Abs. 2 die Wahl des Vorsitzenden und seines Stellvertreters sowie 
die Amtszeit geregelt. 
 
§ 8 - Aufgaben des Aufsichtsrats 
 
Die Sätze 1 und 2 des Absatzes 1 weisen den Aufsichtsrat als zentrales strategi-
sches und Kontrollorgan aus. Danach folgt sowohl in Absatz 1 als auch in den Ab-
sätzen 2 und 3 eine Aufzählung seiner Zuständigkeiten, die sich jeweils durch die 
Verwendung des Wortes „insbesondere“ als Regelbeispiele darstellen. Die Gliede-
rung der Aufgaben in solche übergreifender Art (Absatz 1 Satz 3), solche, die sich 
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auf den Universitätsbereich (Absatz 2) und solche, die sich auf den Großforschungs-
forschungsbereich beziehen (Absatz 3), dient der Übersichtlichkeit; anders als beim 
KIT-Senat (siehe dort) ist eine praktische Folge davon nicht abhängig, sodass damit 
keine qualifizierten Abstimmungsmodalitäten verbunden sind. 
 
 
§ 9 - Zusammensetzung des KIT-Senats 
 
Diese Vorschrift regelt, wer Amtsmitglied ist. Dazu gehören unter anderem die Mit-
glieder des Vorstandes. Dem liegt die Erfahrung an den Hochschulen zugrunde, wo-
nach sich die personelle Verzahnung der Arbeit des KIT-Senats und des Vorstandes 
bewährt hat. Amtsmitgliedschaften haben auch die Gleichstellungsbeauftragte nach 
§ 4 LHG und die Beauftragte für Chancengleichheit nach § 16 Abs. 5 inne. Darüber 
hinaus überlässt das Gesetz die Detailregelungen der Gemeinsamen Satzung, gibt 
dafür aber einen Rahmen vor. So muss jeweils ein Senatsteil Universität und ein Se-
natsteil Großforschung geschaffen werden, deren Mitglieder jeweils von den KIT-
Mitgliedern aus dem Universitätsbereich bzw. dem Großforschungsbereich gewählt 
werden. Im Universitätsteil müssen alle Gruppen nach § 10 Abs. 1 LHG vertreten 
sein (Hochschullehrer, Akademische Mitarbeiter, Studierende, sonstige Mitarbeiter). 
Beide Senatsteile müssen gleich viele stimmberechtigte Mitglieder umfassen. Dem 
Großforschungsteil müssen mindestens so viele wissenschaftliche Mitarbeiter ange-
hören, wie akademische Mitarbeiter dem Universitätsteil. Die gemeinsame Satzung 
kann Amtsmitgliedschaften von Inhabern von Leitungsämtern unterhalb der zentralen 
Ebene vorsehen; dies sind im Universitätsbereich beispielsweise die Dekane oder im 
Großforschungsbereich Leiter von Instituten. Auch sie müssen einem der beiden Se-
natsteile zugeordnet werden. Die Wahl der Wahlmitglieder wird in der Wahlordnung 
geregelt. Die Amtszeit der nichtstudentischen Wahlmitglieder beträgt vier Jahre. Der 
für entsprechend anwendbar erklärte § 10 Abs. 3 LHG bedeutet, dass innerhalb des 
Universitätsteils die Professoren bei Fragen der Lehre über mindestens die Hälfte der 
Stimmen, bei Fragen der Forschung und Berufungen über die Mehrheit der Stimmen 
verfügen müssen.  
 
§ 10 - Aufgaben des KIT-Senats 
 
Allgemeines 
 
§ 10 weist - in Zusammenschau mit den Regelungen über die Zusammensetzung in 
§ 9 - den KIT-Senat als das zentrale wissenschaftliche Vertretungsorgan aus. Dies 
korrespondiert mit der Tatsache, dass im KIT-Senat der wesentliche Teil der Mitglie-
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der von den KIT-Mitgliedern gewählt wird. Der KIT-Senat ist auch das zentrale aka-
demische Vertretungsorgan der universitären Seite und kann seine Existenz und den 
Kern seiner Zuständigkeiten letztlich auf Artikel 20 LV zurückführen. Das Gesetz 
stellt daher sicher, dass ein Senatsteil in den jeweils ihn schwerpunktmäßig betref-
fenden Fragen vom anderen Senatsteil nicht majorisiert werden kann. Dafür unter-
scheidet das Gesetz die verschiedene Zuständigkeiten, für die unterschiedliche 
Mehrheiten erforderlich sind. Dies regelt Absatz 5. § 10 unterscheidet ferner zwi-
schen Entscheidungs- und Beschlusskompetenzen einerseits und sonstigen Beteili-
gungen, insbesondere Stellungnahmerechten, andererseits. In der Regel sind die 
Stellungnahmerechte komplementär zu Entscheidungskompetenzen des Aufsichts-
rats, so wie umgekehrt die Stellungnahmerechte des Aufsichtsrats in der Regel kom-
plementär sind zu Entscheidungskompetenzen des KIT-Senats. Die Stellungnahme-
rechte sind - zumindest, sofern die Universitätsseite betroffen ist - aus dem Grund-
satz der Selbstverwaltung geboten. Der Aufsichtsrat muss sich deshalb mit der Stel-
lungnahme des KIT-Senats ernsthaft auseinandersetzen und bei Abweichungen da-
von in geeigneter Form erkennbar machen, weswegen er dem KIT-Senat nicht folgt. 
Eine wichtige Zuständigkeit des KIT-Senats ist die Bestätigung der Wahl der haupt-
amtlichen Mitglieder des Vorstandes, weil ihnen damit auch die körperschaftliche Le-
gitimation vermittelt wird. Als zentrale akademische Fragen sieht das Gesetz die 
Punkte an, die dem KIT-Senat zur Beschlussfassung oder Entscheidung zugewiesen 
sind.  
 
Zu Absatz 1 
 
Satz 1 gibt dem KIT-Senat eine Generalzuständigkeit in akademischen Fragen, aller-
dings nur, soweit diese nicht anderen Organen, Gremien oder Gliederungen zuge-
wiesen sind. Satz 2 zählt die zentralen Zuständigkeiten auf, die übergreifend sind 
und damit nach Absatz 5 Satz 1 der Mehrheit beider Senatsteile bedürfen. An erster 
Stelle ist die Bestätigung der Wahl der hauptamtlichen Vorstandsmitglieder genannt 
(dazu oben). Ferner obliegt dem KIT-Senat nach Absatz 1 der Beschluss über die 
Gemeinsame Satzung. In weiteren Fragen steht dem KIT-Senat ein Stellungnahme-
recht zu.  
 
Zu Absatz 2 
 
Hier sind die wichtigsten akademischen Fragen des Universitätsbereichs aufgelistet. 
Auch hier unterscheidet das Gesetz zwischen Beschluss- und Entscheidungskompe-
tenzen und sonstigen Beteiligungen. Die Stellungnahmen sind auch hier in der Regel 
komplementär zu Entscheidungskompetenzen des Aufsichtsrats. Die wichtigsten 
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Gegenstände dieser Zuständigkeiten sind die Einrichtung von Studiengängen, die 
Entscheidung über Zulassungszahlen oder der Erlass der Prüfungs- und sonstiger 
Satzungen. Bei den Entscheidungen in Zuständigkeiten dieses Absatzes ist nach 
Absatz 5 Satz 2 neben der Mehrheit des Gremiums auch diejenige des Universitäts-
teils des KIT-Senats erforderlich. 
 
Zu Absatz 3 
 
Satz 1 gewährt dem KIT-Senat eine Beratungsfunktion in den dort genannten Fra-
gen. Satz 2 sieht ein Einvernehmenserfordernis des KIT-Senats zu Entscheidungen 
des Vorstandes nach § 5 Abs. 4 Nr. 1 bis Nr. 5 vor. Siehe dazu die Erläuterungen zu 
§ 5 Abs. 4. Es handelt sich dabei um Angelegenheiten des Großforschungsbereichs, 
für die nach Absatz 5 Satz 4 neben der Mehrheit des Gremiums auch die Mehrheit 
des Großforschungsteils erforderlich ist. 
 
Absatz 4 regelt die Bildung von Ausschüssen und Absatz 5 die bereits erwähnten 
Formen des Mehrheitserfordernisses. 
 
§ 11 - Dezentrale Organisation 
 
Die dezentrale Organisation - unterhalb der zentralen Ebene mit den Organen Vor-
stand, Aufsichtsrat und KIT-Senat - baut auf der Tatsache auf, dass es die zwei Be-
reiche Universität und Großforschung gibt. Für jeden der beiden Bereiche enthält § 
11 Vorgaben. 
 
Absatz 1 erklärt für den Universitätsbereich die Regelungen des Landeshochschul-
gesetzes über die Fakultäten und Sektionen für anwendbar. Dieser Bereich wird also 
auch im KIT in der für Hochschulen vorgesehenen Art und Weise gegliedert. Aller-
dings eröffnet § 12 Abs. 2 Satz 1 eine sog. Optimierungsklausel, nach der von diesen 
Regelungen abgewichen werden kann. 
 
Absatz 2 verlangt vom wissenschaftlich-technischen Teil des Großforschungsbe-
reichs eine Gliederung in einer Matrixorganisation von Programmen und Instituten. 
Das Gesetz trägt damit zum einen der schon in der FZK GmbH vorhandenen Gliede-
rung, zum anderen aber auch der Struktur der Forschungsförderung in der Helm-
holtz-Gemeinschaft Rechnung. Das Nähere regelt der Vorstand in einer Organisati-
onsordnung im Benehmen mit dem KIT-Senat. Satz 3 Halbsatz 2 bestimmt, dass in 
den Institutsordnungen eine angemessene Mitwirkung der wissenschaftlichen Mitar-
beiter vorzusehen ist. 
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§ 12 - Organisation der KIT-Forschung 
 
Diese Vorschrift regelt einen zentralen Punkt des KIT-Projektes: Die Verbindung und 
Verschränkung der Forschung der beiden KIT-Teile im Rahmen des verfassungs-
rechtlich Möglichen. In Absatz 1 Satz 2 nennt sie beispielhaft Formen der KIT-inter-
nen Forschungskooperationen, die aus dem Konzept für das Karlsruher Institut für 
Technologie vom ….*# entnommen sind. Diese Aufzählung ist nicht abschließend; 
die Vorschrift ist vielmehr offen für eine Weiterentwicklung der Forschungsverschrän-
kung. Nach Satz 3 erlässt der KIT-Senat auf Vorschlag des Vorstands und im Ein-
vernehmen mit dem Aufsichtsrat Regelungen über Aufgaben, Organisation, Aufbau 
und Leitung solcher Einheiten. Über die konkrete Einrichtung entscheidet dann der 
Vorstand im Einvernehmen mit dem KIT-Senat. 
 
Absatz 2 eröffnet in Satz 1 eine „Optimierungsklausel“, aufgrund derer im Universi-
tätsbereich die organisatorischen Voraussetzungen für die Erreichung der Ziele des 
KIT, insbesondere für eine Verschränkung der Forschung verändert werden können. 
Dies betrifft besonders die Gliederung in Fakultäten und Sektionen, deren inneren 
Aufbau und innere Struktur und ferner das Informationszentrum nach § 28 LHG. Die 
Regelungen erfolgen in Form einer Satzung, die der Zustimmung des Wissen-
schaftsministeriums bedarf. Die Satzung kann auch regeln, dass die Wissenschaftler 
des KIT einer Einheit nach Absatz 1 Satz 2 zugeordnet werden. 
 
Absatz 3 Satz 1 schafft die dienstrechtliche Verpflichtung des wissenschaftlichen 
Personals des KIT, in den Einheiten nach Absatz 1 mitzuarbeiten. Die Beteiligung am 
KIT-Prozess ist also nicht in das Belieben des Einzelnen gestellt. Satz 2 regelt, wie 
diese Verpflichtung rechtlich sicherzustellen ist. Für die Hochschullehrer, die zum 
Zeitpunkt der Errichtung des KIT an der Universität Karlsruhe tätig waren, findet sich 
in § 4 Abs. 4 des KIT-Errichtungsgesetzes (Artikel 2) eine Übergangsregelung. 
 
 
§ 13 - Personal 
 
§ 13 enthält die allgemeinen Regelungen zum Personal, während § 14 Spezialrege-
lungen zum wissenschaftlichen Personal enthält. 
 
Nach Absatz 1 stehen die am KIT Beschäftigten, sofern sie aus dem Landeshaushalt 
oder aus Mitteln für den Großforschungsbereich bezahlt werden, in einem unmittel-
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baren Dienst- oder Arbeitsverhältnis zum Land Baden-Württemberg. Dies gilt auch 
für die von der FZK GmbH auf das KIT übergegangenen Beschäftigten. Absatz 2 
enthält Folgeregelungen hieraus für die Amtshaftung und den Rückgriff, Absatz 3 für 
den Bereich des Beamten- und Disziplinarrechts. Bund und Land streben in einem 
weiteren Reformschritt für alle am KIT Beschäftigten die volle Arbeitgebereigenschaft 
bzw. Dienstherrenfähigkeit an. 
 
Absatz 4 trifft eine Regelung, die an § 79 Abs. 1 Nr. 11 LPVG und § 112 BetrVG an-
gelehnt ist. Sie eröffnet dem Vorstand und der Personalvertretung für den Fall, dass 
durch eine Betriebsänderung den Beschäftigten wirtschaftliche Nachteile entstehen, 
die Möglichkeit, Maßnahmen zum Ausgleich oder zur Milderung dieser Nachteile zu 
treffen. Der Großforschungsbereich ist, anders als eine klassische Hochschule, zum 
einen stark betrieblich organisiert, andererseits durch die Einbindung in die Pro-
grammforschung der Helmholtz-Gemeinschaft immer wieder Änderungen unterwor-
fen. Hier gewährt das Gesetz den Beschäftigten einen besonderen Schutz, der folge-
richtig auf den Großforschungsbereich beschränkt ist.  
 
 
§ 14 - Wissenschaftliches Personal 
 
Das wissenschaftliche Personal des KIT setzt sich aus dem wissenschaftlichen Per-
sonal des Universitätsbereichs und dem wissenschaftlichen Personal des Großfor-
schungsbereichs zusammen. Dies folgt aus der verfassungsrechtlich erforderlichen 
„dualistischen“ Grundanlage des KIT (siehe Begründung zu § 2 Abs. 1). Das wissen-
schaftliche Personal des Universitätsbereichs sind nach §§ 44 ff. LHG die Hochschul-
lehrer (Professoren, Juniorprofessoren, Junior- und Hochschuldozenten) und die A-
kademischen Mitarbeiter.  
 
Da das KIT auf Austausch und Zusammenarbeit zwischen den beiden Bereichen und 
deren Wissenschaftlern angelegt und damit eine gewisse Vergleichbarkeit der Per-
sonalkategorien der beiden Seiten erforderlich ist, sieht das Gesetz in Absatz 3 auch 
für den Großforschungsbereich organisationsrechtliche Personalkategorien vor. Dies 
sind zum einen die leitenden Wissenschaftler, die als Institutsleiter, Leiter von Projek-
ten, bedeutenden wissenschaftlichen Abteilungen oder von Programmen tätig sind. 
Sie müssen nach Absatz 4 Satz 1 über die materiellen Einstellungsvoraussetzungen 
wie die Professoren an Hochschulen gemäß § 47 LHG verfügen. Satz 2 dieses Ab-
satzes verlangt ferner, dass sie in einem Berufungsverfahren, das den hochschuli-
schen Berufungsverfahren im Wesentlichen vergleichbar sein muss, ausgewählt wer-
den. Folgerichtig kann ihnen der Vorstand die Bezeichnung „Professor“, oder, in An-
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lehnung an Usancen anderer außeruniversitärer Forschungseinrichtungen (z.B. an 
den Max-Planck-Instituten die Bezeichnung „Wissenschaftlicher Direktor“), abhängig 
von der wahrgenommenen Funktion, auch die Bezeichnung „Professor und For-
schungsdirektor am KIT“ verleihen. Ihre Dienstaufgabe ist neben der Mitwirkung in 
Organen, Gremien, Ausschüssen und sonstigen Wahlämtern die Forschung im Rah-
men der Großforschungsaufgabe des KIT und die Leitung der ihnen anvertrauten 
Forschungseinheiten (Institute, Programme, Abteilungen, Projekte). Leitende Wis-
senschaftler werden in § 15 hinsichtlich ihrer Mitwirkung im Universitätsbereich den 
Professoren nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 LHG gleichgestellt. 
 
Wissenschaftliche Mitarbeiter nach Absatz 5 sind demgegenüber die an Forschungs- 
und Entwicklungsaufgaben des Großforschungsbereichs tätigen Mitarbeiter, die in 
der Regel über einen Hochschulabschluss verfügen und nicht leitende Wissenschaft-
ler im Sinne des Absatzes 3 Nr. 1 sind; ihnen obliegt die weisungsgebundene Mitwir-
kung an Forschung und Entwicklung im Großforschungsbereich im Rahmen der Vor-
gaben und Entscheidungen der Organe des KIT und der Leitung der Einheit (Institut, 
Abteilung, Gruppe, Projekt), der sie zugeordnet sind. Das Gesetz vergleicht sie mit 
der universitären Gruppe der Akademischen Mitarbeiter nach § 52 LHG, wenn etwa 
bei der Besetzung der beiden Senatsteile in § 9 angeordnet wird, dass dem Se-
natsteil Großforschung mindestens so viele wissenschaftliche Mitarbeiter angehören 
müssen, wie Akademische Mitarbeiter dem Senatsteil Universität angehören. 
 
 
§ 15 - Mitwirkung von leitenden Wissenschaftlern im Universitätsbereich; Mitwirkung 

von Hochschullehrern im Großforschungsbereich 
 
Dieser Vorschrift kommt neben § 12 eine zentrale Bedeutung für das Zusammenwir-
ken in und zwischen den beiden KIT-Bereichen zu.  
 
Absatz 1 regelt die Rechte der leitenden Wissenschaftler im Sinne des § 14 Abs. 3 
Nr. 1, wenn sie im Universitätsbereich tätig werden. Als Konsequenz aus der Tatsa-
che, dass sie in den Einstellungsvoraussetzungen und dem Verfahren ihrer Auswahl 
Professoren gleichgestellt sind, gewährt ihnen diese Vorschrift auch die Rechte, die 
einem Professor im Sinne des Hochschulrechts zustehen. Dazu gehören insbeson-
dere die professorale Lehre, die Mitwirkung in Prüfungen, die Betreuung von Dokto-
randen und Habilitanden und des weiteren wissenschaftlichen Nachwuchses. Die-
sem Recht entspricht allerdings keine Pflicht, insbesondere bei der Abhaltung von 
Lehrveranstaltungen. Da es sich um ein Recht, aber nicht um eine Pflicht zur Lehre 
handelt, fließt die von Wissenschaftlern des Großforschungsbereichs erbrachte Leh-
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re nicht in die Berechnung der Aufnahmekapazität des Universitätsteils ein. Dies 
stellt Satz 3 klar, wenn er betont, dass die Lehrleistung eines Wissenschaftlers des 
Großforschungsbereichs der Verbesserung der Betreuungsrelation und nicht der Er-
höhung der Aufnahmekapazität dient. Satz 2 regelt die Voraussetzungen, unter de-
nen die von einem leitenden Wissenschaftler des Großforschungsbereichs erbrachte 
Lehre im Universitätsbereich mit dem Großforschungsbereich verrechnet wird und in 
welchem Fall er eine Vergütung aus den Mitteln des Universitätsbereichs erhalten 
kann. Satz 4 regelt die entsprechende Anwendung der Sätze 2 und 3 auf Wissen-
schaftliche Mitarbeiter des Großforschungsbereichs. 
 
Vorbemerkungen zu den Absätzen 2 und 3 
 
Ein wesentliches Element in der bisherigen Zusammenarbeit zwischen der Universi-
tät Karlsruhe und der FZK GmbH waren die sog. „Gemeinsamen Berufungen“ nach 
den verschiedenen Modellen („Karlsruher Modell“, „Jülicher Modell“ oder„Berliner 
Modell“). Diese Modelle beruhen auf der Tatsache, dass die Universität und der au-
ßeruniversitäre Kooperationspartner zwei verschiedene Rechtspersönlichkeiten sind. 
Deshalb mussten Wege gefunden werden, um einem an die Universität berufenen 
oder zu berufenden Professor die Mitarbeit beim außeruniversitären Kooperations-
partner zu ermöglichen. Diese Notwendigkeit ist für die an die Universität Karlsruhe 
berufenen oder zu berufenden Professoren mit der Zusammenführung von Universi-
tät und FZK GmbH in der einheitlichen Rechtsperson des KIT entfallen. Allerdings 
müssen geeignete Regelungen geschaffen werden, um auch KIT-intern die Berufung 
auf eine Professur im Universitätsbereich verbunden mit der Mitarbeit im Großfor-
schungsbereich zu ermöglichen. Dem tragen die Absätze 2 und 3 Rechnung. 
 
Zu Absatz 2 
 
Hier ist geregelt, dass ein Hochschullehrer ganz oder teilweise von seinen Aufgaben 
im Universitätsbereich freigestellt werden kann, um für die Dauer der Freistellung im 
Großforschungsbereich die Aufgaben eines leitenden Wissenschaftlers im Hauptamt 
zu übernehmen. Dieser Hochschullehrer bedarf also künftig keiner Beurlaubung an 
der Universität; dort wird er (ganz oder teilweise) freigestellt. Sein Gehalt erhält er 
vom Land weiter; die Besoldungsausgaben werden vom KIT aus Mitteln des Groß-
forschungsbereichs erstattet. Alternativ ermöglicht Satz 4 die Beurlaubung als Hoch-
schullehrer zur Wahrnehmung der Aufgaben eines leitenden Wissenschaftlers im 
Großforschungsbereich; in diesem Fall stellt Satz 4 von den Beschränkungen des § 
31 Abs. 1 Satz 4 der Arbeitszeit- und Urlaubsverordnung (AzUVO) frei. Dies bedeu-
tet, dass die Besoldung des Landes für den Hochschullehrer entfällt und er aus den 
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Mitteln des Großforschungsbereich nach den dort geltenden Regularien - privatrecht-
lich - ein Entgelt erhält. Diese Regelungen lösen das „Jülicher Modell“ und das „Ber-
liner Modell“ ab. Auch die Konstruktion anderer Modelle wird vor dem Hintergrund 
dieser Regelungen nicht mehr benötigt. 
 
Zu Absatz 3 
 
Absatz 3 betrifft den Fall, dass der Hochschullehrer im Universitätsbereich nicht 
(ganz oder teilweise) freigestellt oder beurlaubt wird, sondern die Aufgaben eines lei-
tenden Wissenschaftlers im Großforschungsbereich zusätzlich zu seinen Hochschul-
lehreraufgaben (nebenamtlich) wahrnimmt. Für diese Tätigkeit erhält der Hochschul-
lehrer nun eine sog. „KIT-Funktionszulage“ nach § 12a LBesG; diese Zahlungen er-
stattet das KIT dem Land. Dieses Modell löst das „Karlsruher Modell“ ab. 
 
Zu Absatz 4 
 
Als Konsequenz aus der Gleichbehandlung von Hochschullehrern und leitenden Wis-
senschaftler in diesem Gesetz eröffnet Absatz 4 die Möglichkeit, einem Hochschul-
lehrer, abhängig von der im Großforschungsbereich wahrgenommenen Aufgaben die 
Bezeichnung „Forschungsdirektor am KIT“ zu verleihen (vgl. oben Begründung zu § 
14). 
 
§ 16 - Chancengleichheit 
 
Vorbemerkung 
 
Bislang galten für das wissenschaftliche Personal der Universität die Regelungen im 
LHG zur Gleichstellung und für das sonstige Personal an der Universität das Chan-
cenG. Für die Beschäftigten der FZK GmbH galt eine Betriebsvereinbarung, die sich 
an den Grundzügen des Bundesgleichstellungsgesetzes orientierte; maßgebend war 
ferner  die Ausführungsvereinbarung zum „GWK-Abkommen über die Gleichstellung 
von Frauen und Männern bei der gemeinsamen Forschungsförderung (AV-Glei)“. Ziel 
der Regelung in § 16 ist einerseits die Vereinheitlichung der Regelungen für das 
nichtwissenschaftliche Personal im Universitäts- und Großforschungsbereich und für 
das wissenschaftliche Personal des Großforschungsbereichs durch eine einheitliche 
Verweisung auf das ChancenG, andererseits die Beibehaltung der bisherigen Rege-
lung bzgl. des wissenschaftlichen Personals im Universitätsbereich mit den speziell 
auf die Hochschulsituation angepassten detaillierten Regelungen des LHG zur 
Gleichstellung. 
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Zu Absatz 1 
 
Die Regelung in Absatz 1 entspricht weitgehend dem bisherigen Recht. Über § 4 
Abs. 1 LHG hinaus wird auch für den wissenschaftlichen Universitätsbereich die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf als Gesetzesziel und durchgängiges Leitprinzip ver-
ankert. 
 
Zu Absatz 2 
 
Absatz 2 hält für das wissenschaftliche Personal im Universitätsbereich die bisherige 
Regelung aufrecht, indem die die Gleichstellung betreffenden Vorschriften des LHG 
ausdrücklich für anwendbar erklärt werden. 
 
Zu Absatz 3 
 
Absatz 3 erklärt für das wissenschaftliche Personal des Großforschungsbereichs ein-
schließlich der leitenden Wissenschaftler als auch für das nichtwissenschaftliche Per-
sonal im Universitäts- und Großforschungsbereich die Bestimmungen des ChancenG 
für anwendbar. Die Regelung im zweiten Halbsatz gewährleistet, dass die Geltung 
des ChancenG auch für den Großforschungsbereich nicht durch § 3 Abs. 1 Nr. 2 
ChancenG ausgeschlossen wird. Die in den Absätzen 4 bis 6 getroffenen Modifikati-
onen des ChancenG beruhen zum einen auf der Sondersituation des KIT in Bezug 
auf dessen Größe und Struktur, zum anderen auf den notwendigen Ergänzungen im 
Hinblick darauf, dass nach § 1 Abs. 1 AV-Glei das Land verpflichtet ist, die Gleich-
stellung von Frauen und Männern in den von Bund und Land gemeinsam finanzier-
ten Forschungseinrichtungen entsprechend den in den Gleichstellungsgesetzen des 
Bundes und der Länder zum Ausdruck kommenden Grundsätzen, die in der Anlage 
zur AV-Glei ausdrücklich niedergelegt sind, zu fördern.  
 
Zu Absatz 4 
 
Absatz 4 stellt klar, dass Dienststellenleitung im Sinne des ChancenG der Vorsitzen-
de des Vorstands ist. Die Vorschrift entspricht der Regelung in § 94c Abs. 1 Satz 3 
LPVG in der Fassung dieses Gesetzes. 
 
Zu Absatz 5 
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Absatz 5 trägt dem voraussichtlichen Arbeitsanfall in Gleichstellungsfragen bei einer 
Körperschaft mit mehr als 10.000 Beschäftigten im Sinne des ChancenG Rechnung. 
Analog zu § 16 Abs. 4 ChancenG, wo zusätzlich zur Beauftragten für Chancen-
gleichheit jeweils fachliche Beraterinnen aus den Bereichen Polizei und Schule vor-
gesehen sind, werden auch für das KIT zur dauerhaften Unterstützung der Beauf-
tragten für Chancengleichheit fachliche Beraterinnen eingeführt. Die Regelung in 
Satz 2 lehnt sich an § 20 Abs. 1 ChancenG an, wonach die Dienststellenleitung zu 
Beginn der Amtszeit der Beauftragten für Chancengleichheit im Einvernehmen mit ihr 
die näheren Einzelheiten der Zusammenarbeit festlegt. Entsprechend der bereits 
bisher geübten Praxis bestimmt Satz 2, dass die Stellvertreterinnen der Beauftragten 
für Chancengleichheit und die fachlichen Beraterinnen eigene Zuständigkeitsberei-
che erhalten können, ihre Tätigkeit daher nicht auf den Vertretungsfall beschränkt ist. 
Aus Satz 2 ergibt sich außerdem, dass sowohl die nach dem ChancenG zu wählen-
den zwei Stellvertreterinnen als auch die drei fachlichen Beraterinnen neben der Be-
auftragten für Chancengleichheit im erforderlichen Umfang von ihren anderweitigen 
dienstlichen Verpflichtungen zu entlasten sind. 
 
Zu Absatz 6 
 
Absatz 6 entspricht der Regelung in § 9 Abs. 1 ChancenG, ist allerdings ebenso wie 
die Parallelvorschrift im Bundesgleichstellungsgesetz geschlechtsneutral formuliert.  
 
Zu Absatz 7 
 
Absatz 7 entspricht der Regelung in Nr. 14 Abs. 2 Satz 4 der Anlage zur AV-Glei. Ei-
ne entsprechende Vorschrift ist im ChancenG nicht enthalten, stellt aber im Hinblick 
auf die in § 1 Abs. 1 AV-Glei enthaltene Verpflichtung des Landes zur Förderung der 
in den Gleichstellungsgesetzen des Bundes und der Länder zum Ausdruck kommen-
den Grundsätzen eine sinnvolle Ergänzung dar. 
 
§ 17 - Finanzwesen des KIT 
 
Zu Absatz 1 
 
Es werden die haushalts- und hochschulrechtlichen Regelungen des Landes auf das 
KIT übertragen. Für den Großforschungsbereich werden darüber hinaus die haus-
haltsrechtlichen Regelungen des Bundes als wesentlicher Zuwendungsgeber und 
der Helmholtz-Gemeinschaft für anwendbar erklärt.  
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Zu Absatz 2 
 
Die Regelung des § 13 IV LHG, die den Erlass einer Finanzordnung als Satzung vor-
sieht, wird auf das KIT übertragen. Wegen der erforderlichen staatlichen Kontrolle 
unterliegt die Satzung zugleich dem Zustimmungsvorbehalt des Wissenschaftsminis-
teriums und des Finanzministeriums. Für Regelungen, die den Großforschungsbe-
reich betreffen ist darüber hinaus die Zustimmung der Kommission der Zuwendungs-
geber und des Bundes vorgesehen. 
 
Zu Absatz 3 
 
Die Universität Karlsruhe ist Landesbetrieb nach § 13 IV LHG und führt ihre Bücher 
nach den §§ 26 und 74 LHO in sinngemäßer Anwendung der Regelungen des HGB. 
Da der Großforschungsbereich bereits heute als GmbH seine Bücher unter Anwen-
dung des Handelsgesetzbuchs führt, ist bei der Überführung in eine Landeseinrich-
tung festzulegen, dass diese Vorgaben auch weiterhin für den Großforschungsbe-
reich gelten sollen. 
 
Zu Absatz 4 
 
Wie bisher das FZK soll zukünftig das gesamte KIT wegen der hohen eigenen Auto-
nomie eine Innenrevision einrichten, die die Leitung des KIT in ihrer Kontrollfunktion 
im Rahmen ihrer Steuerungsaufgabe durch unabhängige Prüfungen unterstützt. 
 
 
§ 18 - Sondervermögen „Großforschung“ 
 
Die Einrichtung des Sondervermögens „Großforschung“ des KIT ist der verfassungs-
rechtlichen Ausgangslage geschuldet, wie sie in der Begründung zu § 2 Abs. 1 be-
schrieben ist. Dieser tragen die klaren Aussagen über die Zweckbindung, die Tren-
nung von anderen Vermögensmassen und den Ausschluss der Verwendung für Uni-
versitätszwecke Rechnung. 
 
Nach Absatz 1 hat das Sondervermögen „Großforschung“ die Großforschungsaufga-
be zu finanzieren. Es speist sich aus den Zuweisungen des Bundes und des Landes 
nach Art. 91b Abs. 1 GG. Aus diesen Mittel beschaffte Vermögensgegenstände ge-
hen in das Sondervermögen ein. 
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Absatz 2 legt in aller Deutlichkeit die Zweckbindung auf die Finanzierung der Groß-
forschungsaufgabe fest und schließt die Verwendung für die Finanzierung der Uni-
versitätsaufgabe aus. 
 
Absatz 3 ordnet das Sondervermögen dem Land Baden-Württemberg zu, überträgt 
die Verwaltung aber dem KIT. Hier wird die Trennung des Sondervermögens vom 
sonstigen Vermögen des KIT oder des Landes betont. Bund und Land streben in ei-
nem weiteren Reformschritt sowohl die Übertragung des Sondervermögens Großfor-
schung als auch das von der Universität Karlsruhe genutzte Landesvermögen auf 
das KIT an. 
 
Absatz 4 enthält eine Anzahl technischer Regelungen, die bei Sondervermögen er-
forderlich sind. 
 
 
§ 19 - Zusammenwirken von Bund und Land in Bezug auf das KIT; Staatliche Mitwir-

kung, Aufsicht 
 
Zu Absatz 1 
 
Für das Zusammenwirken von Bund und Land in der Frage der Finanzierung des 
Großforschungsbereichs wird eine Kommission der Finanzgeber als staatliche Kom-
mission beim KIT eingerichtet. Das Gesetz definiert diese Kommission als das Fo-
rum, in dem Bund und Land „in vertrauensvoller Zusammenarbeit“ die gemeinsamen 
Fragen erörtern. Die Einrichtung „beim KIT“ bedeutet lediglich die örtliche Ansiedlung 
in Karlsruhe; sie ist kein Organ des KIT, sondern eine staatliche Kommission des 
Landes, deren Mitglieder die landesrechtliche Legitimation durch die formelle Bestel-
lung durch den Wissenschaftsminister des Landes erfahren. Ihr Aufgabenkreis ist 
nach der Festlegung in den Sätzen 1 und 2 auf die Großforschungsaufgabe be-
schränkt. Dies spielt eine Rolle bei den in Satz 6 aufgezählten Zustimmungsrechten; 
diese reichen soweit, wie die dort genannten Gegenstände den Großforschungsbe-
reich betreffen. Das Gesetz ordnet die in Satz 6 Nr. 1 bis 7 genannten Gegenstände 
dem sog. Kooperationsbereich Staat - Körperschaft zu (Kondominialbereich), weil sie 
in der Regel über den Bereich der Körperschaft hinaus auch staatliche Interessen 
berühren. Dies hat zur Folge, dass bei Entscheidungen des KIT zu den genannten 
Gegenständen die Zustimmung der Kommission verlangt wird. Die Zustimmung kann 
aus Rechts- oder Sachgründen verweigert werden. 
 
Zu Absatz 2 
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Satz 1 erklärt für die staatliche Mitwirkung und für die Aufsicht über die Erfüllung der 
Universitätsaufgabe die §§ 66 bis 68 LHG für anwendbar. Diese Normen sehen 
staatliche Mitwirkung (§ 66 LHG) sowie Fach- und Rechtsaufsicht (§ 67 LHG) vor. 
Für die Erfüllung der Großforschungsaufgabe hingegen ist nur die Rechtsaufsicht 
vorgesehen, die im Einvernehmen mit dem Bund ausgeübt wird. Soweit in diesem 
Bereich ein kondominiales Zusammenwirken Staat - Körperschaft erforderlich ist, ist 
dies in Absatz 1 Satz 6 geregelt. 
 
§ 20 - Anwendbarkeit des LHG 
 
Die Regelung in Absatz 1 Satz 1 konkretisiert die Aussage in § 2 Abs. 2 Satz 1, wo-
nach das LHG nur anwendbar ist, soweit es das KIT-Gesetz für anwendbar erklärt. 
Dies geschieht in Absatz 1 Satz 2, nach dem § 12 Abs. 4 bis 6 LHG - datenschutz-
rechtliche Regelungen - für das KIT entsprechend gelten. Ferner gelten auch die 
LHG-Normen, die an anderer Stelle in diesem Gesetz in direkten oder entsprechen-
den Verweis genommen sind. 
 
Absatz 2 erklärt eine Reihe von LHG-Vorschriften für anwendbar, soweit es um die 
Wahrnehmung der Universitätsaufgabe geht. 
 
Absatz 3 enthält Regelungen zum Körperschaftsvermögen der Universität, das der 
Körperschaft als solches mit der Zweckbindung an die Erfüllung der Universitätsauf-
gabe erhalten bleibt; es gilt weiterhin § 14 LHG. Es schließen sich Regelungen zur 
Trennung von Sondervermögen „Großforschung“ und Körperschaftsvermögen an. 
 
§ 21 - Namensschutz 
 
Ähnlich wie bei den Universitäten und Hochschulen in § 75 LHG schützt das Gesetz 
auch den Namen der Körperschaft „Karlsruher Institut für Technologie“, deren fremd-
sprachliche Übersetzung und die Abkürzung „KIT“. Das Land macht hier von seiner 
konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz auf dem Gebiet des Ordnungswidrigkei-
tenrechts Gebrauch. Die Höhe der Geldbuße ist derjenigen in § 75 LHG angeglichen. 
Auch die Bezeichnung „Universität Karlsruhe“ bleibt weiterhin geschützt. 
 
 
Zu Artikel 2 (Gesetz zur Errichtung des Karlsruher Instituts für Technologie) 
 
§ 1- Errichtung des Karlsruher Instituts für Technologie 
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Nach Satz 1 ist das KIT Körperschaft des öffentlichen Rechts und zugleich staatliche 
Einrichtung. Diese Doppelnatur, die im Übrigen nach § 8 Abs. 1 Satz 1 LHG auch die 
Struktur der Hochschulen ist, entspricht der Tatsache, dass das KIT zunächst weiter-
hin „staatliche Seiten“ haben wird. So wird das Personal des KIT weiterhin Personal 
des Landes sein; dies gilt sowohl für das Universitätspersonal als auch für das aus 
den Beiträgen für den Großforschungsbereich bezahlte Personal. Das KIT wird auch 
zunächst  im System des staatlichen Haushalts bleiben. Auch das Sondervermögen 
„Großforschung“, aus dem sich die Erfüllung der Großforschungsaufgabe des KIT 
nach § 2 KIT-Gesetz finanzieren wird, wird zunächst in der Trägerschaft des Landes 
liegen, aber vom KIT verwaltet werden. Die „Staatlichkeit“ drückt sich ferner darin 
aus, dass von staatlicher Seite Mitwirkungsrechte bei der Besetzung des Aufsichts-
rats und des Vorstands bestehen und für eine Reihe von Maßnahmen des KIT die 
Zustimmung der - staatlichen - Kommission der Finanzgeber vorgesehen ist (§ 19 
Abs. 1 KIT-Gesetz).  
 
Satz 2 stellt klar, dass sich die Aufgaben des KIT nach dem KIT-Gesetz richten; dies 
ist deshalb erforderlich, weil im folgenden Satz 3 auf diese Aufgaben rekurriert wird.  
 
Nach Satz 3 ist das KIT nicht Rechtsnachfolger der Universität Karlsruhe, vielmehr 
ordnet das Gesetz die Rechtsidentität von Universität und KIT an,  so dass künftig 
nur das KIT mit den beiden Aufgaben nach § 2 KIT-Gesetz - der Universitäts- und 
der Großforschungsaufgabe - und daneben nicht auch eine rechtlich selbständige 
Körperschaft Universität Karlsruhe bestehen wird. Aufgrund der Rechtsidentität findet 
keine Rechtsübertragung oder Rechtsnachfolge von der Universität Karlsruhe auf 
das KIT statt. Hierdurch wird gewährleistet, dass es beispielsweise keiner Überlei-
tungen oder Übergänge personalrechtlicher Art von der Universität auf das KIT be-
darf. Das bisher an der Universität Karlsruhe tätige Personal nimmt seine Aufgaben 
ohne weiteres im KIT wahr, ohne dass es durch die Errichtung des KIT zu einer Än-
derung von Rechten, Pflichten, Aufgaben, Anstellungsbedingungen usw. käme. Es 
finden grundsätzlich durch den Errichtungsakt auch keine Organisationsänderungen 
im Universitätsbereich unterhalb der Ebene der zentralen Organe (Vorstand, Auf-
sichtsrat, KIT-Senat) statt. So bleiben die Fakultäten mit ihren Aufgaben, Zuständig-
keiten und Organen unverändert erhalten und werden Teil des Universitätsbereichs 
des KIT (vgl. § 2 Abs. 4 KIT-Gesetz). Dasselbe gilt für universitäre Institute und sons-
tige Gliederungen. Dadurch, dass die §§ 44 bis 57 LHG für den Universitätsbereich 
anwendbar bleiben (§ 20 Abs. 2 KIT-Gesetz), ändert sich auch die hochschulrechtli-
che Stellung des Personals der Universität Karlsruhe nicht. Tarifrechtlich ergeben 
sich für die bisher an der Universität tätigen Arbeitnehmer keine Änderungen, da sie 
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weiterhin in der Anstellungsträgerschaft des Landes bleiben. Auch die Studierenden 
bedürfen keiner Überleitung, „Umimmatrikulation“ o.ä.; auch sie sind ohne weiteren 
Rechtsakt mit Entstehen des KIT dort Mitglieder und Studierende. Soweit Ausnah-
men von den Folgen der Rechtsidentität erforderlich sind, werden diese in diesem 
Gesetz oder dem KIT-Gesetz geregelt. So werden durch § 3 Abs. 6 dieses Gesetzes 
die Amtszeit des Vorstands, des Aufsichtsrats sowie des KIT-Senats der Universität 
mit Entstehen des KIT für beendet erklärt. Dafür sieht dieses Gesetzes in § 3 Abs. 1 
bis 3 Übergangsorgane auf der zentralen Ebene für das KIT in seiner Gesamtheit 
vor. Vergleichbares gilt für den bisherigen Personalrat der Universität; hier wird in § 6 
ein Übergangspersonalrat aus Beschäftigtenvertretern des Universitäts- und des 
Großforschungsbereichs vorgesehen. 
 
§ 2 - Vermögensübernahme für das KIT 
 
Aufgrund der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Land vom …. *[nach Ab-
schluss Datum einsetzen] über die Errichtung, Gestaltung und Betrieb des KIT wer-
den Bund und Land als Gesellschafter der FZK GmbH deren Vermögen auf das 
Land, und zwar in das Sondervermögen „Großforschung“ übertragen. In dieser Norm 
wird die öffentlich-rechtliche Ermächtigung für das Land zur Übertragung und zur 
Übernahme des FZK-Vermögens in das Sondervermögen erteilt. Das Sondervermö-
gen steht zunächst in der Trägerschaft des Landes. Bund und Land streben jedoch in 
einem weiteren Reformschritt sowohl die Übertragung des Sondervermögens Groß-
forschung als auch das von der Universität Karlsruhe genutzte Landesvermögen auf 
das KIT an. 
 
§ 3 - Gründungsorgane des KIT; Amtsbeendigung zentraler Universitätsorgane 
 
Zu Absatz 1 
 
Satz 1 ermächtigt den Wissenschaftsminister des Landes zur Bestellung der Mitglie-
der des Gründungsvorstandes; nach Satz 3 benötigt er hierzu das Einvernehmen der 
Bundesministerin für Bildung und Forschung. Der Gründungsvorstand umfasst die 
Positionen des regulären Vorstands nach § 5 KIT-Gesetz. Satz 4 erklärt eine Reihe 
von Regelungen des KIT-Gesetzes auf den Gründungsvorstand anwendbar. In per-
sonalrechtlicher Hinsicht kommt dabei dem Verweis auf die Regelungen in § 6 Abs. 2 
und 4 besondere Bedeutung zu. Danach werden die hauptamtlichen Mitglieder des 
Gründungsvorstands beamten- und dienstrechtlich behandelt wie Mitglieder eines 
künftigen „regulären“ Vorstands: Sie können zu Beamten auf Zeit in das neu ge-
schaffene Amt als „Präsident des KIT“ oder „Vizepräsident des KIT“ ernannt oder 
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durch Dienstvertrag dazu bestellt werden; ein eigenes Amt als „Gründungspräsident“ 
oder „Gründungsvizepräsident“ ist daher nicht nötig. Abweichend von § 6 Abs. 2 KIT-
Gesetz ist die Amtszeit der Mitglieder des Gründungsvorstands auf vier Jahre be-
grenzt. Satz 4 findet im Übrigen keine Anwendung, wenn § 4 Abs. 1 Sätze 3 ff gelten, 
weil diese als Spezialvorschrift vorgehen. Die Amtszeit des Gründungsvorstandes ist, 
anders als diejenige des Gründungssenats und des Gründungsaufsichtsrats, auf vier 
Jahre festgelegt, weil in der Gründungsphase besondere Herausforderungen für die 
Leitung der neuen Einrichtung anstehen, deren Bewältigung längere Zeit in Anspruch 
nehmen und die deshalb einer längeren Kontinuität bedürfen. Das bisher noch nie 
praktizierte Zusammenführen einer großen Universität mit einer Großforschungsein-
richtung birgt beispielsweise im wissenschaftlichen, administrativen, haushaltstechni-
schen, kaufmännischen und personaltechnischen Bereich eine ganze Reihe von 
Problemen, die eine vollständigen Wechsel des Leitungsteams nach weniger als vier 
Jahren nicht vertretbar erscheinen lässt. 
 
Zu Absatz 2 
 
Der Gründungsaufsichtsrat umfasst einschließlich des Vorsitzenden 11 Mitglieder. 
Der Vorsitzende wird vom Wissenschaftsminister im Einvernehmen mit der Bundes-
ministerin für Bildung und Forschung bestellt. Es kommt je ein Bundes- und ein Lan-
desvertreter hinzu. Vier Personen werden vom Aufsichtsrat der Universität und weite-
re vier vom Aufsichtsrat der FZK GmbH gewählt. Auch sie bedürfen der Bestätigung 
durch den Wissenschaftsminister im Einvernehmen mit der Bundesministerin für Bil-
dung und Forschung. Bestellung bzw. Bestätigung durch den Wissenschaftsminister 
vermittelt die erforderliche landesrechtliche Legitimation. Bestellung und Zusammen-
setzung trägt für den Start der neuen Einrichtung dem Gedanken der Parität beider 
Bereiche Rechnung. 
 
Zu Absatz 3 
 
Absatz 3 setzt den Gründungssenat nach derselben Struktur zusammen wie der 
künftige reguläre KIT-Senat. Es gehören ihm Mitglieder kraft Amtes sowie ein Uni-
versitätsteil und ein Großforschungsteil an. Anders als das KIT-Gesetz, das die Zu-
sammensetzung dieser beiden Teile der Gemeinsamen Satzung überantwortet, 
muss das KIT-Errichtungsgesetz die Zusammensetzung im Detail regeln, weil der 
Gründungssenat die Gemeinsame Satzung erst erlassen muss. Auch hier trägt das 
Gesetz dem Gedanken der Parität beider Bereiche Rechnung, indem es für beide 
Senatsteile die gleiche Mitgliederzahl vorsieht. Für den Großforschungsteil überlässt 
es das Gesetz dem Wissenschaftlich-Technischen Rat (WTR), die Mitglieder für den 
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Gründungssenat zu wählen, legt aber fest, dass jede der bisher im WTR vertretenen 
Gruppen auch künftig im Großforschungsteil vertreten sein muss. Die Gruppen sind 
im § 16 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der FZK GmbH aufgeführt (Leiter von In-
stituten und selbständigen wissenschaftlichen Abteilungen, soweit sie in ihrer Bedeu-
tung den Instituten gleichzustellen sind; Projektleiter, wenn das Projekt über den 
Rahmen eines Instituts oder einer selbstständigen wissenschaftlichen Abteilung hi-
nausgeht; gewählte Vertreter der wissenschaftlichen Mitarbeiter der Gesellschaft; ein 
Mitglied des Betriebsrats oder sein Vertreter, das wissenschaftlicher Mitarbeiter ist, 
sowie sonstige Mitglieder, die nicht Mitarbeiter der Gesellschaft sein müssen). 
 
 
Zu Absatz 4 
 
Satz 1 legt die Amtszeit von Gründungsaufsichtsrat und Gründungssenat auf zwei 
Jahre fest. Bis dahin müssen sie nach Satz 2 die Maßnahmen, Entscheidungen und 
Regelungen getroffen haben, die für die Arbeitsaufnahme des vereinten KIT erforder-
lich sind. Satz 3 stellt die Gründungsorgane hinsichtlich ihrer Kompetenzen, Aufga-
ben und Verfahren den regulären Organen gleich.  
 
Zu Absatz 5 
 
Hier werden die erforderlichen Wahlakte und die konstituierenden Sitzungen der 
Gründungsorgane geregelt. 
 
Zu Absatz 6 
 
Das Gesetz löst hier die zentralen Organe der Universität mit Errichtung des KIT auf 
und erklärt auch die Amtszeit ihrer Mitglieder für beendet. Soweit beamtenrechtliche 
Positionen hierdurch betroffen sind, enthält § 4 Abs. 1 eine Regelung. 
 
 
§ 4 - Personalrechtliche Übergangsregelungen 
 
Als Folge aus der Beendigung der organrechtlichen Amtszeit nach § 3 Abs. 6 erklärt 
das Gesetz hier das Beamtenverhältnis auf Zeit eines hauptamtlichen Vorstandsmit-
glieds für beendet. Nach Satz 2 tritt es in den einstweiligen Ruhestand, es sei denn, 
es wäre Professor an einer Hochschule Baden-Württembergs; in diesem Fall würde 
es auf seine Professur und in das entsprechende Beamtenverhältnis zurückkehren. 
Ein vorhandenes Vorstandsmitglied der Universität kann jedoch zum Mitglied des 
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Gründungsvorstandes bestellt werden. In diesem Fall läuft das Beamtenverhältnis 
auf Zeit nach Satz 3 zunächst für die Dauer, für die es eingegangen ist, weiter. In 
Satz 4 Teilsatz 1 ist der Fall geregelt, dass die Amtszeit als Mitglied des Gründungs-
vorstands vor Ablauf des Beamtenverhältnisses auf Zeit endet. In diesem Fall treten 
die Folgen der Sätze 1 und 2 ein, d.h. das Beamtenverhältnis auf Zeit endet und der 
Beamte tritt für die Restdauer seines Beamtenverhältnisses auf Zeit in den einstwei-
ligen Ruhestand oder kehrt auf seine Professur in Baden-Württemberg zurück. Teil-
satz 2 regelt den umgekehrten Fall, nämlich, dass das Beamtenverhältnis auf Zeit vor 
Ablauf der Dauer der Bestellung zum Mitglied des Gründungsvorstands endet. In 
diesem Fall wird das Beamtenverhältnis auf Zeit auf Antrag des Betroffenen entspre-
chend verlängert, längstens jedoch bis zur Vollendung des 68. Lebensjahrs. Diese 
Vorschriften gehen dem § 3 Abs. 1 Sätze 3 ff. vor, weil sie diesen gegenüber die 
speziellere Vorschrift sind. 
 
Zu Absatz 2 
 
Die Universität Karlsruhe hat in der Vergangenheit sog. „gemeinsame Berufungen 
nach dem Jülicher Modell“ zusammen mit der FZK GmbH durchgeführt. Dabei wer-
den Professoren an die Universität berufen und in der Regel verbeamtet, dann beur-
laubt zur Wahrnehmung einer leitenden wissenschaftlichen Funktion an der FZK 
GmbH.  Nach der Fusion trägt § 15 Abs. 2 KIT-Gesetz der neuen Situation dadurch 
Rechnung, dass es für diese Fallgruppe künftig KIT-adäquate Regelungen schafft. In 
dieser Vorschrift des KIT-Errichtungsgesetzes wird für die vorhandenen Professoren, 
die bisher beurlaubt waren, eine Übergangsregelung getroffen. Durch Anordnung 
des Gesetzes gelten die die früher bewilligten Beurlaubungen als Beurlaubungen im 
Sinne des § 15 Abs. 2 Sätze 4 bis 7 KIT-Gesetz weiter. 
 
Zu Absatz 3 
 
Dieser Absatz enthält eine Regelung zum sog. „Karlsruher Modell“. Danach nehmen 
Professoren der Universität eine leitende Funktion an der FZK GmbH zusätzlich zu 
ihren Dienstaufgaben in Nebentätigkeit wahr. Diese Nebentätigkeit wird von der FZK 
GmbH auf zivilrechtlicher Basis vergütet. Auch dieses Modell ist im vereinten KIT 
nicht mehr erforderlich und nicht mehr möglich. Hier schafft § 15 Abs. 3 KIT-Gesetz 
eine Regelung. Danach wird dem Universitätsprofessor die Aufgabe eines leitenden 
Wissenschaftlers zusätzlich zu seinen Aufgaben als Hochschullehrer übertragen; da-
für erhält er eine spezielle Funktionszulage nach § 12a Landesbesoldungsgesetz, die 
die frühere Nebentätigkeitsvergütung ersetzt. In Absatz 3 trifft das Gesetz eine Über-
gangsregelung für diese Fälle. Die bisher erteilten Nebentätigkeitsgenehmigungen 
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werden kraft Gesetzes in Übertragungen nach § 15 Abs. 3 umgewandelt, d.h. sie 
werden ab Errichtung des KIT im Nebenamt wahrgenommen und dafür wird eine Zu-
lage nach § 12a LBesG gewährt. 
 
Zu Absatz 4 
 
Hier wird eine Übergangsregelungen für Hochschullehrer geschaffen, die vor Errich-
tung des KIT an die Universität Karlsruhe berufen wurden. Nach § 12 Abs. 3 KIT-
Gesetz obliegt allen Wissenschaftlern des KIT künftig die Pflicht, in den neu zu schaf-
fenden Forschungseinheiten des KIT nach § 12 Abs. 1 KIT-Gesetz mitzuarbeiten. 
Dies ist für die bereits vorhandenen Hochschullehrer unter Umständen eine Verände-
rung ihrer bisherigen Dienstaufgaben. Nach Absatz 4 unterfallen sie deshalb nicht 
ohne weiteres dieser neuen Pflicht, sondern erst, wenn sie in einem ordnungsgemä-
ßen Verfahren zur Änderung der Dienstaufgaben zur Pflicht gemacht worden ist.  
 
 
§ 5 - Übergangsregelungen hinsichtlich der Forschungszentrum Karlsruhe GmbH 
 
Zu Absatz 1 
 
Die Regelung in Absatz 1 ist Folge der Tatsache, dass das Land künftig auch Arbeit-
geber für das Personal ist, das aus den Beiträgen von Bund und Land nach Art. 91b 
Abs. 1 GG bezahlt wird. Auch das von der FZK GmbH übergehende Personal ist 
beim Land beschäftigt. In Satz 1 ist deshalb zur Klarstellung und Verdeutlichung ge-
regelt, dass das übergehende Personal im Großforschungsbereich einzusetzen ist. 
Satz 2 trägt der Tatsache Rechnung, dass sich das wissenschaftliche Personal des 
KIT aus dem wissenschaftlichen Personal des Großforschungsbereichs und dem des 
Universitätsbereichs zusammensetzt. 
 
Zu Absatz 2 
 
Absatz 2 regelt die Eingliederung des wissenschaftlichen Bereichs der FZK GmbH in 
das künftige KIT. Die Vorschrift sieht vor, dass dieser Bereich unter Beibehaltung sei-
ner bisherigen Gliederung und Organisation in das KIT übergeht und dort den Groß-
forschungsbereich bildet. Auch Regelungen, Richtlinien und Beschlüsse der FZK 
GmbH für diesen Bereich gelten weiter. Damit ist auch die in diesem Bereich vorhan-
dene wissenschaftliche Mitbestimmung auf das KIT überführt. Beides steht jedoch 
unter dem Vorbehalt, dass die zuständigen Organe künftig im Rahmen ihrer Zustän-
digkeit im vorgesehenen Verfahren Änderungen beschließen können. 
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§ 6 - Personalvertretungsrechtliche Übergangsregelungen; Chancengleichheit 
 
Zu Absatz 1 
 
Mit der Einrichtung eines Übergangspersonalrats und einer Übergangs-Jugend- und 
Auszubildendenvertretung in Absatz 1 wird eine nahtlose Personalvertretung sicher-
gestellt. Für den Personalrat der Dienststelle in Garmisch-Partenkirchen trifft Absatz 
4 eine entsprechende Regelung. Da der Personalrat und die JAV der Universität 
komplett in die Übergangsvertretungen übernommen werden und das KIT hinsichtlich 
der Wahrnehmung der Aufgaben einer Universität rechtsidentisch mit der Universität 
Karlsruhe ist, bedarf es einer Regelung bzgl. der bis zur Errichtung des KIT beste-
henden Personal- bzw. JAV-Vertretungen nicht; diese existieren in den Übergangs-
gremien fort. 
 
Zu Absatz 2  
 
Der bisherige Personalrat der Universität besteht aus drei Beamten und 18 Arbeit-
nehmern. Der Betriebsrat des FZK besteht nur aus Arbeitnehmern. Die Regelung in 
Absatz 2 stellt zusammen mit der Regelung in Absatz 5 Nr. 2 die paritätische Ab-
stimmung im Personalrat zwischen Universität und Großforschungsbereich sicher. Im 
Zusammenspiel der beiden Vorschriften ist gewährleistet, dass bei Angelegenheiten, 
die nur die Gruppe der Arbeitnehmer betreffen, nach § 39 Abs. 2 LPVG i.V.m. der 
Regelung in Absatz 2 von Universitätsseite und von Seiten des Großforschungsbe-
reichs gleich viele Arbeitnehmer abstimmen. Handelt es sich indes um eine gemein-
same Angelegenheit nach § 39 Abs. 1 LPVG, greift die ergänzende Regelung des 
Absatz 5 Nr. 2; für die Beratung und Beschlussfassung der gemeinsamen Angele-
genheiten tritt die erforderliche Anzahl von Ersatzmitgliedern des Großforschungsbe-
reichs zusätzlich ein, um die Parität zwischen Universitätsbereich und Großfor-
schungsbereich zu wahren.  
 
An der Nichtöffentlichkeit der Personalratssitzungen nach § 36 Abs. 1 Satz 1 LPVG 
ändert sich durch die getroffene Regelung nichts. Die Ersatzmitglieder dürfen nur un-
ter den in Absatz 5 Nr. 2 genannten Voraussetzungen an den Personalratssitzungen 
teilnehmen. Ein Gaststatus bei den Beratungen und Beschlussfassungen anderer 
Angelegenheiten kann ihnen nicht gewährt werden. 
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Da der Betriebsrat der FZK GmbH mehr Mitglieder hat als seinem Anteil im Über-
gangspersonalrat entspricht, regelt Satz 2 die Wahl der aus dem Betriebsrat in den 
Übergangspersonalrat eintretenden Mitglieder.  
 
Satz 3 bestimmt die bisherigen Ersatzmitglieder bzw. die aus dem Betriebsrat nicht 
übernommen Mitglieder zu Ersatzmitgliedern des Übergangspersonalrats. 
 
Zu Absatz 3 
 
Nach der in Absatz 3 getroffenen Regelung wird die Übergangs-JAV durch die bisher 
vorhandenen Jugend- und Auszubildendenvertreter der Universität (5) und des FZK 
(9) gebildet. Eine paritätische Besetzung der JAV wäre nicht sinnvoll, weil der weit 
überwiegende Teil der Jugendlichen und Auszubildenden im Großforschungsbereich 
beschäftigt ist. Satz 2 übernimmt die Regelung zu den Ersatzmitgliedern beim Über-
gangspersonalrat für die Übergangs-JAV entsprechend. 
 
Zu Absatz 4 
 
Mit § 94c Abs. 1 LPVG wird der Standort Garmisch-Partenkirchen zu einer Dienst-
stelle im Sinne des § 9 Abs. 1 LPVG erklärt. Schon die bisherige Einrichtung der FZK 
GmbH in Garmisch-Partenkirchen verfügte über eine eigene, vom Betriebsrat am 
Forschungszentrum in Karlsruhe unabhängige Mitarbeitervertretung. Als Übergangs-
regelung genügt daher die Umwandlung des vorhandenen Betriebsrats in den Über-
gangspersonalrat. 
 
Zu Absatz 5 
 
Die Regelungen des LPVG gelten nicht ausdrücklich für Übergangspersonalvertre-
tungen. Deshalb werden sie aus Gründen der Rechtsklarheit für entsprechend an-
wendbar erklärt. 
 
Das lebensälteste Mitglied beruft nach Absatz 5 Nr. 1 die erste Sitzung des Über-
gangspersonalrats ein und übernimmt die Aufgabe des Wahlvorstands zur Wahl des 
Vorstands des Übergangspersonalrats. 
 
Zur Begründung von Absatz 5 Nr. 2 wird auf die Ausführungen zu Absatz 2 verwie-
sen. 
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Absatz 5 Nr. 3 bestimmt, dass sich der Umfang der Freistellungen ausschließlich 
nach § 47 Abs. 3 LPVG richtet; er schließt die Geltung des § 47 Abs. 4 LPVG, in dem 
für größere Dienststellen die Zahl der Freistellungen nach der Anzahl der Beschäftig-
ten festgelegt wird, für das KIT ausdrücklich aus. Dies bedeutet, dass der Umfang 
der Freistellungen anhand der konkreten Verhältnisse im KIT, insbesondere unter 
Beachtung der Größe des KIT sowie seiner vielfältigen Aufgaben- und Problemstel-
lungen auch im Hinblick auf das Zusammenwachsen festgelegt werden muss. 
 
Zu Absatz 6 
 
Aus Legitimationsgründen ist die nach Absatz 2 bis 4 festgelegte Amtszeit zeitlich 
begrenzt. Die Neuwahl der Personalvertretung findet damit in der Zeit vom 1. März 
bis 31. Mai 2010 entsprechend der nach dem Landespersonalvertretungsgesetz vor-
gegebenen regelmäßigen Neuwahlen aller Personalvertretungen statt. Bei der Amts-
zeit der Übergangs-JAV ist an die Neuwahl des Personalrats, nicht an die Neuwahl 
der JAV anzuknüpfen, da die Bildung einer JAV unabdingbar an das Bestehen eines 
Personalrats gebunden ist; wird nach Ablauf der Amtszeit kein neuer Personalrat 
gewählt, hört auch die Übergangs-JAV automatisch auf zu bestehen.  
 
Zu Absatz 7 
 
Für das wissenschaftliche Personal der Universität Karlsruhe sollen auch nach der 
Errichtung des KIT die Gleichstellungsregelungen des LHG gelten. Satz 1 bestimmt 
daher, dass die Gleichstellungsbeauftragte der Universität ab Errichtung des KIT die 
entsprechenden Aufgaben im Universitätsbereich des KIT wahrnimmt. Eine entspre-
chende Regelung ist notwendig, weil auch im Großforschungsbereich eine Gleich-
stellungsbeauftragte (entsprechend dem BGleiG) existierte. 
 
Für das wissenschaftliche Personal des Großforschungsbereichs und für das gesam-
te nichtwissenschaftliche Personal des KIT wird künftig das ChancenG gelten. Satz 2 
bestimmt deshalb, dass die Gleichstellungsbeauftragte der FZK GmbH ab Errichtung 
des KIT die Aufgaben einer Beauftragten für Chancengleichheit nach dem Chan-
cenG für den Großforschungsbereich wahrnimmt. Am Aufgabenbereich der Beauf-
tragten für Chancengleichheit der Universität ändert sich mit der Errichtung des KIT 
nichts. 
 
Satz 3 stellt klar, dass die bisherigen Vertretungsregelungen in der Universität und in 
der FZK GmbH auch nach der Errichtung des KIT in Kraft bleiben, so dass die Beauf-
tragte für Chancengleichheit bzw. die Gleichstellungsbeauftragten und ihre Stell-
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vertreterinnen mit der Errichtung des KIT mit dem bisherigen Zuständigkeitsbereich 
und mit den bisherigen Freistellungen nahtlos weiterarbeiten können. 
 
Die Amtszeiten der bisherigen Gleichstellungsbeauftragten und Beauftragten für 
Chancengleichheit endeten unterschiedlich im Jahr 2010. Satz 4 bestimmt, dass die 
Amtszeiten einheitlich enden, um eine Synchronisation der künftigen Amtszeiten zu 
ermöglichen. Die Amtszeiten der einzelnen Beauftragten für Chancengleichheit bzw. 
Gleichstellungsbeauftragten verlängern sich ggf. durch diese Regelung, wenn eine 
Wahl erst nach Ablauf der ursprünglich bestimmten Amtszeit stattfindet. Da der KIT-
Senat die Amtszeit der Gleichstellungsbeauftragten in der Grundordnung mit mindes-
tens zwei und höchstens vier Jahren festlegt (§ 4 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 2 LHG), 
liegt es in der Hand des KIT-Senats, ob er künftig von dieser Möglichkeit Gebrauch 
macht und die Amtszeit der Gleichstellungsbeauftragten an diejenige der Beauftrag-
ten für Chancengleichheit (4 Jahre nach § 16 Abs. 1 Satz 2 ChancenG) anpasst. 
 
 
§ 7 - Körperschaftsvermögen der Universität und Sondervermögen „Großforschung“ 
 
Diese Vorschrift enthält Regelungen zur Verwendung des bisherigen Körperschafts-
vermögens der Universität nach Errichtung des KIT. Die wechselseitige Haftung des 
Körperschaftsvermögens und des Sondervermögens „Großforschung“ wird ausge-
schlossen. 
 
 
Zu Artikel 3 (Änderung des Landeshochschulgesetzes) 
 
Zu Nummer 1 - § 1 Abs. 2 Nr. 1 
 
Folgeänderung aus der Errichtung des KIT. Der Katalog der Universitäten muss um 
das KIT erweitert werden, soweit es die Universitätsaufgabe wahrnimmt; die Univer-
sität Karlsruhe wird entsprechend gestrichen. 
 
Zu Nummer 2 - § 1 Abs. 2 Nr. 4 
 
Folgeänderung aus der Tatsache, dass durch Artikel 2 des Zweiten Hochschul-
rechtsänderungsgesetz vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1) die beiden bisherigen Fach-
hochschulen für Technik und Sozialwesen sowohl am Standort Esslingen als auch 
am Standort Mannheim zusammengelegt wurden. 
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Zu Artikel 4 (Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes) 

 

Zu Nummer 1 - § 94 Abs. 1 LPVG 

 

Zu Buchstabe a) 

 

Die Einfügung der Leitenden Wissenschaftler in § 94 Abs. 1 Nr. 3 nimmt diese aus 
dem Anwendungsbereich des LPVG heraus. Den Leitenden Wissenschaftler obliegt 
als Dienstaufgabe die Forschung im Rahmen der Großforschungsaufgabe des KIT. 
Sie sind den in § 94 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 LPVG genannten Personengruppen ver-
gleichbar und werden diesen deshalb in Bezug auf die Mitbestimmung gleichgestellt.  

 

Zu Buchstabe b) 

 

Sofern Wissenschaftliche Mitarbeiter des Großforschungsbereichs des KIT zumin-
dest hälftig auch für die persönliche Weiterqualifikation, wie etwa Promotion, Habilita-
tion oder sonstige postdoktorale Qualifikation, eingestellt werden und der Vertrag 
(auch) aus diesem Grund befristet ist, sollen sie den aus dem gleichen Grund befris-
tet eingestellten Akademischen Mitarbeitern gleichgestellt werden. Auf sie finden 
damit die in Satz 1 aufgezählten Bestimmungen keine Anwendung. 

 

Zu Nummer 2 - § 94c LPVG 

 

Nach der Zusammenführung der Universität und der FZK GmbH im KIT als Körper-
schaft des öffentlichen Rechts findet auch auf den Großforschungsbereich, der bis-
lang dem Betriebsverfassungsgesetz unterlag, das Landespersonalvertretungsge-
setz Anwendung. Die Regelungen im künftigen § 94c LPVG berücksichtigen unbe-
schadet der grundsätzlichen Anwendbarkeit der Mitbestimmungsregelungen des 
LPVG die Besonderheiten des KIT durch seine Doppelstruktur und seine Größe und 
vermeiden eine relevante Schlechterstellung des Personals des Großforschungsbe-
reichs in Bezug auf die personalvertretungsrechtliche Stellung. 

 

Zu § 94c Nr. 1 
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Sowohl die Universität Karlsruhe als auch die FZK GmbH verfügen über zahlreiche 
Außenstellen. Die größte der Außenstellen der FZK GmbH ist das Institut für Atmo-
sphärische Umweltforschung in Garmisch-Partenkirchen mit ca. 300 Mitarbeitern. 
Dieses Institut verfügte schon bisher über eine eigene, vom Betriebsrat der FZK 
GmbH unabhängige Mitarbeitervertretung. Satz 1 Nr. 1 trägt der Größe und der or-
ganisatorischen Verselbständigung des Instituts für Atmosphärische Umweltfor-
schung Rechnung und erklärt diese zur Dienststelle im Sinne des § 9 Abs. 1 LPVG. 
Im Hinblick auf den wechselnden Bestand an Außenstellen wird die Dienststelle des 
KIT im Übrigen lediglich durch die Abgrenzung zur Dienststelle in Garmisch-
Partenkirchen definiert. 

 

Ein Gesamtpersonalrat wie bei Außen- oder Nebenstellen im Sinne des § 9 Abs. 2 
LPVG existiert für die beiden Dienststellen des KIT nicht. Zur notwendigen Abstim-
mung der Personalräte untereinander wird diesen deshalb durch die Regelung in 
Satz 2 die Möglichkeit eröffnet, eine Arbeitsgemeinschaft mit den in §§ 45, 94b Satz 
2 enthaltenen Kosten- und Freistellungsregelungen einzurichten. 

 

Satz 3 stellt klar, dass der Vorstandsvorsitzende des KIT Leiter beider Dienststellen 
des KIT ist. 

 

Vorbemerkung zu § 94c Nr. 2 bis 6 

 

Das KIT wird mit mehr als 10.000 Beschäftigten im Sinne des LPVG die mit Abstand 
größte Körperschaft des öffentlichen Rechts in Baden-Württemberg sein. Die Größe 
sowie die Zwei-Säulen-Struktur mit unterschiedlichen Finanzströmen und die zahlrei-
chen Standorte bringen eine besondere Komplexität mit sich. Für die Arbeitsfähigkeit 
des KIT-Personalrats und der JAV am KIT sind deshalb Modifikationen des LPVG 
insbesondere hinsichtlich der Größe des Personalrats und der JAV, der Größe des 
Vorstands des Personalrats und des Umfangs der Freistellungen erforderlich. 

 

Zu § 94c Nr. 2 

 

Mit der Vorschrift in Nummer 2 wird der Größe und Komplexität des KIT Rechnung 
getragen und die Größe des Personalrats derjenigen eines Betriebsrats eines ver-
gleichbaren Unternehmens der Privatwirtschaft angepasst.  

 

Zu § 94c Nr. 3 
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Der Vorstand des Personalrats führt nach § 32 Abs. 1 Satz 5 LPVG die laufenden 
Geschäfte. Zu den laufenden Geschäften gehören insbesondere die Vorbereitung 
und Durchführung der Beschlüsse des Personalrats. Mit der in Nummer 3 geregelten 
Vergrößerung des Vorstands wird dem Personalrat im Hinblick auf die sehr große 
Zahl der Beschäftigten ein Instrument an die Hand gegeben, mit der der zu erwar-
tende sehr große Arbeitsanfall bewältigt werden kann. 

 

Zu § 94c Nr. 4 

 

Die Freistellungsregelung in Nummer 4 entspricht derjenigen des Betriebsverfas-
sungsgesetzes. Insbesondere im Hinblick auf die Probleme, die beim Zusammen-
wachsen zweier so unterschiedlicher Strukturen wie denjenigen einer Universität und 
einer GmbH zu erwarten sind, ist für den Personalrat insbesondere in den ersten 
Jahren mit einem Arbeitsaufwand zu rechnen, der mit den nach dem LPVG üblichen 
Freistellungsmöglichkeiten nicht zu bewältigen wäre. 

 

Zu § 94c Nr. 5 

 

Mit Nummer 5 wird geregelt, dass die Anzahl der Personalversammlungen jährlich 
bis auf vier erhöht werden kann. Die Vorschrift trägt dem erhöhten Informationsbe-
darf der Mitarbeiter aufgrund der besonderen Größe, der räumlichen Trennung des 
KIT und dem Erfordernis des Zusammenwachsens zweier unterschiedlicher Einrich-
tungen Rechnung.  

 

Zu § 94c Nr. 6 

 

Die JAV der FZK GmbH verfügt derzeit über 9 Mitglieder, die JAV der Universität ü-
ber 5 Mitglieder. Aufgrund des in der FZK GmbH relativ hohen Anteils an Jugendli-
chen und Auszubildenden und dem dadurch erhöhten Arbeitsanfall für die JAV wird 
die Anzahl der Mitglieder der JAV der entsprechenden Regelung im BetrVG (§ 62 
Abs. 1) angepasst. 

 

Mit Satz 2 wird der JAV die Möglichkeit eröffnet, zusätzlich zu der Versammlung 
nach § 63 Satz 1 drei weitere Versammlungen, d.h. jährlich bis zu vier Jugend- und 
Auszubildendenversammlungen einzuberufen. Diese Regelung trägt dem erhöhten 
Arbeitsanfall und dem dadurch bedingten Informationsbedarf Rechnung. 
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Zu § 94c Nr. 7 

 

Die in Nummer 7 geregelten Monatsgespräche dienen dem Grundsatz der vertrau-
ensvollen Zusammenarbeit und sollen das Zusammenwachsen der zwei Bereiche 
Universität und Großforschung unterstützen. Für die Dienststelle in Garmisch-
Partenkirchen kann der Leiter des Instituts als Beauftragter des Vorstandsvorsitzen-
den entsprechend der bisherigen Übung die Personalgespräche wahrnehmen. 

 

Zu § 94c Nr. 8 

 

In Nummer 8 wird die Einführung einer Schlichtungsstelle vor Ort als Ersatz für den 
Wegfall der letztentscheidenden Einigungsstelle nach dem BetrVG geregelt. Unab-
hängig davon muss vorrangig immer der in § 66 Abs. 3 LPVG vorgeschriebene form-
lose Einigungsversuch zwischen Dienststellenleitung und Personalrat stattfinden. Der 
förmliche Schlichtungsversuch hat zwingend vor der Anrufung des Stufenverfahrens 
zu erfolgen.  

 

Mit dem Verweis auf die § 69 Abs. 3 und § 72 Abs. 2 Satz 2 in Nr. 8a Satz 1 werden 
dringende Fälle vom Anwendungsbereich der örtlichen Schlichtungsstelle ausge-
nommen, um in diesen Fällen nicht zusätzlich zum Stufenverfahren eine weitere, 
nicht mehr vertretbare zeitliche Verzögerung herbeizuführen. Ob ein dringender Fall 
vorliegt, ist nach dem gleichen Maßstab wie in § 69 Abs. 2 Satz 4 zu entscheiden; die 
Einhaltung der Frist muss nach Lage der Dinge in zumutbarer Weise nicht möglich 
sein oder jedenfalls zu einer erheblichen Beeinträchtigung öffentlicher Belange füh-
ren. Ist der Personalrat der Ansicht, dass die Dienststellenleitung zu Unrecht von ei-
nem dringenden Fall ausgeht, kann sie unter den üblichen Voraussetzungen vor den 
Verwaltungsgerichten die Verletzung ihres Mitwirkungsrechts feststellen lassen.  

 

Nummer 8a Satz 2 verhindert durch die Einführung einer Fristhemmung, dass eine 
der beiden Seiten durch den Schlichtungsversuch die Fristen zur Anrufung des Stu-
fenverfahrens versäumt. 

 

Nummer 8b überlässt die nähere Ausgestaltung des Schlichtungsverfahrens den Be-
teiligten vor Ort.  

 

Zu § 94c Nr. 9 
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Die wissenschaftlichen Mitarbeiter im Großforschungsbereich sind keine Akademi-
schen Mitarbeiter im Sinne des § 94 Abs. 2 Nr. 2 LPVG und unterfallen daher grund-
sätzlich dem LPVG. Unzweifelhaft bestehen jedoch gewisse Ähnlichkeiten zwischen 
diesen beiden Gruppen. Die Regelung in Nr. 9 gibt dem KIT deshalb die notwendige 
Flexibilität insbesondere bei Entscheidungen über Einstellungen, Umsetzungen, Wei-
terbeschäftigung über die Altersgrenze hinaus, bei Nebentätigkeiten, Änderungen 
der Arbeitszeiten und Abordnungen, indem anstelle des langwierigeren Stufenverfah-
rens das kürzere Schlichtungsverfahren vor Ort durchgeführt wird, ohne jedoch die 
wissenschaftlichen Mitarbeiter aus der Mitbestimmung herauszunehmen.  

 

Eine Kappung des Stufenverfahrens ist jedoch nicht in allen Fällen der Mitbestim-
mung sinnvoll. Von den in § 94 Abs. 2 LPVG genannten Vorschriften, die auf die A-
kademischen Mitarbeiter keine Anwendung finden, sind ohnehin nur die §§ 76, 77, 
79 Abs. 3 Nr. 15, § 80 Abs. 1 Nr. 8 und Abs. 3 Nr. 1 für die Arbeitnehmer des Groß-
forschungsbereichs von Relevanz; die restlichen Vorschriften betreffen die Gruppe 
der Beamten, die im Großforschungsbereich nicht existiert. Für die in § 77 und in § 
80 Abs. 1 Nr. 8c geregelten Kündigung bzw. Abmahnung besteht keine derartige Eil-
bedürftigkeit, da insbesondere über die Wirksamkeit einer Kündigung oft ohnehin erst 
nach einer gerichtlichen Auseinandersetzung Klarheit besteht. Anlass, das Verfahren 
der Mitbestimmung auch insoweit abzukürzen, besteht daher nicht. 

 

Der Umstand, dass der Spruch der Schlichtungsstelle nach Absatz 8 nur empfehlen-
den Charakter hat, bedeutet keine Einschränkung der personalrechtlichen Mitbe-
stimmung. Einen Letztentscheid der Einigungsstelle gibt es in den die Arbeitnehmer 
betreffenden Regelungen ebenfalls nicht. Soweit § 76 LPVG einen solchen Letztent-
scheid vorsieht, ist die Vorschrift nach der Entscheidung des BVerfG vom 24. Mai 
1995 verfassungskonform als bloß eingeschränkte Mitwirkung im Sinne einer Emp-
fehlung auszulegen.  

 

Zu Nummer 3 - § 94d LPVG 

 

Nummer 4 ist eine redaktionelle Anpassung des LPVG. Der bisherige § 94c beinhal-
tete besondere Vorschriften für die Führungsakademie Baden-Württemberg. Diese 
Regelungen finden sich künftig - inhaltlich unverändert - in § 94d. 
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Zu Artikel 5 (Änderung des Landesbesoldungsgesetzes) 

 

Zu Nummern 1 und 4 - § 10 und Anlage I 

 

Für die hauptberuflichen Mitglieder des Vorstandes (Präsident, Vizepräsident) müs-
sen besoldungsrechtliche Ämter in der Besoldungsgruppe W 3 der Landesbesol-
dungsordnung W geschaffen werden, da sich die bisherigen Ämter in den Besol-
dungsordnungen auf die Hochschulen beziehen. Es handelt sich um die besoldungs-
rechtliche Umsetzung der Vorgabe durch § 6 Abs. 4 KIT-Gesetz. Auf die Begründung 
hierzu wird verwiesen.  

 

Zu Nummer 2 - § 11b Abs. 4 

 

Bei Gemeinsamen Berufungen mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen 
nach dem Erstattungsmodell (sog. Berliner Modell) sind die Besoldungsausgaben 
bisher in vollem Umfang auf den Vergaberahmen anzurechnen. Dadurch werden sol-
che Berufungen, die von hoher forschungspolitischer Bedeutung sind, erheblich er-
schwert. Zur Verbesserung dieser Situation sollen künftig die erstatteten Besol-
dungsausgaben nur noch bis zur Höhe des Besoldungsdurchschnitts bei der Be-
rechnung des Vergaberahmens berücksichtigt werden. Damit sind diese Gemeinsa-
men Berufungen nach dem Erstattungsmodell für die Hochschulen künftig vergabe-
rahmenneutral. Bei Personalkostenerstattungen nach § 15 Abs. 2 des KIT-Gesetzes, 
die mit den Personalkostenerstattungen bei Gemeinsamen Berufungen vergleichbar 
sind, soll entsprechend verfahren werden. Absatz 2 findet bei Personalkostenerstat-
tungen keine Anwendung. 

 

Zu Nummer 3 - § 12a 
 

Durch die Errichtung des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) werden die bisher 
getrennten Bereiche Universität Karlsruhe und FZK GmbH zusammengeführt. Da-
durch haben die bisher gemeinsam berufenen Professoren der Universität Karlsruhe 
(sowohl W- wie auch C-Professoren) nicht mehr die Möglichkeit, über Nebentätigkeit 
von der außeruniversitären Forschungseinrichtung für Leitungsaufgaben im dortigen 
Bereich eine Vergütung zu erhalten. Daher wurde mit § 12a LBesG für diesen Perso-
nenkreis die Möglichkeit geschaffen, über eine nicht ruhegehaltfähige Zulage eine 
entsprechende Vergütung zu erhalten. Voraussetzung für die Gewährung dieser Zu-
lage ist, dass der Großforschungsbereich des KIT, der wie bisher von Bund und Land 
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finanziert wird, diese Zulage erstattet. Die Zulage wird in Höhe der Erstattung sowie 
für die Dauer der Ausübung der Funktion im Großforschungsbereich gewährt. Eine 
betragsmäßige Beschränkung der Zulage gibt es nicht, da das künftig nicht mehr er-
forderliche Nebentätigkeitsmodell der Gemeinsamen Berufungen zwischen der Uni-
versität Karlsruhe und der Forschungszentrum Karlsruhe GmbH durch § 15 Abs. 3 
KIT-Gesetz abgelöst wird und es auch beim bisherigen Nebentätigkeitsmodell keine 
Beschränkung der Nebentätigkeitsvergütung gegeben hat (nach § 6 LNTVO sind 
Vergütungen für Tätigkeiten auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Forschung ablie-
ferungsfrei). Die Zulage kann aufgrund der besonderen Konstellation der Zusammen-
führung der Universität und des Großforschungsteils auch den Professoren der Bun-
desbesoldungsordnung C gewährt werden; diese Zulage bleibt aus diesem Grund 
jedoch auch auf das KIT beschränkt; dies kommt auch in der Bezeichnung als „KIT-
Funktionszulage“ zum Ausdruck. 

 
Zu Artikel 7 (Inkrafttreten) 
 
[Einsetzen nach Abschluss der Verwaltungsvereinbarung mit dem Bund] # 


